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Die vorstehende Änderung der Gebührenordnung der 
Ärztekammer Nordrhein vom 19. November 2016 wird 
nach Veröffentlichung im Ministerialblatt für das Land 
NRW im Rheinischen Ärzteblatt bekannt gemacht.

Düsseldorf, den 20. April 2017

Rudolf  H e n k e

Präsident

– MBl. NRW. 2017 S. 396

2180

Bekanntmachung
über die Unanfechtbarkeit des Verbots 

des Vereins „Deutschsprachiger Islamkreis 
Hildesheim e.V.“ und Gläubigeraufruf

Bekanntmachung des Ministeriums für Inneres 
und Kommunales
– 402-57.07.12 – 
vom 4. Mai 2017

Das Verbot des Niedersächsischen Ministeriums für In-
neres und Sport vom 7. März 2017 gegen den Verein 
„Deutschsprachiger Islamkreis Hildesheim e.V.“ wurde 
am 23. März 2017 im Bundesanzeiger (BAnz  AT 23.3. 
2017 AT B8) bekannt gemacht. 

Das Verbot ist mit Wirkung vom 19. April 2017 unan-
fechtbar geworden. 

Der verfügende Teil des Verbots wird gemäß § 7 Absatz 1 
des Vereinsgesetzes nachfolgend nochmals bekannt gege-
ben:

Verfügung:

1.
Der Verein „Deutschsprachiger Islamkreis Hildesheim 
e.V.“ richtet sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung 
sowie gegen den Gedanken der Völkerverständigung und 
seine Tätigkeit läuft Strafgesetzen zuwider.

2.
Der Verein „Deutschsprachiger Islamkreis Hildesheim 
e.V.“ ist verboten und wird aufgelöst.

3.
Dem Verein „Deutschsprachiger Islamkreis Hildesheim 
e.V.“ ist jede Tätigkeit und die Bildung von Ersatzorgani-
sationen untersagt. Es ist verboten, Ersatzorganisationen 
zu bilden oder bestehende Ersatzorganisationen fortzu-
führen. Ebenso dürfen seine Kennzeichen weder in 
Schriften, Ton- oder Bildträgern, Abbildungen oder Dar-
stellungen verbreitet noch öffentlich oder in einer Ver-
sammlung verwendet werden.

4.
Das Vermögen des Vereins „Deutschsprachiger Islamkreis 
Hildesheim e.V.“ wird beschlagnahmt und eingezogen.

5.
Sachen Dritter werden beschlagnahmt und eingezogen, 
soweit der Berechtigte durch Überlassung der Sachen an 
den Verein „Deutschsprachiger Islamkreis Hildesheim 
e.V.“ dessen verfassungswidrige Bestrebungen gefördert 
hat oder soweit die Sachen zur Förderung dieser Bestre-
bungen bestimmt sind. Insbesondere werden die dem 
Verein „Deutschsprachiger Islamkreis Hildesheim e.V.“ 
von ihren Eigentümern zu gleichen Teilen, Herrn Omar 
Rasheed und Herrn Yasin Hama Karim, zur Nutzung als 
Moschee überlassenen Miteigentumsanteile an dem 
Grundstück gemäß Eintragung im Grundbuch verbun-
den mit den Sondereigentumsanteilen an dem nicht zu 
Wohnzwecken dienenden Ladengeschäft mit Nebenräu-
men und mitsamt ebenfalls nicht zu Wohnzwecken die-
nenden Kellerräumen und Räumen im Erdgeschoss in 
der Martin-Luther-Str. 41 A, 31137 Hildesheim (Flur 6, 
Flurstück 1169/170, Teileigentumsgrundbücher von Hil-

I.

21220

Änderung der Gebührenordnung
der Ärztekammer Nordrhein 

vom 19.11.2016

Die Kammerversammlung der Ärztekammer Nordrhein 
hat in ihrer Sitzung am 19. November 2016 aufgrund 
§ 20 Abs. 1 des Heilberufsgesetzes vom 9. Mai 2000 (GV. 
NRW. S. 403), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Ap-
ril 2016 (GV. NRW. 2016 S.  230 ff) eine Änderung der 
 Gebührenordnung der Ärztekammer Nordrhein vom 
19. November 2005 (MBl. NRW. 2006 S. 384), zuletzt ge-
ändert am 21. November 2015 (MBl. NRW. 2016 S. 238), 
beschlossen, die durch Erlass des Ministeriums für Ge-
sundheit, Emanzipation, Pfl ege und Alter des Landes 
Nordrhein-Westfalen vom 31.03.2017, AZ. G.0920 geneh-
migt worden ist.

Artikel 1

Die Gebührenordnung der Ärztekammer Nordrhein vom 
19. November 2005 (MBl. NRW. 2006 S. 384), zuletzt ge-
ändert am 21. November 2015 (MBl. NRW. 2016  S.  238) 
wird wie folgt geändert:

1.  Ziffer 17 wird wie folgt gefasst:

 „17.  Teilnahme an Maßnahmen der 
Fort- und Weiterbildung der 
Nordrheinischen Akademie 
für ärztliche Fort- und Weiter-
bildung 50 bis 5.000 Euro“

2. Ziffer 18 wird wie folgt gefasst:

 „18.   Anerkennung von Fortbildungs-
maßnahmen nach § 6 Fortbildung-
sordnung

 18.1   Präsenzveranstaltungen – Kat. A, B, 
C, G und H

 18.1.1   bei elektronischer Weiterleitung 
der Fortbildungspunkte bis 
4 Wochen nach Veranstaltungsende 150 Euro

 18.1.2  bei Nichteinhaltung der Frist nach 
Ziffer 18.1.1 zusätzlich  150 Euro

 18.2  Fortbildungsbeiträge in Print-
Medien oder als elektronisch 
verfügbare Version, Online- oder 
Blended-Learning (Kat. D, I und K)

 18.2.1 erste Fortbildungseinheit    300 Euro

 18.2.2 jede weitere Fortbildungseinheit   50 Euro“

2. Ziffer 19 wird wie folgt gefasst:

 „19.   Ausstellung von Fortbildungszerti-
fi katen  20 Euro“

Artikel 2

Die Änderung der Gebührenordnung vom 19. November 
2016 tritt am 1. August 2017 in Kraft.

Ausfertigung:

Düsseldorf, den 23. November 2016

Rudolf  H e n k e

Präsident

Genehmigt:

Düsseldorf, den 31. September 2017

Ministerium für Gesundheit, Emanzipation,
Pfl ege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen

AZ: G. 0920

Im Auftrag

H a m m



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 16 vom 19. Mai 2017 397

3.
Dem Verein „Almadinah Islamischer Kulturverein e.V.“ 
ist jede Tätigkeit untersagt. Es ist verboten, Ersatzorga-
nisationen zu bilden oder bestehende Organisationen als 
Ersatzorganisationen fortzuführen. Seine Kennzeichen 
dürfen weder verbreitet noch öffentlich oder in einer 
Versammlung verwendet werden.

4.
Das Vermögen des Vereins „Almadinah Islamischer Kul-
turverein e.V.“ wird beschlagnahmt und eingezogen.

5.
Sachen Dritter werden beschlagnahmt und eingezogen, 
soweit der Berechtigte durch Überlassung der Sachen an 
den Verein „Almadinah Islamischer Kulturverein e.V.“ 
dessen verbotsrelevante Zwecke und Tätigkeiten vor-
sätzlich gefördert hat oder soweit die Sachen zur Förde-
rung dieser Bestrebungen bestimmt sind.

6.
Forderungen Dritter gegen den Verein „Almadinah Isla-
mischer Kulturverein e.V.“ werden beschlagnahmt und 
eingezogen, soweit sie nach Art, Umfang oder Zweck 
eine vorsätzliche Förderung der verbotsrelevanten Zwe-
cke und Tätigkeiten des Vereins darstellen oder soweit sie 
begründet wurden, um Vermögenswerte des Vereins dem 
behördlichen Zugriff zu entziehen oder den Wert des Ver-
mögens des Vereins zu mindern. Hat ein Gläubiger eine 
solche Forderung durch Abtretung erworben, wird sie 
eingezogen, soweit der Gläubiger die in Satz 1 genann-
ten Tatsachen bei dem Erwerb der Forderung kannte.

7.
Der Internetauftritt https://www.facebook.com/masjed.
almadina (ID: 10007034403757) einschließlich dessen 
Bereitstellung, Hosting und weitere Verwendung sind 
verboten und einzustellen. Die als Kontaktmöglichkeit 
angeführte E-Mail-Adresse masjed.almadina@gmail.com 
ist abzuschalten. 

8.
Die sofortige Vollziehung dieser Verfügung wird angeord-
net; dies gilt nicht für die Einziehungsanordnung in 
Nr. 4, 5 und 6.

Gläubigeraufruf:

Die Gläubiger des verbotenen Vereins werden nach § 15 
Abs.  1 der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes 
zur Regelung des öffentlichen Vereinsrechts aufgefordert, 

–  ihre Forderungen bis zum 30. Juni 2017 schriftlich un-
ter Angabe des Betrages und des Grundes beim Hessi-
schen Ministerium des Innern und für Sport, Fried-
rich-Ebert-Allee 12, 65185 Wiesbaden, anzumelden,

–  ein im Falle des Konkurses beanspruchtes Vorrecht an-
zugeben, soweit dieses Voraussetzung für eine vorzei-
tige Befriedigung nach § 16 Abs. 1 der Verordnung zur 
Durchführung des Gesetzes zur Regelung des öffentli-
chen Vereinsrechts ist,

–  nach Möglichkeit urkundliche Beweisstücke oder Ab-
schriften hiervon beizufügen.

Es wird darauf hingewiesen, dass Forderungen, die bis 
zum 30. Juni 2017 nicht angemeldet werden, nach §  13 
Abs. 1 Satz 3 des Vereinsgesetzes erlöschen.

– MBl. NRW. 2017 S. 397

desheim 22072 (Laden links), 33712 (Laden mitte), 33713 
(Laden rechts) und 33715 (Räume in Keller und Erdge-
schoss) beschlagnahmt und eingezogen.

6.
Forderungen Dritter gegen den Verein „Deutschsprachi-
ger Islamkreis Hildesheim e.V.“ werden beschlagnahmt 
und eingezogen, soweit sie nach Art, Umfang oder Zweck 
eine vorsätzliche Förderung der verfassungswidrigen Be-
strebungen des Vereins darstellen oder soweit sie begrün-
det wurden, um Vermögenswerte des Vereins dem behörd-
lichen Zugriff zu entziehen oder den Wert des Vermögens 
des Vereins zu mindern. Hat ein Gläubiger eine solche 
Forderung durch Abtretung erworben, wird sie eingezo-
gen, soweit er die in Satz 1 genannten Tatsachen bei dem 
Erwerb der Forderung kannte.

7.
Die sofortige Vollziehung dieser Verfügung wird angeord-
net; dies gilt nicht für die Einziehungsanordnungen. 

Gläubigeraufruf:

Die Gläubiger des verbotenen Vereins werden nach § 15 
Absatz 1 der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes 
zur Regelung des öffentlichen Vereinsrechts aufgefordert, 

–  ihre Forderungen bis zum 30. Juni 2017 schriftlich un-
ter Angabe des Betrages und des Grundes beim Nie-
dersächsischen Ministerium für Inneres und Sport, La-
vesallee 6, 30169 Hannover, anzumelden,

–  ein im Falle der Insolvenz beanspruchtes Vorrecht an-
zugeben, soweit dieses Voraussetzung für eine vorzei-
tige Befriedigung nach §  16 Absatz  1 der Verordnung 
zur Durchführung des Gesetzes zur Regelung des öf-
fentlichen Vereinsrechts ist,

–  nach Möglichkeit urkundliche Beweisstücke oder Ab-
schriften hiervon beizufügen.

Es wird darauf hingewiesen, dass Forderungen, die bis 
zum 30. Juni 2017 nicht angemeldet werden, nach §  13 
Absatz 1 Satz 3 des Vereinsgesetzes erlöschen.

– MBl. NRW. 2017 S. 396

2180

Öffentliches Vereinsrecht;
Bekanntmachung über die Unanfechtbarkeit 

des Verbots des Vereins 
„Almadinah Islamischer Kulturverein e.V.“ 

und Gläubigeraufruf
Bekanntmachung des Ministeriums für Inneres 

und Kommunales 
– 402-57.07.12 – 
vom 4. Mai 2017

Das Verbot des Hessischen Ministeriums des Innern und 
für Sport vom 16. März 2017 gegen den Verein „Almadi-
nah Islamischer Kulturverein e.V.“ wurde am 30.  März 
2017 im Bundesanzeiger (BAnz AT 30.03.2017 B8) be-
kannt gemacht.

Klage wurde nicht erhoben; das Verbot ist somit unan-
fechtbar geworden. Der verfügende Teil wird nach §  7 
Absatz  1 des Vereinsgesetzes nachfolgend nochmals be-
kannt gegeben. 

Verfügung:

1.
Der Zweck und die Tätigkeit des Vereins „Almadinah Is-
lamischer Kulturverein e.V.“ richten sich gegen die ver-
fassungsmäßige Ordnung und gegen den Gedanken der 
Völkerverständigung.

2.
Der Verein „Almadinah Islamischer Kulturverein e.V.“ ist 
verboten. Er wird aufgelöst.
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§  25 Haushaltsgesetz 2017) keine abweichenden Rege-
lungen getroffen werden.

I.

1
Aufgrund der durch § 25 Absatz 7 Haushaltsgesetz 2017 
dem Finanzministerium erteilten Ermächtigung zum Er-
lass von VV werden nach Anhörung des Landesrech-
nungshofs die nachstehenden VV zu § 25 Haushaltsgesetz 
2017 (Anlage) bekannt gegeben. Soweit in den VV zu § 25 
Haushaltsgesetz 2017 Paragrafen ohne Angabe des Ge-
setzes angeführt sind, beziehen sie sich auf die Landes-
haushaltsordnung. Die VV zu § 25 Haushaltsgesetz 2017 
werden wie folgt zitiert:

1.1
innerhalb der VV „Nr. …“,

1.2
außerhalb der VV zu §  25 Haushaltsgesetz 2017 „Nr. … 
VV zu §  25 Haushaltsgesetz 2017“ oder „VV zu §  25 
Haushaltsgesetz 2017“.

2
Die VV zu § 25 Haushaltsgesetz 2017 gelten für Budget-
einheiten im Sinne von § 25 Absatz 1 Satz 2 Haushalts-
gesetz 2017. Dies sind diejenigen Kapitel des Haushalts-
plans, die schon in Budgeteinheiten überführt wurden. 
Die Regelungen sind bis auf weiteres unter Beachtung 
der in den Abschnitten II, III und IV enthaltenen Ein-
schränkungen und Hinweise anzuwenden. Soweit in der 
Landeshaushaltsordnung oder in den Verwaltungsvor-
schriften die Ministerien allgemein ausdrücklich er-
wähnt werden, gelten diese Regelungen auch für andere 
oberste Landesbehörden.

II.

Diesen Verwaltungsvorschriften werden folgende Be-
griffsbestimmungen vorangestellt, die den wesentlichen 
Inhalt der verwendeten Begriffe wiedergeben. Die fol-
genden Begriffsbestimmungen ergänzen die Vorbemer-
kung zu den VV zu den §§ 70 bis 80 Landeshaushaltsord-
nung. Im Sinne dieser Verwaltungsvorschriften sind

1 
Anlagevermögen:

alle Vermögensgegenstände, die dauernd – in der Regel 
länger als ein Jahr – den Budgeteinheiten  dienen und 
nicht zur Veräußerung bestimmt sind; hierzu zählen, ge-
ringwertige Wirtschaftsgüter ausgenommen, mindestens 
alle Vermögensgegenstände, die in einem Gegenstands-
verzeichnis nach VV Nr. 3.1 zu § 73 LHO nachzuweisen 
sind.

2 
Anschaffungskosten:

alle Aufwendungen, die für den Erwerb eines Vermögens-
gegenstandes und dessen Versetzung in einen betriebsbe-
reiten Zustand geleistet werden, soweit sie dem Vermö-
gensgegenstand einzeln zugeordnet werden können. Zu 
den Anschaffungskosten gehören auch die nachträgli-
chen Anschaffungskosten und Anschaffungsnebenkosten 
(Aufwendungen, die zusätzlich zum Anschaffungspreis 
anfallen, um den Vermögensgegenstand in einen be-
triebsbereiten Zustand zu versetzen) sowie die Umsatz-
steuer, soweit diese nicht als Vorsteuer abziehbar ist; 

3 
Budgeteinheit:

eine Organisationseinheit, der im Haushaltsplan ein 
Budget zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zu-
geordnet wird;

4
Beizulegender Wert:

der Wert, der den Vermögensgegenständen des Anlage-
vermögens und Umlaufvermögens am Abschlussstichtag 
der Bilanz beizulegen ist. Für Anlagevermögen kommen 
als beizulegender Wert in Betracht:

a)   der Wiederbeschaffungswert, wenn der gleiche oder 
ein ähnlicher Gegenstand zu niedrigeren Anschaf-

631

Verwaltungsvorschriften
zu § 25 Haushaltsgesetz 2017

(VV zu § 25 Haushaltsgesetz 2017)
Runderlass des Finanzministeriums 

VI – 2 – 28 – 02 ASt. EPOS.NRW
I C 2 – 0201 – 6.5
I C 1 – 0079 – 0.2
vom 2. Mai 2017

Vorbemerkung

Zur Umsetzung der Modernisierung des Haushalts- und 
Rechnungswesens wird mit dem Programm EPOS.NRW 
in der Landesverwaltung schrittweise die Integrierte 
 Verbundrechnung mit den Komponenten Vermögensrech-
nung, Ergebnisrechnung, Kosten- und Leistungsrech-
nung sowie Finanzrechnung als Basis einer produktori-
entierten Haushaltssteuerung eingeführt. Damit werden 
die Grundlagen zu einer Verwaltungsmodernisierung ge-
schaffen, mit der sowohl Fach- und Ressourcenverwal-
tung integriert als auch zugleich Verantwortung für die 
Ressourcen dezentralisiert werden. Die mit dem Pro-
gramm EPOS.NRW verfolgte Integration und Delegation 
der Fach- und Ressourcenverantwortung ist ein wesentli-
ches Ziel moderner Haushaltswirtschaft. Die gesetzli-
chen Grundlagen für die Umsetzung des Programms 
EPOS.NRW ergeben sich aus § 17 a Landeshaushaltsord-
nung (SGV. NRW. 630) und §  25 Haushaltsgesetz 2017 
vom 15. Dezember 2016 (GV. NRW. 2016 S. 1116).

Die Umsetzung des Programms EPOS.NRW befi ndet sich 
derzeit in der Phase II des Einführungsprozesses. Phase 
II umfasst die sukzessive Einführung der Integrierten 
Verbundrechnung (IVR) in der Landesverwaltung im 
Wege der Einführung des Systems in den einzelnen Bud-
geteinheiten im Sinne von §  25 Absatz  1 Satz  2 Haus-
haltsgesetz 2017 (fl ächendeckender Roll-Out). Die IVR 
basiert auf der doppelten Buchführung und damit der 
Grundüberlegung, in einem Rechensystem eine laufende 
Kassenbuchführung (Finanzbuchführung) mit einer Ver-
mögens- sowie einer Erfolgsrechnung zu verbinden. Ver-
vollständigt wird das System der IVR durch eine Kosten- 
und Leistungsrechnung. 

Auch wenn eine Eröffnungsbilanz nach den fachlichen 
Rahmenbedingungen für EPOS.NRW frühestens ab 2018 
vorgesehen ist und während der Phase II die Kameralis-
tik weiterhin das führende Rechnungswesen bleibt, wer-
den die Geschäftsvorfälle des Landes von den Budget-
einheiten bereits mit dem Einsatz des IVR-Systems 
doppisch erfasst, bewertet und bilanziert. In der Phase 
III (frühestens ab 2019) sind nach den fachlichen Rah-
menbedingungen für EPOS.NRW die Ablösung der Ka-
meralistik durch die Doppik als führendes Rechnungs-
system, eine Umstellung des Landeshaushalts auf einen 
doppischen Produkthaushalt im Sinne von §  1 a Ab-
satz  1  Haushaltsgrundsätzegesetz vom 19. August 1969 
(BGBl. I S. 1273), das zuletzt durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 15. Juli 2013 (BGBl. I S. 2398) geändert worden 
ist, und die Einführung einer Gesamtbilanz vorgesehen. 
Infolgedessen erfolgt in Phase III eine Prüfung der dop-
pischen Jahresabschlüsse durch den Landesrechnungs-
hof im Rahmen seiner Aufgaben nach den §§ 88 ff. Lan-
deshaushaltsordnung. Über den Eintritt in Phase III und 
deren Ausgestaltung ist noch zu entscheiden.

Mit den nachfolgenden Verwaltungsvorschriften werden 
die weiteren rechtlichen Grundlagen für die Umstellung 
der Regelungen zu den Zahlungen, der Buchführung und 
der Rechnungslegung – also der Regelungen des externen 
Rechnungswesens (Teil IV der Landeshaushaltsordnung) 
– auf die Erfordernisse des Programms EPOS.NRW in 
Phase II näher ausgestaltet. Darüber hinaus werden Vor-
gaben für die Einführung einer Kosten- und Leistungs-
rechnung defi niert. Regelungen zur Budgetierung, zum 
Controlling, zu Ziel- und Leistungsvereinbarungen und 
zum Berichtswesen bleiben späteren Verwaltungsvor-
schriften vorbehalten. 

Von den Budgeteinheiten ist die Landeshaushaltsord-
nung in der geltenden Fassung einschließlich der dazu 
erlassenen Verwaltungsvorschriften zu beachten, soweit 
in den nachfolgenden Verwaltungsvorschriften (VV zu 
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Preis stattgefunden haben. Ein reiner Geld- oder Brief-
kurs genügt nicht.

14
Produkt:

eine Leistung oder ein Bündel von Leistungen, die sich 
an Empfänger außerhalb der Gebietskörperschaft rich-
ten;

15 
Rückstellungen:

Verpfl ichtungen, die dem Grunde nach hinsichtlich des 
Auszahlungszeitpunktes oder der Höhe nach noch nicht 
bestimmt und bis zum Bilanzstichtag wirtschaftlich ver-
ursacht sind;

16 
Sachanlagen:

materielle Vermögensgegenstände, die den Budgeteinhei-
ten längerfristig zur Verfügung stehen sollen;

17 
Transferprogramme:

politische Programme, im Rahmen derer Geldzahlungen 
des Landes an Dritte – entweder aufgrund eines Gesetzes 
oder als Zuwendung – geleistet werden;

18 
Umlaufvermögen:

Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, 
den Budgeteinheiten dauerhaft zu dienen;

19
Vorräte:

Bestände an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, Halbfabri-
katen und Fertigerzeugnissen, Waren sowie Verbrauchs-, 
Reparatur- und Instandhaltungsmaterial, die zum Ver-
brauch einschließlich Instandhaltung, oder zur Veräuße-
rung bestimmt sind.

20
Wirtschaftlicher Eigentümer:

Wirtschaftlicher Eigentümer ist der, der die tatsächliche 
Sachherrschaft über einen Vermögensgegenstand ausübt 
und einen anderen nach bürgerlichem Recht Berechtig-
ten auf Dauer von dessen Einwirkung auf den Vermö-
gensgegenstand ausschließen kann. 

III.

Zu § 25 Haushaltsgesetz 2017 – Grundsätze der staatli-
chen doppelten Buchführung

Durch das Gesetz zur Modernisierung der Grundsätze 
des Haushaltsrechts (Haushaltsgrundsätzemodernisie-
rungsgesetz – HGrGMoG) vom 31. Juli 2009 (BGBl.  I 
S. 2580) wird erstmals zugelassen, dass Bund und Län-
der ihr Rechnungswesen – alternativ zum bisherigen ka-
meralen Rechnungswesen – nach den Grundsätzen der 
staatlichen doppelten Buchführung (staatliche Doppik) 
gestalten. Nach § 49 a Haushaltsgrundsätzegesetz richten 
Bund und Länder ein gemeinsames Gremium ein, das 
zur Gewährleistung einheitlicher Verfahrens- und Da-
tengrundlagen jeweils für Kameralistik, Doppik und 
Produkthaushalte Standards erarbeitet und anschlie-
ßend einmal jährlich überprüft. Die Standards werden 
jeweils durch Verwaltungsvorschriften des Bundes und 
der Länder umgesetzt.

Die Standards staatlicher Doppik in der jeweils gelten-
den Fassung sind zu beachten, soweit die folgenden Ver-
waltungsvorschriften keine einschränkenden Regelungen 
treffen.

Die staatliche Doppik folgt gemäß § 7 a Haushaltsgrund-
sätzegesetz den Vorschriften des Ersten und des Zweiten 
Abschnitts, Erster und Zweiter Unterabschnitt, des Drit-
ten Buches Handelsgesetzbuch (HGB) und den Grund-
sätzen der ordnungsmäßigen Buchführung und Bilanzie-
rung. Die Vorschriften des HGB werden dabei an 
verschiedenen Stellen konkretisiert, um den Besonder-
heiten der öffentlichen Haushalte gerecht zu werden. Ei-
nerseits weisen die öffentlichen Haushalte Unterschiede 
zu den Wirtschaftsunternehmen auf, für die das HGB 

fungs- oder Herstellungskosten beschafft werden 
kann,

b)   der Ertragswert, der bei Vermögensgegenständen des 
Anlagevermögens, für die kein Wiederbeschaffungs-
wert ermittelt werden kann, als beizulegender Wert 
abzuleiten ist,

c)   der Veräußerungswert, der nur in Ausnahmefällen als 
beizulegender Wert anzusetzen ist. Der beizulegende 
Wert wird aus dem Veräußerungswert abgeleitet, 
wenn eine zeitnahe Veräußerung des Vermögensgegen-
standes geplant ist.

Der beizulegende Wert von Vermögensgegenständen des 
Umlaufvermögens entspricht den Wiederbeschaffungs- 
oder Reproduktionskosten soweit der Beschaffungs-
markt für die Bewertung maßgeblich ist, bei Maßgeb-
lichkeit des Absatzmarkts entspricht er dem 
voraussichtlichen Verlaufserlös vermindert um noch an-
fallende Aufwendungen;

5
Bilanzstichtagswert des Umlaufvermögens:

der dem Marktpreis oder dem beizulegenden Wert ent-
sprechende Wert zum Ende des letzten Tages eines Haus-
haltsjahres;

6 
Buchungspfl ichtige Geschäftsvorgänge: 

alle eingetretenen Vermögensänderungen, Vermögens- 
und Schuldumschichtungen sowie Mittelbindungen;

7
Ertragswert:

Barwert aller zukünftigen Einnahmenüberschüsse;

8
FIFO- bzw. LIFO-Methode:

ein Verfahren zur Bewertung von Vorräten, bei dem un-
terstellt wird, dass die zuerst bzw. zuletzt angeschafften 
oder hergestellten Vermögensgegenstände zuerst ver-
braucht oder veräußert werden (fi rst bzw. last in – fi rst 
out);

9
Forderungen aus Steuern:

Forderungen aus Steuern stellen Ansprüche der Gebiets-
körperschaften aus Steuerschuldverhältnissen gegenüber 
natürlichen und juristischen Personen dar (Ausnahme 
Rückforderungen aus atypischen Steuervergütungen);

10
Herstellungskosten:

Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und 
die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung 
eines Vermögensgegenstands, seine Erweiterung oder für 
ein über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende 
wesentliche Verbesserung entstehen. Dazu gehören die 
Materialkosten, die Fertigungskosten und die Sonder-
kosten der Fertigung sowie angemessene Teile der Mate-
rialgemeinkosten, der Fertigungsgemeinkosten und des 
Werteverzehrs des Anlagevermögens, soweit dieser durch 
die Fertigung veranlasst ist;

11
Interne Produkte:

Leistungen von einer Budgeteinheit an eine andere Bud-
geteinheit;

12
Kostenträger:

Produkte, Interne Produkte, Transferprogramme und mi-
nisterielle Geschäftsfelder;

13
Vom Börsen- oder Marktpreis abzuleitender Wert:

der an einer amtlich anerkannten Börse oder an einem 
Handelsplatz für Waren einer bestimmten Gattung von 
durchschnittlicher Art und Güte festgestellte Preis. Der 
Ansatz des vom Börsen- oder Marktpreis abzuleitenden 
Wertes setzt voraus, dass tatsächlich Umsätze zu diesem 
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geltenden Fassung und den Grundsätzen ordnungsmäßi-
ger Buchführung.

Dies umfasst insbesondere die Vorschriften zur

a)   laufenden Buchführung (materielle und formelle 
Ordnungsmäßigkeit),

b)  Inventur,

c)  Bilanzierung nach den

 aa)  allgemeinen Grundsätzen der Bilanzierung,

 bb)   Gliederungsgrundsätzen für den Jahresab-
schluss,

 cc)   Grundsätzen der Aktivierung und Passivierung,

 dd)   Grundsätzen der Bewertung in der Eröffnungs-
bilanz,

 ee)   Grundsätzen der Bewertung in der Abschlussbi-
lanz,

d)   Abschlussgliederung.

  Maßgeblich sind die Bestimmungen für große Kapi-
talgesellschaften.

  Die Rechnungslegung auf staatlicher Ebene hat unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung entsprechend §  264 Absatz  2 HGB ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu vermitteln.

  Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sind 
grundsätzlich in der Weise zu erfüllen, dass sich ein 
sachverständiger Dritter innerhalb angemessener 
Zeit einen Überblick über die Geschäftsvorfälle und 
über die Vermögenslage der Budgeteinheit oder des 
Landes verschaffen kann und sich die Geschäftsvor-
fälle nach ihrer Entstehung und sachlichen Zuord-
nung verfolgen lassen. Hierfür sind insbesondere fol-
gende Grundsätze zu beachten, soweit in den 
Verwaltungsvorschriften nichts anderes geregelt ist:

e)   der Grundsatz der Klarheit und Übersichtlichkeit 
(§ 243 Absatz 2 HGB),

f)   der Grundsatz der Bilanzwahrheit,

g)  der Grundsatz der Bilanzkontinuität,

h)   der Grundsatz der Fortführung (§ 252 Absatz 1 Num-
mer 2 HGB), 

i)   der Grundsatz der Einzelbewertung (§ 252 Absatz 1 
Nummer 3 HGB),

j)   der Grundsatz der Vorsicht (§  252 Absatz  1 Num-
mer 4 HGB),

k)   das Anschaffungskostenprinzip (§  253 Absatz  1 
Satz 1 HGB), 

l)   der Grundsatz der Periodenabgrenzung (§  252 Ab-
satz 1 Nummer 5 HGB) und 

m)   der Grundsatz der Bewertungsstetigkeit (§  252 Ab-
satz 1 Nummer 6 HGB). 

2 

Jahresabschluss und Monatsabschluss

2.1 
Aufstellung der Einzelabschlüsse

Nach Ablauf des Haushaltsjahres ist von jeder Budget-
einheit ein Jahresabschluss aufzustellen (Einzelab-
schluss).

2.1.1
Der Jahresabschluss umfasst eine Vermögensrechnung, 
eine Ergebnisrechnung und eine Finanzrechnung. 

2.1.2
Der doppische Jahresabschluss ist drei Monate nach Ab-
lauf des Haushaltsjahres dem zuständigen Ministerium 
und dem Finanzministerium zuzuleiten. Für die Erstel-
lung des ersten doppischen Jahresabschlusses verlängert 
sich diese Frist um weitere drei Monate. Abweichende 
Vorschriften zum kameralen Jahresabschluss bleiben 
hiervon unberührt.

keine oder keine passenden Regelungen bietet. Anderer-
seits ist die Vergleichbarkeit der öffentlichen Haushalte 
untereinander aus haushaltsrechtlicher und aus fi nanz-
statistischer Sicht unabdingbar. Darüber hinaus ist eine 
Vergleichbarkeit auch für eine konsolidierte Darstellung 
der Gebietskörperschaften, die im Hinblick auf die vor-
genommenen Ausgliederungen, Auslagerungen und Teil-
privatisierungen von staatlichen Aufgaben notwendig 
sein kann, von besonderer Bedeutung.

IV.

Den Verwaltungsvorschriften werden in der Anlage fol-
gende weitere Erläuterungen und Hinweise des Pro-
gramms EPOS.NRW zu deren verbindlicher Anwendung 
angefügt:

1.  Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze,

2.  Bilanzierungs- und Bewertungsleitfaden,

3.  Kontierungsleitfaden,

4.  Geschäftsvorfallleitfaden,

5.  Grundsätze zur Kosten- und Leistungsrechnung und 

6.   Leitfaden zu Kostenstellen, Kostensammler und Kos-
tenträger in der Kosten- und Leistungsrechnung.

V.

Diese Verwaltungsvorschriften treten am Tag nach der 
Veröffentlichung im Ministerialblatt für das Land Nord-
rhein-Westfalen in Kraft.

VV zu § 25 Haushaltsgesetz 2017

Inhalt

Erster Abschnitt – Doppelte Buchführung (Doppik)

1
Staatliche Doppik

2
Jahresabschluss

3
Bilanzierungsgrundsätze

4
Bewertungsgrundsätze

5
Gliederungsgrundsätze

6
Zahlungsverkehr

7
Finanzrechnung

Zweiter Abschnitt – Kosten- und Leistungsrechnung 
(KLR)

8
Vollkostenrechnung

9
Kostenartenrechnung

10
Kostenstellenrechnung

11
Kostenträgerrechnung

12
Kostensammler

Erster Abschnitt – Doppelte Buchführung (Doppik)

1
Staatliche Doppik

Das Rechnungswesen wird nach den Grundsätzen der 
staatlichen doppelten Buchführung (staatliche Doppik) 
gestaltet. Die staatliche Doppik folgt gemäß § 7 a Haus-
haltsgrundsätzegesetz den Vorschriften des Ersten und 
Zweiten Abschnitts, Erster und Zweiter Unterabschnitt, 
des Dritten Buchs des Handelsgesetzbuchs in der jeweils 
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stand nicht dem Eigentümer, sondern einem anderen 
wirtschaftlich zuzurechnen, hat dieser ihn in seiner Ver-
mögensrechnung auszuweisen (§  246 Absatz  1 Satz  2 
HGB). Wirtschaftlicher Eigentümer ist derjenige, der die 
tatsächliche Sachherrschaft über einen Vermögensgegen-
stand in einer Weise ausübt, dass dadurch der nach bür-
gerlichem Recht Berechtigte wirtschaftlich auf Dauer 
von der Einwirkung ausgeschlossen ist. Die tatsächliche 
Sachherrschaft hat somit i. d. R. derjenige, bei dem Be-
sitz, Gefahr, Nutzen und Lasten der Sache liegen. Für die 
Beurteilung, bei welcher Budgeteinheit Besitz, Gefahr, 
Nutzen und Lasten der Sache liegen, ist maßgeblich auf 
die haushalterische Veranschlagung von Einnahmen (z. B. 
Mieten, Erlöse) und Ausgaben (z. B. Bewirtschaftungs-
kosten, Erhaltungsaufwand) abzustellen. Beteiligungen 
werden bei derjenigen obersten Landesbehörde ausge-
wiesen, deren Geschäftsbereich diese gemäß Beteili-
gungsbericht der Landesregierung zugewiesen sind. 

3.6 
Vorräte

Es kann der Ausweis der Vorräte unterbleiben, soweit 
hierbei Grenzen von 5 000 Euro pro Gegenstand bzw. 
50 000 Euro pro Gruppe nicht überstiegen werden.

3.7 
Nicht entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensge-
genstände 

Nicht entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensge-
genstände des Anlagevermögens und selbst geschaffene 
immaterielle Vermögensgegenstände werden nicht bilan-
ziert, auch wenn ein Vertragsverhältnis zwischen Budge-
teinheiten, Landesbetrieben, Sondervermögen und Kör-
perschaften des Landes besteht. 

4 
Bewertungsgrundsätze

4.1 
Einzelbewertung

Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln anzu-
setzen, soweit nicht ein anderes handelsrechtliches Ver-
fahren (Inventurvereinfachung und Bewertungsvereinfa-
chung) zulässig ist. 

4.1.1
Ein Vermögensgegenstand ist in der Bilanz anzusetzen, 
wenn die Budgeteinheit wirtschaftlicher Eigentümer ist 
und dem Ansatz kein Bilanzierungsverbot entgegensteht. 

4.1.2
Der Vermögensgegenstand muss über das Haushaltsjahr 
hinaus für die öffentliche Verwaltung einen Nutzen stif-
ten, selbständig bewertbar und selbständig verwertbar 
bzw. veräußerbar sein.

4.2 
Vorsichtsprinzip 

Es ist das Vorsichtsprinzip des § 252 Absatz 1 Nummer 4 
HGB zu beachten.

4.3 
Erstmalige Bewertung des Vermögens (Eröffnungsbilanz)

Grundlage für den Wertansatz stellen die bis zum Eröff-
nungsbilanzstichtag fortgeführten Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten (fi ktive AHK) dar. Als fi ktive An-
schaffungs- oder Herstellungskosten kann auch der vor-
sichtig geschätzte Zeitwert gelten. Für die Ermittlung 
des vorsichtig geschätzten Zeitwertes wird auf die Aus-
führungen zu den einzelnen Posten der Vermögensrech-
nung im Bilanzierungs- und Bewertungsleitfaden ver-
wiesen. Für das Umlaufvermögen ist entsprechend zu 
verfahren. 

4.4
Folgebilanzen

Nach dem Beginn der Buchungstätigkeit in EPOS.NRW 
angeschaffte oder hergestellte Vermögensgegenstände 
sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu 
bewerten. 

4.4.1 
Abschreibungen

2.1.3 
Genehmigung der Jahresabschlüsse

Die Jahresabschlüsse werden von den zuständigen Mi-
nisterien nach Prüfung der Plausibilität und der Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ab-
schließend festgestellt.

2.1.4 
Vorlage der Jahresabschlüsse

Die Einzelabschlüsse der Budgeteinheiten sind auf 
Grundlage der Haushaltsrechnung dem Landtag und 
dem Landesrechnungshof vorzulegen.

2.2
Die Budgeteinheiten müssen für jeden abgelaufenen Mo-
nat Periodenabschlüsse (Monatsabschluss) erstellen.

3 
Bilanzierungsgrundsätze

3.1
Je Budgeteinheit sind alle Vermögensgegenstände durch 
eine vollständige körperliche und buchmäßige Bestands-
aufnahme (Inventur) und die Erstellung eines Bestands-
verzeichnisses (Inventar) zum Beginn der Buchungstätig-
keit in EPOS.NRW erstmalig zu migrieren. Die 
Buchinventur umfasst wertmäßig alle nicht körperlichen 
Gegenstände. Es sind die Grundstücke, Forderungen und 
Schulden, der Betrag des baren Geldes sowie die sonsti-
gen Vermögensgegenstände genau zu verzeichnen und 
der Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und 
Schulden zum Stichtag der Einführung der Integrierten 
Verbundrechnung sowie zum Schluss eines jeden Ge-
schäftsjahres in einem Inventar darzustellen. Eine Mig-
ration von offenen Posten (Forderungen und Verbindlich-
keiten) erfolgt bei einer Laufzeit von über einem Jahr; 
im Übrigen erfolgt sie nicht. 

3.2
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind ein-
zeln im Anlagenverzeichnis der Anlagenbuchhaltung, 
Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens in einem 
Verzeichnis über das Umlaufvermögen auszuweisen. 
Dies gilt nicht für Vermögensgegenstände des Anlage-
vermögens, deren Anschaffungskosten abzüglich der da-
rin enthaltenden Umsatzsteuer einen Betrag von 410 
Euro unterschreiten, es sei denn die Vermögensgegen-
stände sind nach den Regelungen für Sachanlagen nach 
Nr.  5.1.2 der Standards staatlicher Doppik mit einem 
niedrigeren Betrag auszuweisen (z. B. Grundstücke, Kul-
turgüter). Es sind auch die Anlagen in die Eröffnungsbi-
lanz aufzunehmen, die zum Übernahmestichtag bereits 
vollumfänglich abgeschrieben sind. Sind bei den bereits 
abgeschriebenen Vermögensgegenständen die Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten unter Beachtung der 
Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 
nicht mehr ermittelbar, können diese ausnahmsweise mit 
1,– € angesetzt werden. Für den Beginn der Buchungstä-
tigkeit in EPOS.NRW ist die körperliche und buchmä-
ßige Bestandsaufnahme der beweglichen Gegenstände 
des Anlage- und Umlaufvermögens durchzuführen.

3.3 
Grundsatz der Periodenabgrenzung 

Aufwendungen und Erträge sind nach dem Zeitpunkt ih-
rer wirtschaftlichen Entstehung und unabhängig von 
den Zeitpunkten ihrer Zahlungen im Jahresabschluss zu 
berücksichtigen. Wiederkehrende Leistungen sind in der 
Periode zu buchen, in der sie anfallen.

3.4
Grundsatz der Bilanzwahrheit, Vollständigkeitsgrund-
satz

Der Jahresabschluss ist unter vollständiger Erfassung 
der buchungspfl ichtigen Geschäftsvorfälle und die Bi-
lanz unter Beachtung der Bewertungsvorschriften fach-
gerecht aufzustellen. Jede Buchung ist durch einen Beleg 
zur Grundlage des Sachverhalts zu dokumentieren. 

3.5 
Wirtschaftliches Eigentum

Vermögensgegenstände sind in der Vermögensrechnung 
des Eigentümers aufzunehmen; ist ein Vermögensgegen-
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dass als Verbrauchsfolgeverfahren lediglich die FIFO- 
und die LIFO-Methode (fi rst in fi rst out bzw. last in fi rst 
out) angewandt werden dürfen.

4.5.2
Festwertverfahren

Bei Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 
und bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen kann das 
Festwertverfahren angewendet werden und somit eine 
jährliche Inventur ersetzen. Voraussetzung hierfür ist, 
dass die Vermögensgegenstände bei Abgang oder Ver-
brauch regelmäßig ersetzt werden, ihr Gesamtwert ins-
gesamt von nachrangiger Bedeutung ist, die Menge, der 
Wert und die Zusammensetzung des Bestands nur gerin-
gen Veränderungen unterliegen und in der Regel alle drei 
Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme durchgeführt 
wird. Der Gesamtwert ist dabei von nachrangiger Be-
deutung, wenn er fünf Prozent der durchschnittlichen 
Bilanzsumme der vorangegangenen fünf Vermögensrech-
nungen nicht übersteigt. Der Einsatz des Festwertver-
fahrens bedingt die Einwilligung durch das Finanzmi-
nisterium. Das Festwertverfahren ist nicht anzuwenden 
bei Vermögensgegenständen, deren betriebsgewöhnliche 
Nutzungsdauer weniger als ein Jahr beträgt.

4.6
Rückstellungen

Rückstellungen sind von den Budgeteinheiten in Höhe 
des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung not-
wendigen Erfüllungsbetrages anzusetzen (§ 253 Absatz 1 
Satz 2 HGB).

5 
Gliederungsgrundsätze

5.1 
Gliederung der Vermögens- und Erfolgsrechnung

Die Gliederung der Vermögens- und Erfolgsrechnung hat 
nach den im EPOS.NRW-SAP-System vorgesehenen 
Gliederungen zu erfolgen, eine weitere Untergliederung 
der Posten ist zulässig.

5.2 
Verwaltungskontenrahmen (VKR)

Die Erfassung von Geschäftsvorfällen im Rahmen der 
staatlichen doppelten Buchführung erfolgt auf Konten. 
Die Gliederung der Konten richtet sich nach dem Ver-
waltungskontenrahmen nach § 10 Absatz 2 Satz 4 Haus-
haltsgrundsätzegesetz i. V. m. § 49 a Haushaltsgrundsät-
zegesetz. Er ist Grundlage für die einheitliche Erfassung 
von Geschäftsvorfällen. Bei der Zuordnung der Ge-
schäftsvorfälle zu den Gliederungseinheiten sind die Zu-
ordnungsvorschriften des Verwaltungskontenrahmens 
und des Kontierungsleitfadens des Landes Nordrhein-
Westfalen zu beachten.

6
Zahlungsverkehr

Der Zahlungsverkehr der Budgeteinheiten erfolgt über 
die Landeskasse Düsseldorf als eigene technische Bud-
geteinheit.

7
Finanzrechnung

7.1 
Finanzrechnung

In der Finanzrechnung ist die Veränderung des Zah-
lungsmittelbestandes in Form einer Kapitalfl ussrech-
nung (Cashfl ow-Rechnung) wie folgt darzustellen:

a)  Cashfl ow I aus der laufenden Geschäftstätigkeit,

b)  Cashfl ow II aus der Investitionstätigkeit und

c)  Cashfl ow III aus der Finanzierungstätigkeit.

7.2 
Direkte Methode

Die jeweiligen Cashfl ows sind nach der direkten Me-
thode auf der Basis von Zahlungsdaten zu ermitteln.

Wertminderungen von Vermögensgegenständen durch 
Gebrauch, technischen Fortschritt und sonstige Gründe 
sind durch Abschreibungen zu erfassen.

4.4.1.1
Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von Vermö-
gensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung 
zeitlich begrenzt ist (abnutzbare Anlagengüter), sind 
durch regelmäßige, jährliche, planmäßige Abschreibung 
entsprechend ihrer gewöhnlichen Nutzungsdauer zu 
mindern. Zur Bestimmung der betriebsgewöhnlichen 
Nutzungsdauer von einzelnen Anlagegütern sind die 
amtlichen Abschreibungstabellen des Bundesministeri-
ums der Finanzen („AfA-Tabelle AV“) anzuwenden. Die 
Nutzungsdauer von Gebäuden richtet sich nach § 7 Ab-
satz 4 Einkommensteuergesetz.

4.4.1.2
Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens unterlie-
gen nicht der planmäßigen Abschreibung. 

4.4.1.3
Abnutzbare und nicht abnutzbare Vermögensgegen-
stände des Anlagevermögens, deren Wert voraussichtlich 
dauerhaft gemindert ist, sind außerplanmäßig auf den 
beizulegenden Wert am Bilanzstichtag abzuschreiben, 
wenn dieser Wert niedriger ist als der Buchwert. Vermö-
gensgegenstände des Umlaufvermögens sind ungeachtet 
einer voraussichtlich dauerhaften Wertminderung immer 
auf den Bilanzstichtagswert abzuschreiben, soweit dieser 
Wert niedriger ist als der Buchwert.

4.4.2 
Zuschreibungen

Entfallen die Gründe für eine außerplanmäßige Ab-
schreibung des Anlagevermögens in den späteren Jahren 
ganz oder teilweise (§  253 Absatz  5 HGB), ist der Wert 
des außerplanmäßig abgeschriebenen Vermögensgegen-
stands auf den aktuellen Wert zu erhöhen. Hierbei gilt 
als Obergrenze der Wert, der sich aus einer zwischenzeit-
lich anzusetzenden planmäßigen Abschreibung ergeben 
hätte (fortgeführte Anschaffungs-/ Herstellungskosten).

Vermögengegenstände des Umlaufvermögens sind eben-
falls entsprechend zuzuschreiben. Als Obergrenze gelten 
hier die ursprünglichen Anschaffungs-/ Herstellungskos-
ten.

4.4.3
Vermögensabgänge

Mengenmäßige Verminderungen der Vermögensgegen-
stände sind mit dem Buchwert zu erfassen. Der Abgang 
eines Vermögensgegenstands mit einem Erlös über dem 
Buchwert, wird als Ertrag, mit einem Erlös unter dem 
Buchwert als Aufwand aus Anlagenabgängen in der Er-
gebnisrechnung erfasst. Wird ein Vermögensgegenstand 
für Zwecke einer anderen Bewilligung nach §  61 Ab-
satz  1 Satz  1 Landeshaushaltsordnung an eine andere 
Budgeteinheit abgegeben, so gilt als voller Wert der bei 
der abgebenden Budgeteinheit geführte Buchwert des 
Vermögensgegenstands zum Zeitpunkt des Eigentümer-
wechsels. Die abgebende Budgeteinheit hat der aufneh-
menden Budgeteinheit die ursprünglichen Anschaffungs- 
und Herstellungskosten, den Zeitpunkt der Anschaffung 
oder der Inbetriebnahme und die Nutzungsdauer mitzu-
teilen.

4.4.4
Nicht verbrauchtes Vorratsvermögen

Nicht verbrauchtes Vorratsvermögen ist in der Bilanz 
aufwandsneutral auszuweisen. 

4.5
Bewertungsvereinfachungsverfahren

Die Bewertung von Vermögensgegenständen kann in ge-
eigneten Fällen durch Vereinfachungsverfahren (§§  240 
Absatz  3 und 4, 241, 256 HGB) erfolgen. Die Zustim-
mung des Finanzministeriums ist einzuholen. Das Fi-
nanzministerium informiert den Landesrechnungshof.

4.5.1
Verbrauchsfolgeverfahren

Die handelsrechtlichen Bewertungsvereinfachungsver-
fahren des §  256 HGB sind mit der Maßgabe zulässig, 
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Budgeteinheit an eine andere Budgeteinheit. Die Zuord-
nung von Produkten erfolgt zu der Budgeteinheit, die für 
die Produkterstellung und Zielerreichung verantwortlich 
ist. Bei der Produktbildung sollen folgende Vorausset-
zungen je Produkt kumulativ erfüllt sein:

a)   Das Produkt / Interne Produkt wird dauerhaft er-
stellt bzw. geleistet.

b)   Die Aufgaben bzw. Leistungen des Produktes / Inter-
nen Produktes sind abschließend defi nierbar und die 
messbaren Wirkungen als Produktziel bestimmbar.

c)   Das Produkt / Interne Produkt ist durch seine Eigen-
schaften eindeutig von anderen Produkten abgrenz-
bar.

d)   Das Produktergebnis ist quantifi zierbar. Die Qualität 
des Produkts / Internen Produkts ist messbar.

e)   Die Verantwortlichkeit für das Produkt / Interne Pro-
dukt kann klar geregelt werden.

f)   Kosten und Erlöse, Mengen und Zeiten sowie Quali-
täten des Produkts / Internen Produkts sind planbar, 
steuerbar und damit budgetierbar. Interne Produkte 
sind nach Leistungsempfängern aufzugliedern.

11.2
Verrechnung von Internen Produkten

Ab einer Höhe der Aufwendungen von 2 500 Euro bei 
einmaligen Internen Produkten oder einem Jahresbetrag 
von 2 500 Euro bei fortdauernden Leistungen sind In-
terne Produkte zu Produkten gegenüber der empfange-
nen Budgeteinheit verursachungsgerecht und vollständig 
mit ihren Erträgen und Aufwendungen zu verrechnen 
und dieser zuzuordnen. 

11.3
Bildung von Produktgruppen

Produkte, die unter sachlichen Gesichtspunkten gleich-
artigen Zielen dienen, sind zu einer Produktgruppe zu-
sammenzufassen. Produktgruppen sind derart zu bilden, 
dass sie steuerungsrelevant sind und das Aufgabengebiet 
der Budgeteinheit und Budgetuntereinheit vollständig 
abdecken. In den Ministerien sind entsprechende minis-
terielle Geschäftsfelder zu bilden. Produktgruppen sind 
jeweils auf der untersten, im Integrierten Produktrah-
men (IPR) vorgegebenen Produktebene (sogenannte 
Dreisteller) numerisch zuzuordnen.

11.4
Mindestanforderungen an Produktgruppen (Wesentlich-
keitsgrenzen)

Die im Haushaltsplan aufzunehmenden Produktgruppen 
sollen einen Wert von mindestens 1 Millionen Euro auf-
weisen. Soweit sich eine Produktgruppe aus mindestens 
90 v. H. für interne Produkte und bis zu 10 v. H. für (ex-
terne) Produkte oder umgekehrt zusammensetzt, ist nur 
eine Produktgruppe abzubilden. Der geringere Anteil 
geht in der Produktgruppe mit dem überwiegenden An-
teil unter. Unabhängig davon kann eine Produktgruppe 
eigenständig abgebildet werden, wenn deren Kosten 
mindestens 20 Millionen Euro betragen.

11.5
Erfassung von Produkten und Produktgruppen

Die zu erbringenden Produktgruppen bzw. Produkte 
sind nach ihrer Menge mit mindestens einer verbindli-
chen Kennzahl zu erfassen. Je Produkt / Internem Pro-
dukt sind Gesamtkosten, Stückzahlen, Stückkosten und 
der Personalkostenanteil zu ermitteln.

11.6
Plankostenrechnung

Es ist sukzessive eine Plankostenrechnung zum Zwecke 
einer Budgetplanung anzuwenden, um Planansätze für 
künftige Perioden aus Ist-Ergebnissen des zurückliegen-
den Haushaltsjahres, absehbaren Bereinigungen, aktua-
lisierten Planungsüberlegungen und Vergleichswerten 
ableiten zu können.

11.7
Erfassung von Transferprogrammen und Transferpro-
grammgruppen 

Zweiter Abschnitt – Kosten- und Leistungsrechnung

8
Vollkostenrechnung

Im Ergebnisbudget sind von der Budgeteinheit über eine 
Vollkostenrechnung alle Aufwendungen und Erträge 
über die Rechenschritte Kostenarten-, Kostenstellen- 
und Kostenträgerrechnung verursachungsgerecht zu ver-
teilen. 

9
Kostenartenrechnung

Erlöse und Kosten werden über Kostenarten insoweit 
Kostenstellen und Kostenträgern zugeordnet, wie sie Er-
träge oder Aufwendungen darstellen.

10
Kostenstellenrechnung

10.1
Kostenstellenrechnung

Die Kostenstellen werden anhand der Aufbauorganisa-
tion gebildet. Sie müssen die gesamte Dienststelle um-
fassen.

10.2
Kostenstellenbeschreibung

Für jede Kostenstelle ist eine Kostenstellenbeschreibung 
zu erstellen. 

10.3
Kostenstellenverantwortliche Person

Für jede Kostenstelle ist eine verantwortliche Person zu 
benennen. Eine Person kann für mehrere Kostenstellen 
verantwortlich sein, jedoch können nicht mehrere Perso-
nen – Vertretungsgründe ausgenommen – für ein und die-
selbe Kostenstelle verantwortlich sein.

10.4
Vorkostenstellen

10.4.1 
Verpfl ichtende Vorkostenstellen

Soweit entsprechende Organisationseinheiten vorhanden 
sind, bzw. entsprechende Tätigkeiten ausgeübt werden, 
sind Vorkostenstellen zu bilden für Intendanz (Leitungs- 
und Assistenz-Personal sowie zugehörige Sachkosten), 
Liegenschaften / Facilitymanagement, Druckerei / Ko-
pier- und Vervielfältigungsstelle, Fahrbetrieb / Fahrbe-
reitschaft sowie IT-Service und IUK (Internet und Kom-
munikation).

10.4.2
Weitere Vorkostenstellen

Für Zwecke der Binnensteuerung oder einer verursa-
chungsgerechteren Kostenzuordnung können weitere 
Vorkostenstellen ausgebildet werden. Diese müssen lan-
deseinheitlichen Vorkostenstellengruppen zuordenbar 
sein.

10.4.3
Drei-Personen-Vorbehalt

Vorkostenstellen dürfen nur gebildet werden, wenn min-
destens drei Personen zugeordnet werden können; an-
dernfalls sind die Personalkosten der Vorkostenstelle In-
tendanz zuzuordnen. Eine Bildung von Vorkostenstellen 
ohne Personalkosten zur Abbildung der übrigen Kosten 
ist hiervon unbenommen.

11
Kostenträgerrechnung

11.1
Produktbildung

In jeder Budgeteinheit sind Produkte oder Interne Pro-
dukte zu bilden, die sich am Leistungsauftrag und an 
den Zielen der Budgeteinheit orientieren. Ein Produkt 
ist eine Verwaltungsleistung oder ein Bündel dieser Leis-
tungen bzw. das Ergebnis von Leistungserstellungspro-
zessen, die sich an Empfänger außerhalb der Gebietskör-
perschaft bzw. des Landeshaushalts richten. Interne 
Produkte in diesem Sinne sind Leistungen von einer 
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Betriebssatzung
für den Landesbetrieb Materialprüfungsamt

Nordrhein-Westfalen
(BS MPA NRW)

Runderlass des Ministeriums
für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand 

und Handwerk
vom 26. April 2017
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§ 1
Rechtsform und Sitz

(1) Das Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen wird 
als Landesbetrieb nach § 14 a des Landesorganisations-
gesetzes vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. S.  421) und §  26 
der Landeshaushaltsordnung  in der Neufassung vom 26. 
April 1999 (GV. NRW. S. 158),  beide in den jeweils gel-
tenden Fassungen, unter der Bezeichnung „Materialprü-
fungsamt – Nordrhein-Westfalen“ geführt.

(2) Der Landesbetrieb hat seinen Sitz in Dortmund und 
eine Betriebsstelle in Erwitte.

§ 2
Aufgaben

(1) Der Landesbetrieb hat die Aufgabe, Prüfungen von 
Stoffen, Produkten, Anlagen und Verfahren mit dem Ziel 
durchzuführen, die Allgemeinheit gegen Gefahren zu si-
chern und die Wirtschaft in der Qualitätssicherung zu 
unterstützen. Der Landesbetrieb hat seine Aufgaben mit 
dem Ziel der Kostendeckung durchzuführen und das Be-
triebsvermögen zu erhalten.

(2) Der Landesbetrieb prüft, überwacht und zertifi ziert 
Roh- und Werkstoffe, Bauprodukte, Werkstücke, Konst-
ruktionen, Maschinen, technische Systeme sowie Quali-
tätsmanagementsysteme und kalibriert Mess- und Prüf-
geräte. Er wirkt mit bei der Akkreditierung beziehungs-
weise Anerkennung von Prüf-, Überwachungs- und 
Zertifi zierungsstellen.

(3) Alle vom Landesbetrieb zu erbringenden Leistungen 
werden in einem Dienstleistungsverzeichnis festgelegt.

(4) Der Landesbetrieb kann im Rahmen seiner Aufgaben 
Untersuchungs- und Entwicklungsarbeiten durchführen. 
Er kann sich auch an der Erstellung technischer Regel-
werke beteiligen.

(5) Der Landesbetrieb kann mit Zustimmung der Auf-
sichtsbehörde neue Aufgaben übernehmen oder Aufga-
ben aufgeben.

§ 3
Grundsätze, Organisation

(1) Der Landesbetrieb nimmt seine Aufgaben im Rah-
men der gesetzlichen Vorgaben und der Satzung selbst-
ständig wahr.

Geldleistungen aus dem Landeshaushalt an Dritte, die 
entweder aufgrund gesetzlicher Verpfl ichtungen oder als 
Zuwendungen für Maßnahmen oder an Institutionen ge-
währt werden, sind bei der Budgeteinheit als Transfer-
programme in der Kosten- und Leistungsrechnung ent-
sprechend der haushalterischen Veranschlagung in einem 
Transfermittelbudget über Kostenträger abzubilden. Für 
jedes Transferprogramm ist mindestens eine verbindliche 
Kennzahl zu erfassen. In sachlich begründeten Fällen 
können mehrere Transferprogramme zu einer gemeinsa-
men Transferprogrammgruppe zugeordnet werden, um 
Deckungsfähigkeiten zu dokumentieren.

11.8
Eine Verrechnung zwischen Transferprogrammen und 
anderen Objekten der Kosten- und Leistungsrechnung 
fi ndet nicht statt.

11.9
Differenzierung von Transferprogrammen

Transferprogramme sind nach Zuwendungen und gesetz-
lichen Leistungen zu unterscheiden.

11.10
Zuwendungen

Zuwendungen sind zu unterteilen nach nicht rückzahl-
baren Leistungen und bedingt oder unbedingt rückzahl-
baren Leistungen (zweckgebundene Darlehen).

11.11
Nicht rückzahlbare Leistungen

Nicht rückzahlbare Leistungen sind zu unterscheiden 
nach zweckgebundenen Zuschüssen an nichtöffentliche 
Empfänger, Zuweisungen an öffentliche Empfänger (au-
ßerhalb des Landes Nordrhein-Westfalen) und Schul-
dendiensthilfen. 

11.12
Transfermittelbewirtschaftungskosten

Für Zwecke der eindeutigen Zuordnung von Bewirt-
schaftungskosten zum jeweiligen Transferprogramm ist 
jeweils bei jeder in die Bewirtschaftung des Transferpro-
gramms eingebundenen Budgeteinheit ein korrespondie-
render Kostenträger auszuprägen, auf dem die Bewirt-
schaftungskosten vollständig und verursachungsgerecht 
erfasst werden. 

11.13
Kostenträgerverantwortliche Person

Für jeden Kostenträger ist eine verantwortliche Person 
zu benennen. Eine Person kann für mehrere Kostenträ-
ger verantwortlich sein, jedoch können nicht mehrere 
Personen – Vertretungsgründe ausgenommen – für ein 
und dieselbe Kostenträger verantwortlich sein.

12
Kostensammler

Für Auswertungszwecke können innerhalb einer Budget-
einheit Kostensammler eingerichtet werden. Kosten-
sammler werden mit Kosten oder Erlösen von Kosten-
stellen belastet und sind vollständig auf Kostenträger 
der Budgeteinheit zu entlasten. 

Von einem Abdruck der Anlagen wurde abgesehen; die 
verbindlichen Anlagen sind nur in der elektronischen 
Version des entsprechenden Ministerialblattes des Lan-
des Nordrhein-Westfalen (MBl. NRW.) und in der Samm-
lung aller geltenden Erlasse des Landes Nordrhein-
Westfalen (SMBl. NRW.) veröffentlicht (https://recht.nrw.
de).

– MBl. NRW. 2017 S. 398
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§ 7
Betriebsvermögen

Dem Landesbetrieb sind als Betriebsvermögen alle zum 
1. Januar1995 vorhandenen Wirtschaftsgüter des beweg-
lichen Anlagevermögens und des Umlaufvermögens zu-
geordnet. Dem Landesbetrieb sind ferner die Betriebs-
vorrichtungen zugeordnet, die zum unbeweglichen 
Anlagevermögen gehören. Das sonstige unbewegliche 
Anlagevermögen (Grund und Boden, Gebäude, bauliche 
Anlagen, Außenanlagen) verbleibt im Verwaltungsvermö-
gen des Landes; es wird dem Landesbetrieb zur Nutzung 
überlassen.

§ 8
Finanzierung

(1) Leistungen nach §  2 werden aufgrund von mit den 
Auftraggebern und Auftraggeberinnen geschlossenen 
Vereinbarungen (Aufträgen) vom Landesbetrieb gegen 
Entgelt erbracht.

(2) Die Entgelte sind auf Kostendeckung auszurichten 
und dazu nach kaufmännischen Gesichtspunkten sowie 
unter Berücksichtigung der Marktpreise zu bemessen.

(3) Entgelte für Leistungen an Dienststellen des Landes 
dürfen die Selbstkosten nicht übersteigen.

(4) Die Grundsätze der Auftragsannahme, -erteilung und 
-abwicklung werden in Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen geregelt.

§ 9
Aufstellung des Wirtschaftsplans

(1) Der Landesbetrieb stellt für jedes Geschäftsjahr 
rechtzeitig vor dessen Beginn einen Wirtschaftsplan auf, 
der aus dem Erfolgsplan, dem Finanzplan und der Stel-
lenübersicht besteht. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

(2) Im Erfolgsplan werden die im Wirtschaftsjahr vor-
aussichtlich anfallenden Aufwendungen und Erträge 
entsprechend § 275 Absatz 2 des Handelsgesetzbuches in 
der jeweils geltenden Fassung dargestellt. Soweit die An-
sätze von den Beträgen des Vorjahres erheblich abwei-
chen, sind sie zu begründen. Den Planzahlen sind die 
Vergleichszahlen des Vorjahres sowie das Ist des vorletz-
ten Wirtschaftsjahres gegenüberzustellen.

(3) Im Finanzplan werden die geplanten Maßnahmen zur 
Vermehrung des Anlage- und Umlaufvermögens, Schul-
dentilgungen und Gewinnabführungen sowie die zu er-
wartenden Deckungsmittel (Gewinne, Abschreibungen, 
Kapitalausstattungen) dargestellt.

(4) Soweit im Erfolgsplan Erträge aus Zuführungen des 
Landes beziehungsweise im Finanzplan Deckungsmittel 
aus dem Haushalt des Landes veranschlagt werden, 
müssen sie mit den entsprechenden Ansätzen im Haus-
haltsplan des Landes übereinstimmen. 

(5) Die Stellenübersicht umfasst alle für den Bereich des 
Landesbetriebs erforderlichen Beschäftigten. Die im 
Haushaltsplan des Landes ausgebrachten Haushaltsver-
merke sind zu beachten.

§ 10
Ausführung des Wirtschaftsplans

(1) Der Wirtschaftsplan des Landesbetriebs bildet die 
Grundlage für die eigenverantwortliche, nach kaufmän-
nischen Grundsätzen ausgerichtete Wirtschaftsführung. 

(2) Der Gesamtansatz der im Wirtschaftsplan veran-
schlagten Aufwendungen und Investitionen darf über-
schritten werden, wenn dazu Mehrerträge oder Rück-
lagen zur Verfügung stehen. Die im Erfolgsplan veran-
schlagten Einzelansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

(3) Vorbehaltlich einer abweichenden haushaltsrechtli-
chen Regelung darf das im Wirtschaftsplan ausgewiesene 
Stellensoll für Tarifbeschäftigte überschritten werden, 
soweit dies nicht im Haushaltsvollzug zu einer Erhöhung 
des Zuführungsbetrags beziehungsweise Absenkung des 
Abführungsbetrags gegenüber dem im Haushaltsplan 
des Landes ausgewiesenen Betrag führt.

(2) Die Aufbauorganisation des Landesbetriebes regelt 
der Organisationsplan. Darüber hinaus kann der Lan-
desbetrieb die Geschäftsverteilung im Rahmen des Orga-
nisationsplans seinen Erfordernissen entsprechend ge-
stalten. Die Abläufe der Geschäftsprozesse sind einem 
ständigen Qualitätssicherungsprozess zu unterstellen.

(3) Der Landesbetrieb gibt sich eine Geschäftsordnung 
und weitere, die Geschäftsordnung ergänzende Ordnun-
gen. Die Geschäftsordnung regelt die Grundsätze der 
Geschäftsführung und sieht die Erarbeitung eines Leit-
bildes unter Beteiligung der Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen vor.

§ 4
Betriebsleitung

(1) Die Leitung des Landesbetriebs obliegt der Direkto-
rin oder dem Direktor.

(2) Die Direktorin oder der Direktor hat den Landesbe-
trieb in eigener Verantwortung nach rechtlichen und 
wirtschaftlichen Grundsätzen und den Bestimmungen 
dieser Satzung so zu leiten, wie es die Aufgabenstellung 
und die mit der Aufsichtsbehörde vereinbarten Ziele er-
fordern.

(3) Die Direktorin oder der Direktor vertritt das Land 
Nordrhein-Westfalen in rechtlichen Angelegenheiten des 
Landesbetriebs gerichtlich und außergerichtlich. Die 
Aufsichtsbehörde behält sich bei Rechtsstreitigkeiten 
von grundsätzlicher Bedeutung vor, die gerichtliche und 
außergerichtliche Vertretung in Einzelfällen selbst zu 
übernehmen.

(4) Die Direktorin oder der Direktor ist Vorgesetzte oder 
Vorgesetzter aller Beschäftigten des Landesbetriebs. Die 
beamtenrechtlichen und disziplinarrechtlichen Zustän-
digkeiten regeln sich nach den entsprechenden Delegati-
onsverordnungen der Aufsichtsbehörde.

(5) Die Vertretung der Direktorin oder des Direktors 
wird in der Geschäftsordnung geregelt.

§ 5
Aufsicht

(1) Aufsichtsbehörde ist das für Wirtschaft zuständige 
Landesministerium.

(2) Der vorherigen Zustimmung der Aufsichtsbehörde 
bedürfen

1.   die Übernahme neuer oder die Aufgabe bestehender 
Aufgaben nach § 2 Absatz 5,

2.   der Organisationsplan sowie wesentliche Änderungen 
der Organisations- und Aufgabenstrukturen  nach § 3 
Absatz 2,

3.  die Geschäftsordnung nach § 3 Absatz 3,

4.   Preisgestaltungen nach § 8 Absatz 2, die nicht die va-
riablen Kosten decken,

5.   die allgemeinen Geschäftsbedingungen  nach § 8 Ab-
satz 4,

6.  der Wirtschaftsplan nach § 9.

§ 6
Grundsatz

(1) Der Landesbetrieb soll sich zu einem wettbewerbsfä-
higen Wirtschaftsunternehmen fortentwickeln und seine 
Aufgabenstruktur den Anforderungen der Wirtschaft un-
ter Berücksichtigung der Aufgabenstellung anpassen.

(2) Für die Verwaltung und Wirtschaftsführung des Lan-
desbetriebs gelten die Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten für Landesbehörden, soweit nicht die Eigenschaft als 
Landesbetrieb nach §  14 a des Landesorganisationsge-
setzes in Verbindung mit §  26 der Landeshaushaltsord-
nung Abweichungen und Ergänzungen erfordert. Die 
Abweichungen und Ergänzungen sind durch die Auf-
sichtsbehörde gegebenenfalls unter Beteiligung des Fi-
nanzministeriums und des Landesrechnungshofes zu 
treffen.
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schluss gilt als Rechnungslegung gemäß §  87 der 
Landeshaushaltsordnung.

(7) Die Aufsichtsbehörde stellt den Jahresabschluss fest 
und übersendet ihn anschließend dem Finanzministe-
rium und dem Landesrechnungshof.

§ 14
Zahlungsverkehr

(1) Zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs unterhält der 
Landesbetrieb ein Girokonto bei einer Filiale der Deut-
schen Bundesbank oder bei der Landesbank NRW. Das 
Girokonto nimmt täglich am automatisierten Verstär-
kungs- und Ablieferungsverfahren teil.

(2) Für die Leistung und Annahme geringfügiger Bar-
zahlungen sind die Vorschriften der Nummern. 14 bis 16 
der Zahlstellenbestimmungen zu beachten (Anlage 2 zu 
Nr. 5.2 zu § 79 der Landeshaushaltsordnung).

§ 15
Controlling, Berichtswesen

(1) Der Landesbetrieb führt ein Controlling durch, das 
eine systematische Planung, Steuerung und Kontrolle 
der betrieblichen Abläufe sowie Aussagen über den wirt-
schaftlichen und fi nanziellen Status des Betriebes er-
möglicht.

(2) Der Public Corporate Governance Kodex des Landes 
Nordrhein-Westfalen (PCGK) ist in seiner jeweils gelten-
den Fassung zu beachten. Seine Bestimmungen sind 
sinngemäß auf den Landesbetrieb zu übertragen, soweit 
dies möglich und zweckmäßig ist. Die Leitung des Lan-
desbetriebes und die Aufsichtsbehörde haben jährlich zu 
erklären, dass den Empfehlungen des Kodex entsprochen 
wurde und werde; etwaige Abweichungen davon sind 
nachvollziehbar zu begründen. Die Erklärung ist als Teil 
des Corporate Governance Berichts zu veröffentlichen. 
Der Bericht umfasst auch eine Darstellung zu den jewei-
ligen Anteilen beider Geschlechter an der Gesamtzahl 
der Mitglieder der Geschäftsführung sowie der Personen 
mit Führungsfunktion.

§ 16
Inkrafttreten

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Bekanntma-
chung in Kraft.

Gleichzeitig wird der Runderlass des Ministeriums für 
Wirtschaft und Arbeit vom 30. Juni 2003 (MBl. NRW. 
S. 752) aufgehoben.

– MBl. NRW. 2017 S. 404
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Betriebssatzung 
für den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen 

Nordrhein-Westfalen (BS LBME NRW)
Runderlass des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, 

Industrie, Mittelstand und Handwerk
vom 26. April 2017

Inhaltsübersicht

§ 1  Rechtsform und Sitz

§ 2  Aufgaben im Gesetzlichen Messwesen

§ 3  Weitere gesetzliche Aufgaben

§ 4  Sonstige Aufgaben

§ 5  Grundsatz, Organisation

§ 6  Betriebsleitung

§ 7  Aufsicht

§ 8  Grundsatz

§ 9  Finanzierung

§ 10  Betriebsvermögen

(4) Der Landesbetrieb unterrichtet die Aufsichtsbehörde 
unverzüglich, wenn bei der Ausführung des Erfolgs- und 
Finanzplans Mindererträge oder Mehraufwendungen er-
kennbar werden, die voraussichtlich die im Haushalts-
plan des Landes veranschlagten Ablieferungen gefähr-
den oder höhere Zuführungen an den Landesbetrieb 
erforderlich machen.

§ 11
Rücklagen

Ein am Ende eines Geschäftsjahres erwirtschafteter Jah-
resüberschuss kann mit Zustimmung der Aufsichtsbe-
hörde ganz oder teilweise einer Rücklage zugeführt wer-
den.

§ 12
Versicherungsschutz

Der Landesbetrieb schließt eine Feuerversicherung und 
eine Betriebsversicherung ab, die auch die gesetzliche 
Haftpfl icht für Umweltschäden und für Kraftfahrzeuge 
einschließt. Weitergehender Versicherungsschutz kann 
genommen werden, wenn dies unter Abwägung der po-
tenziellen Risiken und der Prämienhöhe zweckmäßig er-
scheint. Im Übrigen gilt der Grundsatz der Eigenversi-
cherung des Landes.

§ 13
Buchführung und Jahresabschluss

(1) Der Landesbetrieb richtet eine Finanzbuchhaltung 
und eine Kosten- und Leistungsrechnung ein. Er bucht 
nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buch-
führung und stellt einen Jahresabschluss sowie einen 
Lagebericht gemäß§  264 des Handelsgesetzbuches auf. 
Die VV zu § 74 LHO sind zu beachten.

(2) Buchführung, Jahresabschluss und Inventar haben 
den handels- und steuerrechtlichen Vorschriften zu ent-
sprechen.

(3) Der Lagebericht ist in Anlehnung an § 289 des Han-
delsgesetzbuches zu erstellen. Dabei sind bedeutende 
Vorfälle, insbesondere Risiken und allgemeine Entwick-
lungen aufzuführen, die für die Beurteilung der wirt-
schaftlichen Lage und die Aufgabenerfüllung von Be-
deutung sind.

Insbesondere sind darzustellen

1.  für das abgeschlossene Geschäftsjahr 

 a)   die Aufgabenerledigung in den Geschäftsberei-
chen, 

 b)   das Ergebnis und die Analyse der Umsatzerlöse 
und der Betriebsabrechnung, gegebenenfalls. un-
ter Berücksichtigung politischer oder haushalts-
rechtlicher Vorgaben,

 c)   die Veränderungen des Eigenkapitals und der 
Rücklagen.

2.   die voraussichtliche Entwicklung des Landesbetrie-
bes hinsichtlich

 a)   der Aufgaben (Aufgabenstruktur, Marktstellung, 
Rationalisierungsmaßnahmen, Innovationen),

 b)  der Umsatzerlöse und der Kostendeckung,

 c)  des Eigenkapitals und der Rücklagen.

(4) Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind ent-
sprechend den §§ 316 bis 324 a des Handelsgesetzbuches 
im Rahmen einer Abschlussprüfung zu prüfen. Die Ab-
schlussprüferin oder der Abschlussprüfer ist von der 
Aufsichtsbehörde mit Einwilligung des Finanzministeri-
ums und im Einvernehmen mit dem Landesrechnungshof 
zu bestellen. Der Landesrechnungshof kann verlangen, 
dass der Abschlussprüferin oder dem Abschlussprüfer 
Aufl agen hinsichtlich des Prüfungsumfangs gemacht 
werden.

(5) Die Aufsichtsbehörde kann Sonderprüfungen anord-
nen.

(6) Spätestens sechs Monate nach Abschluss des Ge-
schäftsjahres ist der Jahresabschluss mit dem Lagebe-
richt der Aufsichtsbehörde vorzulegen. Der Jahresab-
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in nationalen und internationalen Gremien, soweit diese 
Aufgaben nicht der Aufsichtsbehörde vorbehalten sind.

(3) Der Landesbetrieb übernimmt Aufgaben als Konfor-
mitätsbewertungsstelle in dem von der Aufsichtsbehörde 
festgelegten Umfang, soweit sie innerhalb des Landes 
anfallen.

§ 3
Weitere gesetzliche Aufgaben

(1) Zu den weiteren gesetzlichen Aufgaben gehören

1.   die Prüfung und Zulassung von Feuerwaffen, Böllern 
und Geräten, bei denen zum Antrieb Munition ver-
wendet wird, sowie von Munition und sonstigen Waf-
fen nach dem Beschussgesetz vom 11. Oktober 2002 
(BGBl.  I S. 3970, 4003) in der jeweils geltenden Fas-
sung,

2.   die Überwachung der Umweltradioaktivität im Re-
gierungsbezirk Arnsberg (Messstelle Umweltradioak-
tivität) nach §  3 Absatz  1 des Strahlenschutzvorsor-
gegesetzes vom 19. Dezember 1986 (BGBl. S. 2610) in 
der jeweils geltenden Fassung,

3.   die Erteilung von Ausnahmen nach §  5 Absatz  1 
Nummer  1 und 2 der Gefahrgutverordnung Straße, 
Eisenbahn und Binnenschifffahrt in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 30. März 2015 (BGBl. I S. 366) 
in der jeweils geltenden Fassung,

4.   die Erteilung und Entziehung von Zulassungen für 
Container nach Artikel 4 des Abkommens über si-
chere Container (CSC) vom 2. Dezember 1972 (BGBl. 
1976 II S. 257), 

5.   die Bestätigung der Eignung von sachverständigen 
Stellen nach § 5 der Verordnung über Heizkostenab-
rechnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. 
Oktober 2009 (BGBl. I S. 3250) in der jeweils gelten-
den Fassung,

6.   die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkei-
ten nach §  9 des Gesetzes über den Feingehalt der 
Gold- und Silberwaren in der im Bundesgesetzblatt 
Teil III, Gliederungsnummer 7142-1, veröffentlichten 
bereinigten Fassung, in der jeweils geltenden Fassung,

7.   die Wahrnehmung von Funktionen und Tätigkeiten 
nach der Verordnung über die Ausbildung und Prü-
fung für die Laufbahnen des mittleren und gehobe-
nen eichtechnischen Dienstes im Lande Nordrhein-
Westfalen vom 20. November 2015 (GV. NRW. S. 765) 

in der jeweils geltenden Fassung.

(2) Die Aufsichtsbehörde kann dem Landesbetrieb wei-
tere Aufgaben übertragen oder entziehen sowie im Ein-
zelfall Aufträge erteilen.

§ 4
Sonstige Aufgaben

Der Landesbetrieb kann mit Zustimmung der Aufsichts-
behörde Leistungen, die unmittelbar oder mittelbar im 
Zusammenhang mit den gesetzlichen Aufgaben nach den 
§§ 2 und 3 stehen, zusätzlich übernehmen, wenn dadurch 
das Betriebsergebnis verbessert und eine Beeinträchti-
gung der gesetzlichen Aufgaben nicht zu erwarten ist.

§ 5
Grundsätze, Organisation

(1) Der Landesbetrieb nimmt seine Aufgaben im Rah-
men der gesetzlichen Vorgaben und der Betriebssatzung 
selbstständig wahr.

(2) Die Aufbauorganisation des Landesbetriebes regelt 
der Organisationsplan. Darüber hinaus kann der Lan-
desbetrieb die Geschäftsverteilung im Rahmen des Orga-
nisationsplans seinen Erfordernissen entsprechend ge-
stalten. Die Abläufe der Geschäftsprozesse sind einem 
ständigen Qualitätssicherungsprozess zu unterstellen.

(3) Der Landesbetrieb gibt sich eine Geschäftsordnung 
und kann sich weitere, die Geschäftsordnung ergänzende 
Ordnungen geben. Die Geschäftsordnung regelt die 
Grundsätze der Geschäftsführung und sieht die Erarbei-

§ 11  Aufstellung des Wirtschaftsplans

§ 12  Ausführung des Wirtschaftsplans

§ 13  Rücklagen

§ 14  Versicherungsschutz

§ 15  Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht

§ 16  Zahlungsverkehr

§ 17  Controlling, Berichtswesen

§ 18  Inkrafttreten

§ 1
Rechtsform und Sitz

(1) Die Eichverwaltung Nordrhein-Westfalen wird als 
Landesbetrieb nach §  14 a des Landesorganisationsge-
setzes vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. S. 421) in Verbindung 
mit § 26 der Landeshaushaltsordnung in der Neufassung 
vom 26. April 1999 (GV. NRW. S. 158),  beide in der je-
weils geltenden Fassung, unter der Bezeichnung „Lan-
desbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen“ 
geführt.

(2) Der Landesbetrieb nimmt überwiegend hoheitliche 
Aufgaben wahr. Der Landesbetrieb ist Sonderordnungs-
behörde im Sinne des § 12 des Ordnungsbehördengeset-
zes vom 13. Mai 1980 (GV. NRW. S.  528) in der jeweils 
geltenden Fassung. Der Landesbetrieb beschäftigt Voll-
zugsdienstkräfte im Sinne des Verwaltungsvollstre-
ckungsgesetzes vom 19. Februar 2003 (GV. NRW. S. 156, 
ber. 2005 S. 818) in der jeweils geltenden Fassung.

(3) Der Landesbetrieb hat seinen Betriebssitz in Köln. 
Betriebsstellen befi nden sich in Aachen, Arnsberg, Biele-
feld, Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, Hagen, Köln, 
Münster und Recklinghausen.

§ 2
Aufgaben im Gesetzlichen Messwesen

(1) Aufgabe des Landesbetriebs ist der Vollzug der Be-
stimmungen im gesetzlich geregelten Messwesen, insbe-
sondere

1.   des Einheiten- und Zeitgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22. Februar 1985 (BGBl.  I 
S. 408),

2.   der Einheitenverordnung vom 13. Dezember 1985 
(BGBl. I S. 2272),

3.   des Mess- und Eichgesetzes vom 25. Juli 2013 
(BGBl. I S. 2722, 2273),

4.   der Mess- und Eichverordnung vom 11. Dezember 
2014 (BGBl. I S. 2010, 2011),

5.   der Fertigpackungsverordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 8. März 1994 (BGBl.  I S.  451, 
1307) in den jeweils geltenden Fassungen.

Zu den gesetzlichen Aufgaben des Landesbetriebes ge-
hören außerdem die

1.   Durchführung amtlicher Eichungen und Befundprü-
fungen von Messgeräten,

2.   Überwachung der in Verkehr gebrachten Produkte 
wie Messgeräte, sonstige Messgeräte, Fertigpackun-
gen und sonstige Verkaufseinheiten (Marktüberwa-
chung),

3.   Überwachung der Verwendung von Messgeräten und 
Messwerten (Verwendungsüberwachung),

4.   Anerkennung von Prüfstellen für die Eichung von 
Messgeräten für Elektrizität, Wasser, Gas oder Wärme 
sowie deren Aufsicht,

5.   Erteilung von Befugnissen an Instandsetzungsbe-
triebe und deren Überwachung,

6.   Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten,

7.   Durchsetzung rechtskonformer Zustände auch mittels 
ordnungsbehördlicher Maßnahmen (zum Beispiel 
Ordnungsverfügungen).

(2) Zur Wahrnehmung der in Absatz 1 genannten Aufga-
ben vertritt der Landesbetrieb die Interessen des Landes 
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gen des Landes; es wird dem Landesbetrieb zur Nutzung 
überlassen.

§ 10
Finanzierung

(1) Die Erledigung der nach den §§ 2 und 3 übertrage-
nen Aufgaben wird durch Zuführungen aus dem Landes-
haushalt sichergestellt. Einnahmen des Landesbetriebs 
vermindern die Zuführung.

(2) Leistungen nach §  4 werden aufgrund von mit den 
Auftraggeberinnen und Auftraggebern geschlossenen 
Vereinbarungen (Aufträgen) vom Landesbetrieb gegen 
ein mindestens kostendeckendes Entgelt erbracht.

(3) Die Höhe der Entgelte wird in einem Entgeltver-
zeichnis festgelegt. Die Entgelthöhe ist jährlich zu prü-
fen und gegebenenfalls zu aktualisieren. Entgelte für 
Leistungen an Dienststellen des Landes dürfen die 
Selbstkosten nicht übersteigen.

(4) Die Grundsätze der Auftragsannahme, -erteilung und 
-abwicklung werden in Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen geregelt.

§ 11
Aufstellung des Wirtschaftsplans

(1) Der Landesbetrieb stellt für jedes Geschäftsjahr 
rechtzeitig vor dessen Beginn einen Wirtschaftsplan auf, 
der aus dem Erfolgsplan, dem Finanzplan und der Stel-
lenübersicht besteht. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

(2) Im Erfolgsplan werden die im Wirtschaftsjahr vor-
aussichtlich anfallenden Erträge und Aufwendungen 
entsprechend § 275 Absatz 2 des Handelsgesetzbuches in 
der jeweils geltenden Fassung dargestellt. Soweit die An-
sätze von den Beträgen des Vorjahres erheblich abwei-
chen, sind sie zu begründen. Den Planzahlen sind die 
Vergleichszahlen des Vorjahres sowie das Ist des vorletz-
ten Wirtschaftsjahres gegenüberzustellen.

(3) Im Finanzplan werden die geplanten Maßnahmen zur 
Vermehrung des Anlage- und Umlaufvermögens, Schul-
dentilgungen und Gewinnabführungen sowie die zu er-
wartenden Deckungsmittel (Gewinne, Abschreibungen, 
Kapitalausstattungen) dargestellt.

(4) Soweit im Erfolgsplan Erträge aus Zuführungen des 
Landes beziehungsweise im Finanzplan Deckungsmittel 
aus dem Haushalt des Landes veranschlagt werden, 
müssen sie mit den entsprechenden Ansätzen im Haus-
haltsplan des Landes übereinstimmen.

(5) Die Stellenübersicht umfasst alle für den Bereich des 
Landesbetriebs erforderlichen Beschäftigten. Die im 
Haushaltsplan des Landes ausgebrachten Haushaltsver-
merke sind zu beachten.

§ 12
Ausführung des Wirtschaftsplans

(1) Der Wirtschaftsplan des Landesbetriebes bildet die 
Grundlage für die eigenverantwortliche, nach kaufmän-
nischen Grundsätzen ausgerichtete Wirtschaftsführung.

(2) Der Gesamtansatz der im Wirtschaftsplan veran-
schlagten Aufwendungen und Investitionen darf über-
schritten werden, wenn dazu Mehrerträge oder Rückla-
gen zur Verfügung stehen. Die im Erfolgsplan 
veranschlagten Einzelansätze sind gegenseitig deckungs-
fähig.

(3) Vorbehaltlich einer abweichenden haushaltsrechtli-
chen Regelung darf das im Wirtschaftsplan ausgewiesene 
Stellensoll für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
überschritten werden, soweit dies nicht im Haushalts-
vollzug zu einer Erhöhung des Zuführungsbetrags bezie-
hungsweise Absenkung des Abführungsbetrags gegen-
über dem im Haushaltsplan des Landes ausgewiesenen 
Betrag führt.

(4) Der Landesbetrieb unterrichtet die Aufsichtsbehörde 
unverzüglich, wenn bei der Ausführung des Erfolgs- und 
Finanzplans Mindererträge oder Mehraufwendungen er-
kennbar werden, die voraussichtlich die im Haushalts-
plan des Landes veranschlagten Ablieferungen gefähr-

tung eines Leitbildes unter Beteiligung der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter vor.

§ 6
Betriebsleitung

(1) Die Leitung des Landesbetriebs obliegt der Direkto-
rin oder dem Direktor.

(2) Die Direktorin oder der Direktor hat den Landesbe-
trieb in eigener Verantwortung nach rechtlichen und 
wirtschaftlichen Grundsätzen und den Bestimmungen 
dieser Satzung so zu leiten, wie es die Aufgabenstellung 
und die mit der Aufsichtsbehörde vereinbarten Ziele er-
fordern.

(3) Die Direktorin oder der Direktor vertritt das Land 
Nordrhein-Westfalen in rechtlichen Angelegenheiten des 
Landesbetriebs gerichtlich und außergerichtlich. Die 
Aufsichtsbehörde behält sich bei Rechtsstreitigkeiten 
von grundsätzlicher Bedeutung vor, die gerichtliche und 
außergerichtliche Vertretung in Einzelfällen selbst zu 
übernehmen.

(4) Die Direktorin oder der Direktor ist Vorgesetzte oder 
Vorgesetzter aller Beschäftigten des Landesbetriebs. Die 
beamtenrechtlichen und disziplinarrechtlichen Zustän-
digkeiten regeln sich nach den entsprechenden Delegati-
onsverordnungen der Aufsichtsbehörde.

(5) Die Vertretung der Direktorin oder des Direktors 
wird in der Geschäftsordnung geregelt.

§ 7
Aufsicht

(1) Aufsichtsbehörde ist das für Wirtschaft zuständige 
Landesministerium.

(2) Der vorherigen Zustimmung der Aufsichtsbehörde 
bedürfen

1.  die Übernahme neuer Aufgaben nach § 4,

2.   der Organisationsplan sowie wesentliche Änderungen 
der Organisations- und Aufgabenstrukturen nach § 5 
Absatz 2,

3. die Geschäftsordnung nach § 5 Absatz 3,

4.  das Entgeltverzeichnis nach § 10 Absatz 3,

5.   die Allgemeinen Geschäftsbedingungen nach § 10 Ab-
satz 4,

6.  der Wirtschaftsplan nach § 11.

§ 8
Grundsatz

(1) Der Landesbetrieb hat seine Aufgaben mit dem Ziel 
der Kostendeckung durchzuführen. Der Landesbetrieb 
versteht sich als moderner Dienstleister, der seine Aufga-
ben zum Schutz von Verbraucherinnen und Verbrauchern 
und eines fairen Wettbewerbs effektiv wahrnimmt und 
gleichzeitig seine Leistungen kundenorientiert, bedarfs-
gerecht und wirtschaftlich anbietet.

(2) Für die Verwaltung und Wirtschaftsführung des Lan-
desbetriebs gelten die Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten für Landesbehörden, soweit nicht die Eigenschaft als 
Landesbetrieb nach §  14 a des Landesorganisationsge-
setzes in Verbindung mit §  26 der Landeshaushaltsord-
nung Abweichungen und Ergänzungen erfordert. Die 
Abweichungen und Ergänzungen sind durch die Auf-
sichtsbehörde gegebenenfalls unter Beteiligung des Fi-
nanzministeriums und des Landesrechnungshofes zu 
treffen.

§ 9
Betriebsvermögen

Dem Landesbetrieb sind als Betriebsvermögen alle zum 
1. Januar 2001 vorhandenen Wirtschaftsgüter des beweg-
lichen Anlagevermögens und des Umlaufvermögens zu-
geordnet. Dem Landesbetrieb sind ferner die Betriebs-
vorrichtungen zugeordnet, die zum unbeweglichen 
Anlagevermögen gehören. Das sonstige unbewegliche 
Anlagevermögen (Grund und Boden, Gebäude, bauliche 
Anlagen, Außenanlagen) verbleibt im Verwaltungsvermö-
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(7) Die Aufsichtsbehörde stellt den Jahresabschluss fest 
und übersendet ihn anschließend dem Finanzministe-
rium und dem Landesrechnungshof.

§ 16
Zahlungsverkehr

(1) Zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs unterhält der 
Landesbetrieb ein Girokonto bei der Landesbank Hes-
sen-Thüringen (Helaba). Das Girokonto nimmt täglich 
am automatisierten Verstärkungs- und Ablieferungsver-
fahren teil.

(2) Für die Leistung und Annahme geringfügiger Bar-
zahlungen sind die Vorschriften der Nummern 12 bis 14 
der Zahlstellenbestimmungen zu beachten (Anlage 2 zu 
Nummer 5.1.2 zu § 79 der Landeshaushaltsordnung).

§ 17
Controlling, Berichtswesen

(1) Der Landesbetrieb führt ein Controlling durch, das 
eine systematische Planung, Steuerung und Kontrolle 
der betrieblichen Abläufe sowie Aussagen über den wirt-
schaftlichen und fi nanziellen Status des Landesbetriebes 
ermöglicht.

(2) Der PCGK NRW ist in seiner jeweils aktuellen Fas-
sung zu beachten, soweit gemäß Nummer 1.2.3 Satz 3 des 
PCGK NRW seine Bestimmungen auf den Landesbetrieb 
übertragbar sind. Der Direktor oder die Direktorin des 
Landesbetriebes hat jährlich zu erklären, dass den Emp-
fehlungen des Kodex entsprochen wurde und werde; et-
waige Abweichungen davon sind nachvollziehbar zu be-
gründen. Die Erklärung ist als Teil des Corporate 
Governance Berichts zu veröffentlichen. Der Bericht um-
fasst auch eine Darstellung zu den jeweiligen Anteilen 
beider Geschlechter an der Gesamtzahl der Mitglieder 
der Geschäftsleitung sowie der Personen mit Führungs-
funktion.

§ 18
Inkrafttreten

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Bekanntma-
chung in Kraft. Gleichzeitig wird der Runderlass des Mi-
nisteriums für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand 
und Handwerk „Betriebssatzung für den Landesbetrieb 
Mess- und Eichwesen NRW“ vom 25. März 2015 (MBl. 
NRW. S.250) aufgehoben.

– MBl. NRW. 2017 S. 406

752

Betriebssatzung für den 
Geologischen Dienst Nordrhein-Westfalen 

– Landesbetrieb –
(BS GD NRW)

Runderlass des Ministeriums 
für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand 

und Handwerk
vom 26. April 2017

Inhaltsübersicht

§ 1  Rechtsform und Sitz

§ 2  Aufgaben (Grundleistungen)

§ 3  Sonstige Aufgaben (Dienstleistungen)

§ 4  Produktkatalog

§ 5  Organisation

§ 6  Leitung

§ 7  Aufsicht

§ 8  Grundsätze

§ 9  Finanzierung

den oder höhere Zuführungen an den Landesbetrieb 
erforderlich machen.

§ 13
Rücklagen

Ein am Ende eines Geschäftsjahres erwirtschafteter Jah-
resüberschuss kann mit Zustimmung der Aufsichtsbe-
hörde ganz oder teilweise einer Rücklage zugeführt wer-
den.

§ 14
Versicherungsschutz

Für den Landesbetrieb gilt der Grundsatz der Eigenver-
sicherung des Landes. Das Finanzministerium kann zu-
lassen, dass zur Deckung spezieller Risiken anstelle der 
Eigenversicherung Fremdversicherungen abgeschlossen 
werden. Die Höhe etwaiger Versicherungsprämien kön-
nen durch das Finanzministerium unter Orientierung an 
den marktüblichen Entgelten festgelegt werden.

§ 15
Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht

(1) Der Landesbetrieb betreibt eine Finanzbuchhaltung, 
eine Betriebsbuchführung und eine Kosten- und Leis-
tungsrechnung. Er bucht nach den Regeln der kaufmän-
nischen doppelten Buchführung und stellt einen Jahres-
abschluss sowie einen Lagebericht gemäß §  264 des 
Handelsgesetzbuches auf. Die Verwaltungsvorschriften 
zu § 87 der Landeshaushaltsordnung sind zu beachten.

(2) Buchführung, Jahresabschluss und Inventar haben 
den handels- und steuerrechtlichen Vorschriften zu ent-
sprechen.

(3) Der Lagebericht ist in Anlehnung an § 289 des Han-
delsgesetzbuches zu erstellen. Dabei sind bedeutende 
Vorfälle, insbesondere Risiken und allgemeine Entwick-
lungen aufzuführen, die für die Beurteilung der wirt-
schaftlichen Lage und die Aufgabenerfüllung von Be-
deutung sind. Insbesondere sind darzustellen

1.  für das abgeschlossene Geschäftsjahr

 a)   die Aufgabenerledigung in den Geschäftsberei-
chen,

 b)   das Ergebnis und die Analyse der Umsatzerlöse 
und der Betriebsabrechnung, gegebenenfalls unter 
Berücksichtigung politischer oder haushaltsrecht-
licher Vorgaben, 

 c)   die Veränderungen des Eigenkapitals und der 
Rücklagen,

2.   die voraussichtliche Entwicklung des Landesbetrie-
bes hinsichtlich

 a)   der Aufgaben (Aufgabenstruktur, Marktstellung, 
Rationalisierungsmaßnahmen, Innovationen),

 b)  der Umsatzerlöse und der Kostendeckung,

 c)  des Eigenkapitals und der Rücklagen.

(4) Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind ent-
sprechend den §§ 316 bis 324 a des Handelsgesetzbuches 
im Rahmen einer Abschlussprüfung zu prüfen. Die Ab-
schlussprüferin oder der Abschlussprüfer ist mit Einwil-
ligung des Finanzministeriums und im Einvernehmen 
mit dem Landesrechnungshof vom zuständigen Ministe-
rium unter Anwendung der Nummer  6.2.6 des Public 
Corporate Governance Kodex des Landes Nordrhein-
Westfalen (PCGK NRW)  zu bestellen. Der Landesrech-
nungshof kann verlangen, dass bei der Abschlussprüfung 
Aufl agen hinsichtlich des Prüfungsumfangs gemacht 
werden.

(5) Die Aufsichtsbehörde kann Sonderprüfungen anord-
nen.

(6) Spätestens sechs Monate nach Abschluss des Ge-
schäftsjahres ist der Jahresabschluss mit dem Lagebe-
richt der Aufsichtsbehörde vorzulegen. Der Jahresab-
schluss gilt als Rechnungslegung gemäß §  87 der 
Landeshaushaltsordnung.
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 6.   Weiterentwicklung der Aufnahme-, Untersuchungs- 
und Auswertemethoden zur Optimierung der Aufga-
benerfüllung und zur erweiterten Nutzanwendung 
geowissenschaftlicher Informationen und Daten,

 7.   Vertretung geowissenschaftlicher und bodenkundli-
cher Belange im Rahmen raumbezogener und um-
weltrelevanter Planungen und Vorhaben (Träger öf-
fentlicher Belange),

 8.   Betrieb und Weiterentwicklung des Landeserdbeben-
dienstes mit der Vollständigkeitsmagnitude 1 und des 
landesweiten Erdbebenalarmsystems: Ermittlung 
und Bewertung der Erdbebengefährdung an Stand-
orten in NRW,

 9.   Information der Öffentlichkeit aus den Aufgabenge-
bieten des Landesbetriebs,

10.   Ausbildung von Geomatikerinnen und Geomatikern, 
fachtechnische Aus- und Weiterbildung von Beam-
tenanwärterinnen und Beamtenanwärtern der Be-
hörden und Einrichtungen des Landes sowie die Er-
möglichung ausbildungs- und studienbegleitender 
Praktika.

(3) Zur Wahrnehmung der in Absatz 2 genannten Aufga-
ben vertritt der Landesbetrieb die Interessen des Landes 
in nationalen und internationalen Gremien, soweit diese 
Aufgaben nicht der Aufsichtsbehörde vorbehalten sind.

(4) Die Aufsichtsbehörde kann dem Landesbetrieb wei-
tere Aufgaben übertragen und Aufträge erteilen. Der 
Landesbetrieb kann mit Zustimmung der Aufsichtsbe-
hörde neue Aufgaben übernehmen oder Aufgaben abge-
ben.

§ 3
Sonstige Aufgaben (Dienstleistungen)

Der Landesbetrieb kann weitere untergrundbezogene In-
formationen als Produkte anbieten, Nutzungsrechte an 
Fachdaten, GIS-Diensten und Programmen einräumen 
und sonstige Dienstleistungen für die Behörden und Ein-
richtungen des Landes sowie für Dritte erbringen, soweit 
diese fachlich mit den Aufgaben nach § 2 in Verbindung 
stehen und hierdurch die Erfüllung dieser Aufgaben 
nicht beeinträchtigt wird.

§ 4
Produktkatalog

Alle vom Landesbetrieb zu erbringenden Leistungen 
werden in einem Produktkatalog festgelegt und in Pro-
duktblättern beschrieben. Der Produktkatalog ist bei 
Bedarf fortzuschreiben.

§ 5
Organisation

(1) Die Aufbauorganisation des Landesbetriebs regelt 
der Organisationsplan. Darüber hinaus kann der Lan-
desbetrieb die Geschäftsverteilung im Rahmen des Orga-
nisationsplans seinen Erfordernissen entsprechend ge-
stalten. Die Geschäftsprozesse sind einer ständigen 
Qualitätssicherung zu unterziehen.

(2) Der Landesbetrieb hat eine Geschäftsordnung. Die 
Geschäftsordnung regelt die Grundsätze der Betriebs-
führung und das Verhältnis zwischen dem Landesbetrieb 
und der Aufsichtsbehörde einschließlich der Berichts-
pfl ichten. Er orientiert sich an einem Leitbild, das unter 
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erar-
beitet wurde.

§ 6
Leitung

(1) Die Leitung des Landesbetriebs obliegt der Direkto-
rin oder dem Direktor. Die Direktorin oder der Direktor 
wird von der Aufsichtsbehörde bestellt.

(2) Die Direktorin oder der Direktor hat den Landesbe-
trieb in eigener Verantwortung nach rechtlichen und 
wirtschaftlichen Grundsätzen und den Bestimmungen 
dieser Satzung so zu leiten, wie es die Aufgabenstellung 
und die mit der Aufsichtsbehörde vereinbarten Ziele er-
fordern.

§ 10  Aufstellung des Wirtschaftsplans

§ 11  Ausführung des Wirtschaftsplans

§ 12  Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht

§ 13  Jahresüberschuss, Jahresfehlbetrag

§ 14  Zahlungsverkehr

§ 15  Controlling, Berichtswesen und Risikomanagement

§16  Versicherungsschutz

§ 17  Inkrafttreten

§ 1
Rechtsform und Sitz

(1) Der Geologische Dienst wird als Landesbetrieb nach 
§ 14 a des Landesorganisationsgesetzes vom 10. Juli 1962 
(GV. NRW. S.  421) in Verbindung mit §  26 der Landes-
haushaltsordnung in der Neufassung vom 26. April 1999 
(GV. NRW. S.  158), beide in den jeweils geltenden Fas-
sungen, unter der Bezeichnung „Geologischer Dienst 
Nordrhein-Westfalen – Landesbetrieb –“geführt. Der 
Landesbetrieb nimmt auch hoheitliche Aufgaben wahr.

(2) Der Landesbetrieb ist die zentrale Einrichtung des 
Landes Nordrhein-Westfalen für Geologie, Rohstoffgeo-
logie, Hydrogeologie, Ingenieurgeologie, Bodenkunde, 
Geochemie und Geophysik. Er ist geologische Landesan-
stalt im Sinne des Lagerstättengesetzes in der im Bun-
desgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 750-1, veröf-
fentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch 
Artikel 22 des Gesetzes vom 10. November 2001 (BGBl. I 
S. 2992) geändert worden ist.

(3) Der Landesbetrieb hat seinen Sitz in Krefeld.

§ 2
Aufgaben (Grundleistungen)

(1) Der Landesbetrieb untersucht für Verwaltung, Wirt-
schaft, Wissenschaft und Bürgerinnen und Bürger lan-
desweit den Untergrund, sammelt, dokumentiert, bewer-
tet und interpretiert untergrundbezogene Daten.

(2) Er hat im Rahmen der Daseins- und Risikovorsorge, 
der Raumordnung, der Landes- und Regionalplanung, 
der Wasserwirtschaft, der Land- und Forstwirtschaft, des 
Boden-, Grundwasser-, Natur-, Landschafts- und Geo-
topschutzes, der Rohstoffsicherung und Ressourcennut-
zung, des Gesundheitsschutzes und ordnungsbehördli-
cher Belange insbesondere folgende Aufgaben:

 1.   landesweite Erhebung von Grundlagendaten nach 
einheitlichen Methoden in den Sachgebieten Geolo-
gie, Rohstoffgeologie, Hydrogeologie, Ingenieurgeolo-
gie, Bodenkunde, Geochemie und Geophysik (Geo-
wissenschaftliche Landesaufnahme); diese umfasst 
Feld- und Laboruntersuchungen zu Eigenschaften, 
Verbreitung, Entstehung und Alter von Gesteinen, 
Boden, Grundwasser und Rohstoffen sowie die Aus-
wertung, Interpretation und Bereitstellung der er-
fassten Daten,

 2.   Akquisition, zentrale Sammlung, Archivierung und 
Bereitstellung aller Bohrergebnisse aus dem Landes-
gebiet sowie sonstiger Unterlagen über den Aufbau, 
die Zusammensetzung, die Eigenschaften und die 
Entstehung des Untergrundes,

 3.   Dokumentation typischer Gesteine und Fossilien aus 
den stratigrafi schen Einheiten sowie Pfl ege und Er-
weiterung der jeweiligen Sammlungen im Rahmen 
der geologischen Landesaufnahme,

 4.   Aufbau, Unterhaltung und Weiterentwicklung von 
Fachinformationssystemen in den unter Nummer  1 
genannten Sachgebieten einschließlich der Erfas-
sung von Metadaten; die Fachinformationssysteme 
sind Teile eines landesweiten Geo-Informationssys-
tems (GIS),

 5.   Bereitstellung der Fachinformationen für Verwal-
tung, Wirtschaft, Wissenschaft und Bürgerinnen und 
Bürger auf Internetportalen sowie durch Diensttech-
nologien im Rahmen der Geodateninfrastruktur des 
Landes NRW,
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(3) Im Finanzplan sind die geplanten Maßnahmen zur 
Vermehrung des Anlage- und Umlaufvermögens, Schul-
dentilgungen und Gewinnabführungen sowie die zu er-
wartenden Deckungsmittel darzustellen.

(4) Soweit im Erfolgsplan Erträge aus Zuführungen des 
Landes beziehungsweise im Finanzplan Deckungsmittel 
aus dem Landeshaushalt veranschlagt werden, müssen 
sie mit den entsprechenden Haushaltsansätzen des Lan-
des übereinstimmen.

(5) Die Stellenübersicht umfasst alle Stellen des Lan-
desbetriebs. Die im Landeshaushalt ausgebrachten 
Haushaltsvermerke sind zu übernehmen.

§ 11
Ausführung des Wirtschaftsplans

(1) Der Wirtschaftsplan des Landesbetriebes bildet die 
Grundlage für die eigenverantwortliche, nach kaufmän-
nischen Grundsätzen ausgerichtete Wirtschaftsführung.

(2) Der Gesamtansatz der im Wirtschaftsplan veran-
schlagten Aufwendungen und Investitionen darf über-
schritten werden, wenn dazu Mehrerträge oder Rückla-
gen zur Verfügung stehen. Die im Erfolgsplan und im 
Finanzplan veranschlagten Einzelansätze sind innerhalb 
des jeweiligen Planes gegenseitig deckungsfähig.

(3) Befristete Arbeitsverträge können, unbeschadet an-
derer Rechtsvorschriften, geschlossen werden, wenn 

1.   die Finanzierung aus Minderaufwendungen bzw. 
Mehrerträgen erfolgt und

2.   die Begründung eines Dauerarbeitsverhältnisses aus-
geschlossen ist und

3.   keine Versorgungsverpfl ichtung aus dem Vertragsver-
hältnis für den Haushalt des Landes erwächst.

(4) Die Aufsichtsbehörde ist unverzüglich zu unterrich-
ten, wenn bei der Ausführung des Erfolgs- und Finanz-
plans Abweichungen erkennbar werden, die einzeln oder 
in der Summe voraussichtlich die im Haushaltsplan des 
Landes veranschlagten Ablieferungen des Landesbe-
triebs gefährden oder höhere Zuführungen an den Lan-
desbetrieb erforderlich machen.

§ 12
Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht

(1) Der Landesbetrieb betreibt eine Finanzbuchführung 
und eine Kosten- und Leistungsrechnung. Er bucht nach 
den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung 
und stellt einen Jahresabschluss sowie einen Lagebericht 
gemäß §  264 des Handelsgesetzbuches auf. Die Verwal-
tungsvorschriften zu §  87 der Landeshaushaltsordnung  
sind zu beachten. 

(2) Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind ent-
sprechend den §§ 316 bis 324 a des Handelsgesetzbuches 
im Rahmen einer Abschlussprüfung zu prüfen. Die Ab-
schlussprüferin oder der Abschlussprüfer ist mit Einwil-
ligung des Finanzministeriums und im Einvernehmen 
mit dem Landesrechnungshof vom zuständigen Ministe-
rium unter Anwendung der Nummer  6.2.6 des Public 
Corporate Governance Kodex des Landes Nordrhein-
Westfalen (PCGK NRW) zu bestellen. Der Landesrech-
nungshof kann verlangen, dass bei der Abschlussprüfung 
Aufl agen hinsichtlich des Prüfungsumfangs gemacht 
werden.

(3) Buchführung, Jahresabschluss und Inventur haben 
den handels- und steuerrechtlichen Vorschriften zu ent-
sprechen, soweit nicht in der LHO und den dazu erlasse-
nen Verwaltungsvorschriften abweichende Regelungen 
getroffen sind.

(4) Im Lagebericht sind in Anlehnung an § 289 des Han-
delsgesetzbuches insbesondere Vorfälle und laufende so-
wie zu erwartende Entwicklungen aufzuführen, die für 
die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage, des Leis-
tungsvermögens für die Aufgabenerfüllung und die zu 
treffenden Entscheidungen von Bedeutung sind.

Über die handelsrechtlichen Mindesterfordernisse hin-
aus sind darzustellen:

1.  die Marktstellung,

(3) Eine Geschäftsbereichsleitung wird im Einverneh-
men mit der Aufsichtsbehörde zur ständigen Vertretung 
der Direktorin oder des Direktors bestimmt. 

§ 7
Aufsicht

(1) Aufsichtsbehörde ist das für Wirtschaft zuständige 
Ministerium des Landes Nordrhein-Westfalen.

(2) Der vorherigen Zustimmung der Aufsichtsbehörde 
bedürfen

1.   wesentliche Änderungen der Aufbau- und Ablaufor-
ganisation (§ 5 Abs. 1) oder der Aufgabenstruktur,

2.   wesentliche Änderungen der Geschäftsordnung (§  5 
Abs. 2),

3.  die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (§ 9 Abs. 5),

4.  der Wirtschaftsplan (§ 10),

5.   außergewöhnliche Geschäfte, die den Rahmen der 
laufenden Geschäftstätigkeit übersteigen,

6.  der Produktkatalog (§ 4).

§ 8
Grundsätze

(1) Der Landesbetrieb hat alle Aufgaben effektiv, kun-
denorientiert und wirtschaftlich zu erledigen.

(2) Dem Landesbetrieb sind als Betriebsvermögen alle 
Wirtschaftsgüter des beweglichen und unbeweglichen 
Anlagevermögens, des Umlaufvermögens, sowie die im-
materiellen Wirtschaftsgüter zugeordnet. Betriebsvor-
richtungen sind dem Landesbetrieb zuzurechnen, soweit 
sie nicht zum Verwaltungsvermögen des Landes gehören. 
Weitere dem Landesbetrieb zur Verfügung gestellte Wirt-
schaftsgüter gehören zum Verwaltungsvermögen des 
Landes und werden dem Landesbetrieb zur Nutzung 
überlassen.

§ 9
Finanzierung

(1) Die Erledigung der nach § 2 übertragenen Aufgaben 
(Grundleistungen) wird durch eine Zuführung aus dem 
Landeshaushalt sichergestellt. 

(2) Dienstleistungen nach § 3 werden aufgrund von mit 
den Auftraggeberinnen und Auftraggebern geschlosse-
nen Vereinbarungen vom Landesbetrieb gegen Entgelt 
erbracht. Eigene Einnahmen des Landesbetriebes ver-
mindern die Zuführung.

(3) Entgelte für Leistungen an Behörden und Einrich-
tungen des Landes dürfen die Selbstkosten nicht über-
steigen. Im Übrigen sollen die Entgelte den am Markt er-
zielbaren Preisen entsprechen, mindestens aber gegen 
ein kostendeckendes Entgelt erbracht werden.

(4) Die Höhe der Entgelte ist in einem mindestens jähr-
lich zu aktualisierenden Entgeltverzeichnis festzuhalten. 
Das Entgeltverzeichnis ist dann mit dem Ergebnis der 
Aktualisierung und der Begründung etwaiger Änderun-
gen der Aufsichtsbehörde zur Kenntnis zu geben.

(5) Die Grundsätze der Auftragsannahme, -erteilung und 
-abwicklung werden in Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen geregelt.

§ 10
Aufstellung des Wirtschaftsplans

(1) Der Landesbetrieb stellt für jedes Geschäftsjahr vor 
dessen Beginn einen Wirtschaftsplan auf, der aus dem 
Erfolgsplan, dem Finanzplan und der Stellenübersicht 
besteht. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

(2) Im Erfolgsplan werden die im Wirtschaftsjahr vor-
aussichtlich anfallenden Aufwendungen und Erträge 
nach Art einer Gewinn- und Verlustrechnung dargestellt. 
Soweit die Ansätze von den Beträgen des Vorjahres er-
heblich abweichen, sind sie zu begründen. Den Planzah-
len sind die Vergleichszahlen des Vorjahres sowie das Ist 
des vorletzten Wirtschaftsjahres gegenüberzustellen.
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rung ist als Teil des Corporate Governance Berichts zu 
veröffentlichen. Der Bericht umfasst auch eine Darstel-
lung zu den jeweiligen Anteilen beider Geschlechter an 
der Gesamtzahl der Mitglieder der Geschäftsleitung so-
wie der Personen mit Führungsfunktion.

§ 16
Versicherungsschutz

Für den Landesbetrieb gilt der Grundsatz der Selbstver-
sicherung des Landes.

§ 17
Inkrafttreten

Diese Betriebssatzung tritt am Tag nach der Bekannt-
machung in Kraft. Gleichzeitig tritt der Runderlass des 
Ministeriums für Wirtschaft, Mittelstand und Energie 
„Betriebssatzung für den Geologischen Dienst Nord-
rhein-Westfalen – Landesbetrieb –“ vom 30. Juni 2009 
(MBl. NRW. S. 351) außer Kraft. 

– MBl. NRW. 2017 S. 409

7920

Hege und Bejagung des Wildes
in Hegegemeinschaften sowie Hinweise zu

Fütterung, Äsungsfl ächen und Jagdmethoden 
(HeGe)

Runderlass des Ministeriums für Klimaschutz, 
Umwelt, Landwirtschaft,

Natur- und Verbraucherschutz 
– III 6 71-20-00.03 –
vom 19. April 2017

1
Zielsetzung

Nach § 10 a des Bundesjagdgesetzes können für mehrere 
zusammenhängende Jagdbezirke Jagdausübungsberech-
tigte zum Zweck der Hege des Wildes eine Hegegemein-
schaft als privatrechtlichen Zusammenschluss bilden. 
Neu sind seit den am 28. Mai 2015 in Kraft getretenen 
Änderungen des Landesjagdgesetzes die Erweiterung 
des gesetzlichen Aufgabenkatalogs für Hegegemein-
schaften für Schalenwild sowie eine Stärkung der Eigen-
tümerrechte in den §§ 8 und 22 des Landesjagdgesetzes 
Nordrhein-Westfalen. Zur Umsetzung werden nachfol-
gende Regelungen erlassen:

2
Bildung und Anerkennung von Hegegemeinschaften

2.1
Freiwillige Bildung und Umstellung

Die unteren Jagdbehörden wirken auf die freiwillige Bil-
dung von Hegegemeinschaften hin. Sind mehrere untere 
Jagdbehörden zuständig, so wird die zuständige Jagdbe-
hörde von der obersten Jagdbehörde bestimmt. 

Die Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschaden-
verhütung beim Landesamt für Natur, Umwelt und Ver-
braucherschutz (Forschungsstelle) stellt die Grenzen der 
Hegegemeinschaften in einer Karte dar und veröffent-
licht diese.

2.2
Zusammenarbeit

Die Hegegemeinschaften arbeiten mit den unteren Jagd-
behörden, der Forschungsstelle, der Forst- und Land-
wirtschaftsverwaltung, den Jagdberatern, den Rotwild-
sachverständigen sowie den Eigenjagdbesitzern und 
Vorständen der Jagdgenossenschaften eng zusammen. 
Sie halten Kontakt zu den Kreisen und Gemeinden sowie 
den Vertretern des Tourismus in der Region mit dem Ziel, 
bei Entwicklungs- und Erschließungsmaßnahmen Wild-
tier ver trägliche Lösungen zu entwickeln.

2.  die Entwicklungsmöglichkeiten,

3.  mögliche Rationalisierungsmaßnahmen,

4.   wichtige Vorkommnisse, die nach dem Schluss des 
Geschäftsjahres eingetreten sind und

5.   gegebenenfalls. die das Betriebsergebnis beeinfl us-
senden politischen und haushaltsrechtlichen Vorga-
ben.

(5) Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 
ist der Aufsichtsbehörde unverzüglich, spätestens bis 
zum Ablauf des sechsten Monats des dem Abschluss-
stichtag nachfolgenden Geschäftsjahres vorzulegen. Der 
Jahresabschluss gilt als Rechnungslegung gemäß §  87 
der Landeshaushaltsordnung.

(6) Die Aufsichtsbehörde kann Sonderprüfungen anord-
nen. Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgt auf Kos-
ten des Landesbetriebes.

§ 13
Jahresüberschuss, Jahresfehlbetrag

(1) Über die Verwendung von Jahresüberschüssen ent-
scheidet die Aufsichtsbehörde im Einvernehmen mit dem 
Finanzministerium.

(2) Jahresfehlbeträge sind in das folgende Geschäftsjahr 
vorzutragen. Die Aufsichtsbehörde kann im Einverneh-
men mit dem Finanzministerium eine abweichende Re-
gelung treffen.

(3) Die Verwendung von gebildeten Rücklagen hat nach 
Maßgabe des § 11 Absatz 2 zu erfolgen.

§ 14
Zahlungsverkehr

(1) Der Landesbetrieb unterhält für die Abwicklung des 
Zahlungsverkehrs ein Girokonto bei der Landesbank 
Hessen-Thüringen (Helaba). Das Helaba-Konto hat täg-
lich am automatisierten Verstärkungs- und Ablieferungs-
verfahren teilzunehmen.

(2) Der Geldverkehr ist grundsätzlich unbar abzuwi-
ckeln. Für die Leistung und Annahme geringfügiger Bar-
zahlungen sind die Vorschriften der Nummern 11 bis 13 
der Zahlstellenbestimmungen zu beachten (Anlage 2 zu 
Nummer 5.1.2 zu § 79 der Landeshaushaltsordnung).

§ 15
Controlling, Berichtswesen und Risikomanagement

(1) Der Landesbetrieb unterhält ein Controlling, das 
eine systematische Planung, Steuerung und Kontrolle 
der betrieblichen Abläufe sowie Aussagen über den wirt-
schaftlichen und fi nanziellen Status des Betriebes und 
die Entwicklung des Landesbetriebs ermöglicht.

(2) Die Aufsichtsbehörde ist unverzüglich über wichtige 
Entwicklungen des Landesbetriebs zu unterrichten. 
Hierbei ist auch über operationelle Risiken sowie über 
geeignete Regelungen zur Steuerung, Überwachung und 
Kontrolle von Risiken, die sich auf die Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, zu berich-
ten. Berichtsinhalte und Berichtstermine für die regel-
mäßige Berichterstattung werden zwischen der 
Aufsichtsbehörde und dem Landesbetrieb abgestimmt.

(3) Jährlich ist über Verfahren und Maßnahmen gegen 
Korruption zu berichten.

(4) Der Landesbetrieb führt ein seiner Größe und den 
Risiken angemessenes Risikomanagement durch. Die 
Leitung des Landesbetriebs hat das Überwachungssys-
tem unter entsprechender Anwendung der Verpfl ichtung 
zur Einrichtung eines Risikofrüherkennungssystems 
nach §  91 Abs.  2 des Aktiengesetzes vom 6. September 
1965 (BGBl.  I S. 1089) in der jeweils geltenden Fassung 
auszugestalten. 

(5) Der PCGK NRW ist in seiner jeweils aktuellen Fas-
sung zu beachten, soweit gemäß Nummer 1.2.3 Satz 3 des 
PCGK NRW seine Bestimmungen auf den Landesbetrieb 
übertragbar sind. Die Leitung des Landesbetriebes hat 
jährlich zu erklären, dass den Empfehlungen des Kodex 
entsprochen wurde und werde; etwaige Abweichungen 
davon sind nachvollziehbar zu begründen. Die Erklä-
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4.1
Großräumig lebende Schalenwildarten

Zu den großräumig lebenden Schalenwildarten zählen 
Rot-, Sika-, Dam- und Schwarzwild. Diese nutzen auf-
grund ihrer Lebensweise die Naturräume abhängig von 
den standörtlichen Bedingungen im Jahresverlauf in un-
terschiedlicher Intensität. Lebensraum bezogene, ge-
meinsam abgestimmte Maßnahmen zwischen den Jagd-
bezirken tragen zur Erhaltung und Verbesserung der 
Lebensgrundlagen des Wildes sowie zu einem Interessen-
sausgleich mit der Land- und Forstwirtschaft bei. Die 
Abstimmung von jagdlichen Maßnahmen für diese 
Wildarten soll regelmäßig in Hegegemeinschaften erfol-
gen. 

4.2
Selten vorkommende oder bedrohte Wildarten

Die Erhaltung einer bedrohten Art, wie dem Rebhuhn, 
macht Revier übergreifende Abstimmungen von Hege-
maßnahmen erforderlich. Für diese Arten kann es sinn-
voll sein, Konzepte zur Verbesserung des Lebensraums 
und zur Stabilisierung einer Population gemeinschaft-
lich in Hegegemeinschaften zu erarbeiten und umzuset-
zen. Jägerinnen und Jäger sollen aufgrund ihrer beson-
deren örtlichen Erfahrungen und Kenntnisse zu 
Maßnahmen für bedrohte Wildarten beitragen. Die For-
schungsstelle und die Vogelschutzwarte beim Landesamt 
für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz unterstützen 
die Hegegemeinschaften bei der Erarbeitung fachlicher 
Konzepte.

4.3
Wandernde oder ziehende Wildarten

Hierzu zählen Gänse oder Tauben, welche die Lebens-
räume im jahreszeitlichen Verlauf unterschiedlich inten-
siv nutzen. Sie können regional in großer Zahl auftreten 
und erhebliche Schäden in der Landwirtschaft anrich-
ten. Die Abstimmung von Revier übergreifenden Maß-
nahmen in einer Hegegemeinschaft kann dann sinnvoll 
sein, wenn Populationsentwicklungen und Lebensraum-
nutzung erfasst und Maßnahmen zum Schutz der Land-
wirtschaft gemeinschaftlich koordiniert und durchge-
führt werden.

4.4
Kleinräumig oder verbreitet lebende Wildarten 

Hierzu zählen die übrigen Wildarten gemäß § 2 des Lan-
desjagdgesetzes Nordrhein-Westfalen. Der Bildung einer 
Hegegemeinschaft bedarf es nur ausnahmsweise in ei-
nem besonderen Fall, wenn beispielsweise eine Wildart 
örtlich in ihrem Bestand bedroht ist, massive Schäden 
auftreten oder stark schwankende Populationsdichten 
besondere Maßnahmen erforderlich machen. Im Allge-
meinen reicht es jedoch aus, wenn Revier übergreifende 
Fragestellungen wie Bestandserfassung, Hege, Lebens-
raumverbesserung, Bejagung, Wildschäden oder Wild-
krankheiten in örtlichen Zusammenschlüssen der Jäger-
schaften diskutiert werden.

5
Hegegemeinschaften für Schalenwild

5.1
Ermittlung des Wildbestandes

Zu den gesetzlichen Aufgaben von Hegegemeinschaften 
für Schalenwild zählt die Ermittlung der Höhe des Wild-
bestandes. Hierzu sind Aussagen für den gesamten Le-
bensraum der Wildart im Bereich der Hegegemeinschaft 
zu treffen. Für die Ermittlung des Wildbestandes eignen 
sich die nachfolgenden Verfahren oder die Kombination 
von diesen: 

a)   Ermittlung von Mindestalttierbestand und Mindest-
gesamtbestand auf der Basis der Alters- und Sozial-
klassen, 

b)   Erstellung von Streckentafeln als Basis der Alters-
schätzung,

c)   Revier übergreifende Scheinwerfertaxation oder inf-
rarotunterstützte Echtbildaufnahmen im Erstfrüh-
ling (Buschwindröschenblüte), 

Zum Ausgleich von Belangen des Naturschutzes soll ein 
regelmäßiger Austausch mit den unteren Naturschutzbe-
hörden und den Biologischen Stationen stattfi nden. 

Der Vorstand koordiniert sämtliche Maßnahmen und Be-
schlüsse im Rahmen der satzungsgemäßen Arbeit der 
Hegegemeinschaft und vertritt die Hegegemeinschaft 
nach außen.

Die Forschungsstelle bietet Schulungen für Vorstände 
von Hegegemeinschaften an. 

Bei uneinheitlichen Zielsetzungen innerhalb einer Hege-
gemeinschaft kann die Bildung eines aus mehreren 
gleichberechtigten Mitgliedern bestehenden Vorstandes 
(Teamvorstand) zweckmäßig sein. 

2.3
Mustersatzung

Die Bildung der Hegegemeinschaft richtet sich nach der 
Mustersatzung (Anlage), deren Inhalte in die Satzung 
übernommen werden sollten. Den bestehenden Hegege-
meinschaften soll ausreichend Zeit für die Anpassung ih-
rer Satzungen eingeräumt werden. Diese sollen bis zum 
31. Mai 2019 abgeschlossen sein. 

2.4
Genehmigungs- und Anzeigepfl icht

Hegegemeinschaften, welche die Inhalte der Mustersat-
zung übernommen haben, und deren räumliche Abgren-
zung festliegt, zeigen dies der unteren Jagdbehörde an. 
Die vorgelegte Satzung gilt als genehmigt, wenn sie nicht 
innerhalb von acht Wochen durch die untere Jagdbe-
hörde beanstandet wird. Hegegemeinschaften, deren Sat-
zungen gemäß §  8 Absatz  7 des Landesjagdgesetzes 
Nordrhein-Westfalen genehmigt beziehungsweise ange-
zeigt wurden, nehmen die gesetzlichen Aufgaben nach 
den §§  8 und 22 des Landesjagdgesetzes Nordrhein-
Westfalen sowie entsprechend ihrer Satzung wahr. 

3
Organisation von Hegegemeinschaften

3.1
Räumliche Abgrenzungen 

Die räumliche Abgrenzung von Hegegemeinschaften für 
Rot-, Dam- und Sikawild soll den gesamten Lebensraum 
der Wildart umfassen. Sie richtet sich nach den Abgren-
zungen der Anlage 3 zu § 41 der Landesjagdgesetzdurch-
führungsverordnung. In großen Verbreitungsgebieten 
oder bei hohen Abschusszahlen kann zur Verbesserung 
der örtlichen Steuerung die Unterteilung in mehrere ört-
liche Hegegemeinschaften erfolgen. Hierbei sollen örtlich 
gewachsene Organisationsstrukturen berücksichtigt 
werden. An Verbreitungsgebiete angrenzende Jagdbe-
zirke in Freigebieten können auf Antrag förderndes Mit-
glied in der Hegegemeinschaft werden. 

Die räumliche Abgrenzung und die Aufgaben für Hege-
gemeinschaften nach den Nummern 4.2 bis 4.4 richten 
sich nach einem von der Hegegemeinschaft zu erstellen-
den Fachkonzept, welches mit der Forschungsstelle zu 
beraten ist.

Kommen mehrere der vorstehenden Wildarten in einem 
Gebiet vor, ist die räumliche Abgrenzung für jede Wild-
art anhand der Verbreitungsgebiete vorzunehmen. Jagd-
bezirke mit regelmäßigem Schwarzwildvorkommen 
(Standwild) oder in denen erhebliche Wildschäden auf-
treten oder zu erwarten sind, sollen in die Hegegemein-
schaft einbezogen werden. 

3.2
Schalenwildringe

Benachbarte Hegegemeinschaften für großräumig le-
bende Schalenwildarten können sich zwecks informellen 
Austausches oder Durchführung gemeinsamer Maßnah-
men zu einem Schalenwildring zusammenschließen. 

4
Wildartengruppen

Aufgrund des unterschiedlichen Raumnutzungsverhal-
tens werden die Wildarten in die nachfolgenden Gruppen 
zusammengefasst.
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Der Gesamtabschussplan ist im Jagdbeirat unter dem 
Gesichtspunkt der Ziele des §  1 Absatz  3 des Landes-
jagdgesetzes Nordrhein-Westfalen zu beraten. Nach Be-
ratung im Jagdbeirat bestätigt die untere Jagdbehörde 
der Hegegemeinschaft gegenüber den Gesamtabschuss-
plan. Die Festsetzung eines Gesamtabschussplans gemäß 
§  22 Absatz  6 des Landesjagdgesetzes Nordrhein-West-
falen sollte möglichst vermieden werden. 

Die Hegegemeinschaft teilt den Jagdausübungsberech-
tigten den genehmigten Gesamtabschussplan und die 
Aufteilung der Abschüsse auf die Jagdbezirke mit. 

Die Hegegemeinschaft kann für eine bereits vorgenom-
mene Aufteilung der Abschüsse für Schalenwild eine An-
passung mit dem Ziel der Abschusserfüllung vornehmen, 
wenn der Abschuss im Laufe eines Jagdjahres erkennbar 
nicht erfüllt werden kann.

Auf eine Verteilung der geplanten Abschüsse auf die ein-
zelnen Jagdbezirke kann dann verzichtet werden, wenn 
die Hegegemeinschaft die Bewirtschaftung in der Ge-
samtheit (Pool) beschlossen hat, eine aktuelle Übersicht 
über die getätigten Abschüsse führt und der unteren 
Jagdbehörde diese jederzeit auf Verlangen vorlegt. 

Ein Gesamtabschussplan soll mindestens über einen 
Zeitraum von drei Jahren (3x1) angewendet werden. Die 
Hegegemeinschaft legt der unteren Jagdbehörde das Er-
gebnis über die Jagdstrecke vor (Vordruck 7).

5.3.3
Periodenabschussplan (vergleiche Vordrucke 1 b, 2 b, 3 b) 

Gemäß § 22 Absatz 3 des Landesjagdgesetzes Nordrhein-
Westfalen können die Hegegemeinschaften einen Perio-
denabschussplan mit einer Geltungsdauer von drei Jah-
ren (1x3) beantragen. Dieser umfasst in Höhe und 
Struktur den Abschuss über den gesamten Zeitraum. 

Periodenabschusspläne eignen sich besonders für die 
Umsetzung mehrjähriger Revier übergreifende Konzepte. 
Es wird empfohlen, Periodenabschusspläne vor der Be-
stätigung durch die untere Jagdbehörde von der For-
schungsstelle hinsichtlich der Plausibilität prüfen zu 
lassen. Die Hegegemeinschaft legt der unteren Jagd-
behörde das Ergebnis über die Jagdstrecke vor (Vor-
druck 7).

5.3.4
Sikawild

Für das Sikawildvorkommen im Arnsberger Wald ist bis 
zum 31. Dezember 2020 kein Verbreitungsgebiet ausge-
wiesen. Die Jagdausübungsberechtigten sollen mit den 
Eigenjagdbesitzern und Jagdgenossenschaften, unter Zu-
grundelegung der Ergebnisse der vorliegenden Verbiss-
gutachten unter fachlicher Begleitung der Forschungs-
stelle, eine Vereinbarung über die durchzuführenden 
Maßnahmen der Bejagung und Hege treffen. Die For-
schungsstelle evaluiert die durchgeführten Maßnahmen 
und legt der obersten Jagdbehörde bis zum 31. Juli 2019 
einen mit Wald und Holz NRW abgestimmten Bericht 
über die Situation des Sikawildes und des Wildverbisses 
in den Wäldern vor. 

5.3.5
Freigebiete

In Freigebieten sind vorhandene Stücke von Rot- und 
Damwild innerhalb der Jagdzeit zu erlegen. Vom Ab-
schuss ausgenommen sind Rot- und Damhirsche der 
Klassen 1 und 2.

5.3.6
Jagdbeirat

Die Rotwildsachverständigen und die Vorsitzenden der 
Hegegemeinschaft sollen an der Beratung der Abschuss-
pläne auf der Jagdbeiratsitzung teilnehmen.

In Hegegemeinschaften einvernehmlich aufgestellte Ab-
schusspläne sollen durch den Jagdbeirat und die untere 
Jagdbehörde nur dann abgeändert werden, wenn diese 
den Gesetzeszielen widersprechen, von der Anlage 1 zu 
§ 21 der Landesjagdgesetzdurchführungsverordnung er-
heblich abgewichen wird – beispielsweise wenn durch 
die beantragte Freigabe die Sozialstruktur nachhaltig 
beeinträchtigt würde – oder Ergebnisse von Verbissgut-
achten nicht berücksichtigt werden. 

d)   Zählung an Fütterungen und Kirrungen; auch zur Er-
mittlung der Zuwachsstruktur, 

e)   Luftzählung (Direktzählung mit Hubschrauber, 
Kleinfl ugzeug, Infrarot- und Echtbildaufnahmen).

Die Forschungsstelle berät und schult die Hegegemein-
schaften über die Verfahren der Wildbestandsermittlung. 
Jagdgenossenschaften und Eigenjagdbesitzer sollen in 
die Durchführung von Wildzählungen einbezogen wer-
den.

5.2
Gemeinsame Hegemaßnahmen, Lebensraumgutachten

Zu den gemeinsamen Hegemaßnahmen zählen die Er-
stellung von Lebensraumgutachten einschließlich Maß-
nahmenplänen und Maßnahmen zur Biotopgestaltung, 
-pfl ege und -vernetzung zur Verbesserung der Lebens-
grundlagen des Wildes sowie die Anlage von Anpfl an-
zungen, Daueräsungsfl ächen, Wildäckern außerhalb des 
Waldes, Prossholzfl ächen, Wasserstellen, Ruhezonen, 
Blühstreifen oder Brachen.

Der Inhalt des Lebensraumgutachtens orientiert sich an 
dem von der Forschungsstelle entwickelten Rahmen, der 
entsprechend den regionalen Anforderungen präzisiert 
wird. Die Forschungsstelle berät die Hegegemeinschaften 
bei der Erstellung von Lebensraumgutachten. Bei der 
Erstellung von Maßnahmenplänen sollen die zuständige 
Kreisstelle der Landwirtschaftskammer wegen der Be-
wertung von betroffenen Agrarfördermaßnahmen und 
das zuständige Regionalforstamt wegen der Bewertung 
waldbaulicher Fragestellungen einbezogen werden.

5.3
Verbissgutachten; Abstimmung und Durchführung der 
Abschussplanung

Bei der Abschussplanung sind die Wildschadenssituation 
auf Feldern und auf Grünland sowie die Ergebnisse der 
Verbissgutachten für den Wald zu berücksichtigen. 

Der Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen 
(Wald und Holz NRW) erarbeitet in Abstimmung mit der 
Forschungsstelle einen Katalog zu Handlungsempfeh-
lungen für zusammenhängende Jagdbezirke, bei denen 
die Verbissgutachten den Gefährdungsgrad „gefährdet“ 
oder „erheblich gefährdet“ für eine Hauptbaumart aus-
weisen. Von Wald und Holz NRW ausgesprochene Ab-
schussempfehlungen sollen in die Abschussplanung und 
Abschussdurchführung einfl ießen. 

5.3.1
Abschussplan (vergleiche Vordrucke 1 a, 2 a, 3 a) 

Die Beratung und Abstimmung der Abschusspläne ge-
mäß §  22 Absatz  1 des Landesjagdgesetzes Nordrhein-
Westfalen erfolgt für die einzelnen Jagdbezirke auf der 
Mitgliederversammlung der Hegegemeinschaft unter Be-
rücksichtigung der Gesamtsituation der Wildart. Die He-
gegemeinschaft legt die Abschusspläne und eine Zusam-
menstellung über die beantragten Abschüsse der unteren 
Jagdbehörde vor. Die untere Jagdbehörde bestätigt die 
Abschusspläne nach Beratung im Jagdbeirat oder setzt 
diese fest, und stellt sie den Jagdausübungsberechtigen 
zu. Die Hegegemeinschaft erhält eine aktualisierte Zu-
sammenstellung für den Fall, dass Änderungen vorge-
nommen worden sind.

5.3.2
Gesamtabschussplan (vergleiche Vordrucke 1 b, 2 b, 3 b)

Die Hegegemeinschaft kann gemäß §  22 Absatz  2 des 
Landesjagdgesetzes Nordrhein-Westfalen einen Gesamt-
abschussplan aufstellen. Voraussetzung hierfür ist, dass 
die Hegegemeinschaft die Aufstellung eines Gesamtab-
schussplanes für ihren gesamten Bereich oder für einen 
Teilbereich zusammenhängender Jagdbezirke beschlos-
sen hat.

Die Höhe des Gesamtabschusses ist anhand des ermittel-
ten Frühjahrbestandes, des voraus sichtlichen Zuwachses 
und des angestrebten Zielbestandes festzulegen. 

Die Hegegemeinschaft legt der unteren Jagdbehörde den 
Gesamtabschussplan mit dem Protokoll der Mitglieder-
versammlung und der Anwesenheitsliste nach Beratung 
und Ab stimmung vor.



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 16 vom 19. Mai 2017 415

wenn ein akuter Nahrungsmangel bei einer Wildpopula-
tion auszugleichen ist (Notzeit). Dies liegt regelmäßig 
dann vor, wenn gesundes Wild die natürlichen Fettreser-
ven aufgebraucht hat und natürliche Äsung nicht mehr 
in ausreichendem Maße zur Verfügung steht. Dies kann 
bei hoher und/oder anhaltender Schnee- und Frostlage 
ab Januar auftreten und bis zur Buschwindröschenblüte 
anhalten. Jagd- und Fütterungszeitraum sollen grund-
sätzlich zeitlich getrennt werden. Ergibt sich beispiels-
weise im Zeitraum vom 1. bis zum 15. Januar witterungs-
bedingt dennoch eine Überlappung, sollte die Jagdaus-
übung auf Schalenwild außer Schwarzwild ruhen.

Die Fütterung von Schwarzwild richtet sich nach §  27 
Absatz  2 Nummer  2 der Landesjagdgesetzdurchfüh-
rungsverordnung. Aufgrund der hohen Seuchengefahr ist 
eine Fütterung von Schwarzwild nur mit Genehmigung 
der Veterinärbehörde und Feststellung der Notzeit durch 
die Forschungsstelle zulässig. Eine Notzeit liegt dann 
vor, wenn eine gesunde Population in einer Region nicht 
mehr ausreichend Nahrung fi ndet und deren Überleben 
gefährdet ist. 

Die Erlegung von Schalenwild im Umkreis von 400 Me-
ter von (beschickten) Fütterungen ist gemäß §  27 Ab-
satz  1 Nummer  2 der Landesjagdgesetzdurchführungs-
verordnung verboten. Dies gilt auch für Bewegungsjag-
den. Für Schwarzwildkirrungen gelten diese Bestimmun-
gen nicht. 

7.2
Futtermittel

Zum Ausgleich eines Nahrungsmangels für wiederkäu-
endes Schalenwild reicht die Bereitstellung der Futter-
mittel Heu und Anwelksilage aus. Andere Futtermittel 
sind nicht zugelassen.

Die Forschungsstelle berät die Hegegemeinschaften über 
die Aufstellung eines Fütterungskonzeptes und die sach-
gerechte Herstellung und Bereitstellung der Futtermittel. 

7.3
Kartenmäßige Darstellung

Hohe Wildkonzentrationen sind aus Sicht der Seuchen-
übertragung und der Wildschadensgefahr nicht er-
wünscht. Um diese zu vermeiden, sollen Fütterungszeit-
räume und Standorte rechtzeitig innerhalb der 
Hegegemeinschaft abgestimmt und in einer Karte darge-
stellt werden. 

7.4
Wildäsungsfl ächen 

Die Anlage von Wildäckern (landwirtschaftlich bearbei-
tete Flächen mit jährlicher Neubestellung) im Wald ist 
gemäß §  27 Absatz  2 Nummer  9 der Landesjagdgesetz-
durchführungsverordnung untersagt. Durch diese Rege-
lung entfallen für Wildäcker im Wald die Produkte, wel-
che der landwirtschaftlichen Marktordnung unterliegen, 
wie Mais, Getreide, Kartoffeln, Raps oder Rüben. Ein-
jährige Reinsaaten und Pfl anzen mit einjähriger Trieb-
bildung scheiden ebenfalls aus.

Aus Gründen der Wildernährung und zur Verbesserung 
der Lebensräume sind Saatgutmischungen mit mindes-
tens zweijähriger Nutzungsdauer für Dauergrünlandfl ä-
chen sowie mit hohen Gräser- und Kräuteranteilen zur 
Bereitstellung einer Daueräsung wünschenswert. Dies 
gilt auch für Flächen außerhalb des Waldes als fachliche 
Empfehlung. 

Daueräsungsfl ächen sollen so behandelt werden, dass sie 
dem Wild in der nahrungsarmen Zeit Äsung und Lebens-
raum bieten. Für eine Verbesserung der Lebensräume 
sollen bei Inanspruchnahme von Agrarzahlungen die 
Möglichkeiten von der Ausnahme der jährlichen Mäh- 
beziehungsweise Mulchverpfl ichtung genutzt werden. 

Die Forschungsstelle erstellt bis zum 31. Dezember 2018 
Anbauempfehlungen über Äsungsfl ächenbestellungen 
für unterschiedliche Lebensräume und Wildarten, sowie 
Empfehlungen zu der Bearbeitung der Flächen und stellt 
diese den Hegegemeinschaften zur Verfügung. 

8
Jagdmethoden

5.3.7
Abschussnachweise 

Die untere Jagdbehörde trifft rechtzeitig vor Beginn ei-
nes Jagdjahres eine Regelung über die Vorzeigung von 
Geweihen des erlegten männlichen Rotwildes und der 
Unterkiefer des erlegten männlichen und weiblichen 
Rotwildes und gibt diese der Hegegemeinschaft bekannt. 
Die Hegegemeinschaften unterstützen satzungsgemäß 
die unteren Jagdbehörden bei der Wahrnehmung der 
Aufgaben nach §  22 Absatz  10 des Landesjagdgesetzes 
Nordrhein-Westfalen. 

Die Jagdausübungsberechtigten erbringen der Hegege-
meinschaft gegenüber aktuelle Abschussnachweise über 
das erlegte Rot-, Dam-, Sika- und Schwarzwild. Die 
Form der Nachweisung legen untere Jagdbehörde und 
Hegegemeinschaft gemeinsam fest. 

5.4
Weitere Aufgaben

Die untere Jagdbehörde kann der Hegegemeinschaft in 
Abstimmung mit der obersten Jagdbehörde weitere Auf-
gaben übertragen. 

6
Einbeziehung von Eigenjagbezirken und Jagdgenossen-
schaften; Beteiligung der unteren Jagdbehörden

6.1
Eigenjagdbezirke und Jagdgenossenschaften

Eigentümerinnen und Eigentümer von Eigenjagdbezir-
ken sowie Jagdgenossenschaften der betroffenen Jagdbe-
zirke sind gemäß §  8 Absatz  2 des Landesjagdgesetzes 
Nordrhein-Westfalen berechtigt, je eine Vertreterin oder 
einen Vertreter mit beratender Stimme in die Hegege-
meinschaft zu entsenden. Sie sind als entsandte Mitglie-
der zu führen. Angliederungsgenossenschaften können 
auf Antrag in die Beratungen einbezogen werden. 

Eigenjagdbesitzerinnen und Eigenjagdbesitzer – ein-
schließlich Bedienstete von Wald und Holz NRW- die 
beispielsweise erhebliche Flächenanteile an der Hegege-
meinschaft einnehmen und/oder eine eigenständige Ei-
gentümerzielsetzung verfolgen und diese darlegen, kön-
nen gemäß § 4 Absatz 4 der Mustersatzung adäquat an 
der Vorstandsarbeit beteiligt werden. Bei Beschlüssen zu 
jagdlichen Maßnahmen sind neben wildbiologischen Er-
kenntnissen diese Eigentümerzielsetzungen ausreichend 
zu berücksichtigen, soweit Belange von nachbarschaftli-
chen Jagdbezirken hiervon unberührt bleiben. Besondere 
forstliche, jagdliche, touristische oder naturschutzfachli-
che Belange sind bei der Fassung von Beschlüssen zu 
wahren. 

6.2
Untere Jagdbehörden

Die unteren Jagdbehörden stellen die Jagdbezirke mög-
lichst in elektronischer Form auf GIS-Basis in einer kar-
tenmäßigen Übersicht dar und stellen diese, einschließ-
lich einer Adressübersicht der Eigenjagdbesitzerinnen 
und Eigenjagdbesitzer sowie der Jagdgenossenschaften, 
den Hegegemeinschaften zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
zur Verfügung. 

Die zuständigen unteren Jagdbehörden werden rechtzei-
tig zu den Sitzungen der Hegegemeinschaften eingeladen 
und sollen in der Regel teilnehmen. Sie achten darauf, 
dass fachlich begründete Argumente oder Einwände der 
Eigenjagdbesitzer  und Jagdgenossenschaften vor Be-
schlussfassungen ausreichend gewürdigt, besondere Be-
lange gewahrt und keine Entscheidungen gegen die 
Mehrheit der Eigenjagdbesitzerinnen und Eigenjagdbe-
sitzer sowie der Jagdgenossenschaften getroffen werden. 
Kommt eine Einigung nicht zustande, soll die untere 
Jagdbehörde einen Schlichtungsvorschlag treffen, der bis 
zu einer Einigung gilt. 

7
Fütterung, Äsungsfl ächen

7.1
Fütterung 

Die Fütterung des Schalenwildes ist grundsätzlich auf 
ein Mindestmaß zu beschränken. Sie ist dann notwendig, 
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Die Abstimmung der Jagdmethoden reduziert den jagd-
lichen Aufwand in den Jagdbezirken und unterstützt 
eine störungsarme Jagd zur Erfüllung des Abschusses 
und zur Erzielung der angestrebten Abschussstruktur. 
Hierzu zählen die Erstellung eines Jagdkalenders, die 
Durchführung von Revier übergreifenden Ansitz- und 
Bewegungsjagden einschließlich Treiber- und Hundeein-
satz, aber auch die Abstimmung über die Kirr- und 
Nachtjagd.

Gemäß §  17 a des Landesjagdgesetzes Nordrhein-West-
falen sind Bewegungsjagden alle Jagden, bei denen Wild 
gezielt beunruhigt und den Schützen zugetrieben wird. 
Ordnungsgemäß geplante und durchgeführte Bewe-
gungsjagden stehen im Einklang mit dem Tierschutz-
gesetz. Sie sind eine weidgerechte Jagdmethode zur 
nachhaltigen Nutzung von Wildtieren, zur Anpassung 
von Wildbeständen an den Lebensraum, zur Erhaltung 
und Herstellung artgerechter Sozialstrukturen sowie 
zur Vermeidung und Verringerung von Jagddruck, Wild-
schäden und Seuchengefahr. 

Jede Maßnahme, die das Wild veranlasst, sich zu bewe-
gen, ist dabei als gezielte Beunruhigung zu werten. Zu 
den  Bewegungsjagden auf Schalenwild zählen Drück-
jagden (Anrühren des Wildes ohne Hunde), Stöberjagden 
(Einsatz spurlaut jagender Hunde) oder auch Ernte-
jagden (Wild wird durch den Maschineneinsatz zugetrie-
ben).

9
Schlussbestimmungen

Die Bekanntmachung des Ministeriums für Umwelt, 
Raumordnung und Landwirtschaft vom 13. Juni 1995 
(MBl. NRW. S. 960) wird aufgehoben.

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
in Kraft und am 31. Dezember 2022 außer Kraft. 
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Anlage 
 

Mustersatzung für Hegegemeinschaften in Nordrhein-Westfalen 
 
Die in der Anlage aufgeführten Jagdausübungsberechtigten der Jagdbezirke und Reviere 
im Bereich/Teilbereich (bitte Gebietsbeschreibung angeben) 
 
……………………………………………………. 
 
des Verbreitungsgebietes ………………………………………………………. 
 
für die Wildarten ………………… 
 
haben in ihrer Versammlung am ……………… beschlossen, sich zu einer Vereinigung zu-
sammenzuschließen, und sich dabei die folgende Satzung gegeben: 
 
 
 

S A T Z U N G 
 
der Hegegemeinschaft ........................................... 
 

§ 1 
Name, Sitz, Rechtsform *1) 

 
(1)  
Die Vereinigung trägt den Namen .............................. 
Sie hat ihren Sitz in ......................................  
Sie ist eine Hegegemeinschaft im Sinn des § 10 a des Bundesjagdgesetzes (BJagdG) und 
des § 8 des Landesjagdgesetzes (LJG-NRW). 
 
(2)  

 Die Vereinigung soll in das Vereinsregister eingetragen werden und führt danach die Be-
zeichnung "Hegegemeinschaft ................................. e.V." /  
 
oder: 
 

 Die Vereinigung wird nicht in das Vereinsregister eingetragen. 
 

§ 2 
Gemeinnützigkeit *2) 

 
(1) Die Durchführung der satzungsgemäßen Aufgaben und Ziele der Vereinigung dient 
ausschließlich unmittelbar gemeinnützigen Zwecken im Sinn der Vorschriften der Ab-
gabenordnung über steuerbegünstigte Zwecke. 
 
(2) Die Vereinigung ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. 
 
(3) Die Mittel der Vereinigung dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet 
werden. Keine Person darf durch Ausgaben, die dem Zweck der Vereinigung nicht entspre-
chen, oder durch unverhältnismäßig hohe Aufwendungen begünstigt werden. 
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§ 3 
Zweck und Aufgaben *1) 

 
(1) Zweck der Vereinigung ist die gemeinsame Hege und Jagdausübung  
 
1.  der nachfolgenden großräumig lebenden Schalenwildarten  
a)  Rotwild  
b)  Sikawild / 
c)  Damwild /  
 
in dem Verbreitungsgebiet .……………………………………………………… 
 
d)  Schwarzwild im Sinn von  
 
§ 1 Absatz 2 BJagdG; d. h. die Erhaltung eines den landschaftlichen und landeskulturellen 
Verhältnissen angepassten und gesunden Wildbestandes sowie die Pflege und Sicherung 
seiner Lebensgrundlagen. Die Hege muss so durchgeführt werden, dass Beeinträchtigun-
gen einer ordnungsgemäßen land- und forstwirtschaftlichen Nutzung, insbesondere Wild-
schäden, möglichst vermieden werden,  
 
sowie nach der Zielsetzung des  
 
§ 1 Absatz 3 Nummer 4 LJG-NRW; d. h. der Wildbestand ist so zu bewirtschaften, dass 
das Ziel sich natürlich verjüngende Wälder ermöglicht wird. 
 
oder: 
 
2.  der Wildarten, 
a)  die in ihrem Bestand selten vorkommen oder bedroht sind ………. 
b)  die wandern oder ziehen ………. 
c)  die kleinräumig oder verbreitet leben ………. 
 
im Sinn von § 1 Absatz 3 Nummer 3 LJG-NRW; d. h. der Wildbestand ist in seinem 
natürlichen Artenreichtum gesund zu erhalten, bestandsgefährdete Wildarten sind zu 
schützen und zu fördern sowie seine natürlichen Lebensgrundlagen zu sichern und zu 
verbessern. 
 
(2) Die Hegegemeinschaft für Schalenwild hat gemäß § 8 Absatz 1 LJG- NRW die nach-
folgenden Aufgaben nach wildbiologischen Erkenntnissen zu erfüllen.  
 
1. Gemeinsame Ermittlung der Höhe des Wildbestandes, 
2. Durchführung gemeinsamer Hegemaßnahmen,  
3. Abstimmung von Abschussplänen, Fütterungsstandorten und Jagdmethodik, 
4. Hinwirken auf die Erfüllung der Abschusspläne, 
5. Aufstellung eines jährlichen Gesamtabschussplanes oder eines Periodenabschussplanes 
gemäß § 22 Absatz 2 und 3 LJG-NRW,  
6. Erbringung von Abschussnachweisen. 
 
Das Hegeziel der Hegegemeinschaft wird durch die nachfolgenden Maßnahmen unter-
stützt. 
1.   Erarbeitung eines Revier übergreifenden Bejagungskonzeptes, 
2.   Erfassung der Strecke nach Anzahl, Alter und Geschlecht, 
3.   Überwachung der Durchführung des Abschusses, insbesondere durch körperlichen 
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Nachweis, 
4.   Durchführung von Weiterbildungsmaßnahmen einschließlich einer jährlichen Lehr- 
und Hegeschau,  
5.   Erstellung von Konzepten zur Verbesserung des Lebensraumes, insbesondere der 
Äsungsverhältnisse und zur Balance zwischen Wildbestand und Lebensraum, zum Beispiel 
durch die Erarbeitung eines Lebensraumgutachtens, 
6.   Abstimmung eines Fütterungskonzeptes hinsichtlich des Fütterungszeitraumes, der 
Anzahl und Standorte der Fütterungseinrichtungen sowie der Futtermittel, 
7.   Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Jägerinnen und Jägern und den 
Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern im Verbreitungsgebiet, 
8.   Förderung von Vereinbarungen über die Wildfolge, 
9.   Zusammenarbeit mit den anerkannten Schweißhundstationen, 
10. Unterstützung jagdwissenschaftlicher Forschungsprojekte, 
11. Zusammenarbeit mit der oder dem Rotwildsachverständigen,*3) 
12. Information von Jägerinnen und Jägern sowie der Öffentlichkeit, 
13. Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen von Tourismus und Naturschutz. 
 
Für die Vereinigung nach Absatz 1 Nummer 2 gelten die vorstehenden Aufgaben und 
Maßnahmen sinngemäß, soweit diese zutreffend sind.  
 

§ 4  
Mitglieder 

 
(1) Ordentliche Mitglieder  
Jagdausübungsberechtigte der Jagdbezirke und Reviere innerhalb des Gebietes der Verei-
nigung können ordentliche Mitglieder werden. Die Mitgliedschaft wird erworben durch die 
Unterzeichnung der Gründungsurkunde oder durch späteren Beitritt. Der Beitritt ist dem 
Vorstand gegenüber schriftlich zu erklären. 
 
(2) Entsandte Mitglieder 
Die Eigentümerinnen und Eigentümer von Eigenjagdbezirken im Gebiet der Hegegemein-
schaft sowie die Jagdgenossenschaften der betroffenen Jagdbezirke sind gemäß § 8 Absatz 
2 LJG-NRW berechtigt, je eine Vertreterin oder einen Vertreter mit beratender Stimme in 
die Hegegemeinschaft zu entsenden.    
 
(3) Fördernde Mitglieder 
Inhaberinnen und Inhaber von Jagderlaubnisscheinen, bestätigte Jagdaufseherinnen oder 
Jagdaufseher, Forstbedienstete oder sonstige Personen, welche die Arbeit der Hegegemein-
schaft unterstützen, können auf Antrag förderndes Mitglied werden.  
Über den Antrag auf Mitgliedschaft entscheidet der Vorstand, im Fall der Ablehnung die 
Mitgliederversammlung. Die Mitgliedschaft wird mit der schriftlichen Bestätigung der 
Aufnahme wirksam.  
 
(4) Rechte 
Mitglieder gemäß Absatz 2 und 3 haben auf der Mitgliederversammlung ein Rede- und 
Antragsrecht. Doppelmitgliedschaften gemäß den Absätzen 1 bis 3 sind nicht zulässig.  
Wird ein Mitglied im Sinn des Absatzes 2 oder 3 in den Vorstand gewählt, erhält es die 
Rechte und Pflichten eines ordentlichen Mitgliedes.  
 

§ 5 
Ausscheiden 
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(1) Die ordentliche und fördernde Mitgliedschaft enden mit dem Tod des Mitgliedes sowie
durch Kündigung oder Ausschluss. Die ordentliche Mitgliedschaft endet außerdem zu dem
Zeitpunkt, in dem das Jagdausübungsrecht des Mitgliedes im Gebiet der Vereinigung er-
lischt.

(2) Die Kündigung ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären. Sie ist nur mit einer
Frist von drei Monaten zum Ablauf des Geschäftsjahres möglich.

(3) Über den Ausschluss von Mitgliedern entscheidet die Mitgliederversammlung. Ein
Mitglied kann ausgeschlossen werden, wenn
1. ihm der Jagdschein unanfechtbar versagt oder entzogen worden ist,
2. es schwer oder wiederholt gegen die satzungsgemäßen Ziele verstoßen hat.
Vor der Entscheidung muss dem Mitglied Gelegenheit zur mündlichen oder schriftlichen
Stellungnahme gegeben werden.

(4) Über die Wiederaufnahme eines ausgeschlossenen Mitgliedes entscheidet die Mitglie-
derversammlung.

§ 6
Organe 

Die Vereinigung hat folgende Organe: 
1. Vorstand,
2. Mitgliederversammlung.

§ 7
Vorstand*1) 

Der Vorstand besteht aus 

(1)

1. der oder dem Vorsitzenden,
2. der oder dem stellvertretenden Vorsitzenden,
3. der Schriftführerin oder dem Schriftführer,
4. der Kassenführerin oder dem Kassenführer,
5. der Vertreterin oder dem Vertreter der Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer.

Die Ämter zu 3 und 4 können auch von einer Person im Rahmen einer Geschäftsführung 
wahrgenommen werden. Dem Geschäftsführer können durch Beschluss der Mitgliederver-
sammlung weitere Aufgaben übertragen werden.   

oder 

(2)

mehreren gleichberechtigten Personen (Teamvorstand), wenn dies für die räumliche Abde-
ckung unterschiedlicher Ansprüche an die Wildhege in einer Hegegemeinschaft erforder-
lich ist und die untere Jagdbehörde dieser Regelung zugestimmt hat.  
Über die Zahl der Vorstandsmitglieder entscheidet die Mitgliederversammlung bei 
der Bestellung des Vorstands. In der der Wahl folgenden konstituierenden Vorstands
sitzung beschließt der Teamvorstand über einen Geschäfts- und Aufgabenvertei-
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lungsplan einschließlich der Schrift- und Kassenführung, der den Mitgliedern schriftlich 
kund zu tun ist. 
 
(3) Die Mitglieder des Vorstandes werden auf die Dauer von vier Jahren gewählt. Sie üben 
ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. Ihnen können die notwendig entstandenen Kosten und 
Auslagen erstattet werden. 
 
(4) Gesetzliche Vertretung der Vereinigung im Sinn des § 26 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches (BGB) sind jeweils zwei Mitglieder des Vorstandes gemeinsam, von denen 
mindestens eines die oder der Vorsitzende oder stellvertretende Vorsitzende sein muss. *2) 
 
(5) Der Vorstand vertritt die Vereinigung, erledigt die laufenden Geschäfte und führt die 
Beschlüsse der Mitgliederversammlung aus. Dabei obliegen ihm alle Aufgaben, die nicht 
ausdrücklich der Mitgliederversammlung vorbehalten sind. 
 
(6) Der Vorstand kann Verpflichtungen für die Vereinigung nur in der Weise begründen, 
dass die Haftung der Mitglieder auf das Vereinsvermögen beschränkt ist. 
 

§ 8  
Mitgliederversammlung 

 
(1) Die Mitgliederversammlung ist mindestens einmal im Geschäftsjahr oder sonst auf 
schriftlichen Antrag von mindestens einem Drittel der Mitglieder mit einer Ladungsfrist 
von zwei Wochen schriftlich durch den Vorstand einzuberufen.  
 
(2) Die Mitgliederversammlung beschließt über 
1. Wahl, Abberufung und Entlastung des Vorstandes, 
2. Wahl der Kassenprüferinnen oder Kassenprüfer, 
3. Änderung der Satzung, 
4. Festsetzung von Mitgliedsbeiträgen, 
5. Festsetzung des Haushaltsplanes, 
6. Billigung der Haushaltsrechnung, 
7. Erhebung von Umlagen, 
8. Wahrnehmung der gesetzlichen und satzungsgemäßen Aufgaben gemäß § 3 Absatz 2,  
9. einzelne Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung, die sie sich ihrer 
Beschlussfassung vorbehalten hat, oder die sie auf den Vorstand überträgt,  
10. Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern in den satzungsgemäß bestimmten Fällen, 
11. Auflösung der Vereinigung. 
 
(3) Die Mitgliederversammlung wird von der oder dem Vorsitzenden oder der oder dem 
stellvertretenden Vorsitzenden geleitet. Wird ein Vorstand gemäß § 7 Absatz 2 gebildet, 
bestimmt der Vorstand eine Versammlungsleiterin oder einen Versammlungsleiter.  
 
(4) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der ordentli-
chen Mitglieder anwesend oder vertreten und mindestens die Hälfte der beteiligten Jagdbe-
zirke und Reviere repräsentiert ist. Im Fall der Beschlussunfähigkeit ist unverzüglich eine 
neue Mitgliederversammlung einzuberufen, die in jedem Fall beschlussfähig ist. 
 
(5) Jedes ordentliche Mitglied hat für jede angefangene 100 Hektar jagdlich nutzbare Re-
vierfläche eine Stimme.  
 
(6) Sind mehrere Personen in einem Jagdbezirk oder einem Revier jagdausübungsberech-
tigt, so steht ihnen gemeinsam nur eine Stimme zu; sie können das Stimmrecht nur ein-
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heitlich ausüben. Nicht anwesende Mitpächterinnen oder Mitpächter und Mitinhaberinnen 
oder Mitinhaber von Eigenjagdbezirken müssen die Stimmabgabe der anwesenden Mitbe-
rechtigten gegen sich gelten lassen. Entgegen Satz 2 abgegebene Stimmen gelten als nicht 
abgegeben. 
 
(7) Jedes ordentliche Mitglied kann sich durch ein gleichberechtigtes Mitglied vertreten 
lassen. Die Vertretungsvollmacht bedarf der Schriftform und ist der Versammlungsleiterin 
oder dem Versammlungsleiter vor Eintritt in die Tagesordnung vorzulegen. 
 
(8) Bei Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit der anwesenden und vertretenen 
ordentlichen Mitglieder.  
 
(9) Die Auflösung der Vereinigung kann nur mit einer dreiviertel-Mehrheit der 
ordentlichen Mitglieder beschlossen werden. 
 
(10) Über den wesentlichen Hergang und die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist 
eine Niederschrift zu fertigen, die zusammen mit der Anwesenheitsliste der unteren Jagd-
behörde vorzulegen sind.  
 

§ 9  
Wirtschaftsführung 

 
(1) Geschäftsjahr und Haushaltsjahr sind das Jagdjahr. 
 
(2) Zur Bestreitung der notwendigen sächlichen Kosten kann von den ordentlichen Mit-
gliedern ein jährlicher Beitrag erhoben werden, der sich nach der für die Stimmberechti-
gung maßgebenden Revierfläche bemisst. Für die Durchführung besonderer Vorhaben 
können von den ordentlichen Mitgliedern zweckgebundene Umlagen erhoben werden. 
 
(3) Die Ausgaben der Vereinigung zur Erfüllung ihrer satzungsgemäßen Aufgaben sind auf 
die notwendigen Sachausgaben zu beschränken. Der Vorstand darf Zahlungsverpflichtun-
gen nur eingehen, soweit hierfür Deckungsmittel im Haushaltsplan vorgesehen sind. Aus-
gaben dürfen außer zur Erfüllung rechtmäßig begründeter Ansprüche nur geleistet werden, 
wenn die benötigten Kassenmittel tatsächlich verfügbar sind. 
 
(4) Die Mitgliederversammlung wählt jährlich im Voraus zwei Kassenprüferinnen oder 
Kassenprüfer, die die Einnahmen und Ausgaben prüfen. Sie berichten über das Ergebnis 
der Prüfung vor der Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes. Wiederwahl ist 
zulässig.  
 

§ 10  
Auflösung 

 
Nach dem Beschluss über die Auflösung der Vereinigung führt der Vorstand die Liqui-
dation durch. 
 
Das nach Durchführung der Liquidation verbleibende Restvermögen ist gemäß Beschluss 
der Mitgliederversammlung an eine oder mehrere gemeinnützige Vereinigungen, die sich 
mit gleichen oder ähnlichen Aufgaben wie die aufgelöste Vereinigung befassen, für steuer-
begünstigte Zwecke zu übertragen. 
 

§ 11  
Schlussbestimmungen 
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(1) Diese Satzung tritt mit der Unterzeichnung durch die Gründungsmitglieder in Kraft 
*4). 
 
(2) Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Angelegenheiten aus oder aufgrund dieser Sat-
zung ist der Sitz der Vereinigung. 
 
(3) Der Vorstand wird ermächtigt, die Satzung nach der Eintragung in das Vereinsregister 
mit dem Datum und der laufenden Nummer der Eintragung in geeigneter Form bekannt zu 
machen. *2) 
 
 
........................., den ................. 
 
 
Anlage: 
- bei Neugründung: Unterschriftenliste der Gründungsmitglieder 
- bei Satzungsänderung: Einladung und Protokoll der Versammlung und Anwesenheitsliste 
der Mitglieder.  
 
*1) Zutreffendes auswählen. 
*2) § 2 gilt nur, wenn in § 1 (2) die Rechtsform des eingetragenen Vereins (e.V.) gewählt 
wurde. 
*3) Nur in Verbreitungsgebieten für Rotwild. 
*4) Wenn die Rechtsform des eingetragenen Vereins (e.V.) gewählt wurde, muss die 
Satzung von mindestens sieben Gründungsmitgliedern unterzeichnet werden. 
 
 
Diese Satzung hat der unteren Jagdbehörde in ………….…….. 
vorgelegen und wurde gemäß § 8 Absatz 7 LJG-NRW geprüft.  
 
Die Satzung entspricht den Vorschriften des § 8 Absatz 1 bis 3 LJG-NRW und wird mit 
Zustimmung der Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung als die 
zuständige Hegegemeinschaft gemäß § 8 Absatz 7 LJG-NRW für den nachfolgenden Be-
reich / Teilbereich anerkannt:  
 
 
………………………………..…………………………………… 
 
 
……………………………………………………………………....  
 
Die Anerkennung kann widerrufen werden, wenn eine der wesentlichen Voraussetzungen 
entfällt oder Auflagen nicht erfüllt werden. Jede Änderung der für die Anerkennung we-
sentlichen Voraussetzung ist der unteren Jagdbehörde unverzüglich mitzuteilen.      
 
 
Untere Jagdbehörde 
 
 
 
Datum ……………………………….          Unterschrift ……………………………  
 

– MBl. NRW. 2017 S. 412
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 a)   Nach Nummer  2.1.2 werden folgende Nummern 
2.1.3 bis 2.1.6 eingefügt:

  „2.1.3
   Investitionsmaßnahmen zum Erhalt und zur Er-

neuerung der Infrastrukturen von Stadt- und 
Straßenbahnen sowie dem SPNV dienende Infra-
strukturen öffentlicher nichtbundeseigener Ei-
senbahnen

   Förderfähig sind Erhaltungs- und Erneuerungsin-
vestitionen der kommunalen ÖPNV-Infrastruktur 
an Stadt- und Straßenbahnen sowie an der dem 
SPNV dienenden Infrastruktur von öffentlichen 
nichtbundeseigenen Eisenbahnen, die nicht mehr 
der Zweckbindung aus einer vorangegangenen 
Förderung unterliegen. Dabei ist an den betref-
fenden Infrastrukturen von öffentlichen nicht-
bundeseigenen Eisenbahnen auch der barriere-
freie Ausbau förderfähig.

  2.1.4
   Investitionsmaßnahmen zur Reaktivierung von 

Schienenstrecken sowie zur Elektrifi zierung vor-
handener Schienenstrecken für den SPNV

  2.1.5
   Investitionsmaßnahmen zur barrierefreien Ge-

staltung von (Stadt-, Straßenbahn- und Bus-) 
Haltestellen und von vorhandenen Fahrzeugen 
des ÖPNV mit Ausnahme des SPNV

   Förderfähig sind Investitionsmaßnahmen an Hal-
testellen von Stadtbahnen, Straßenbahnen oder 
Bussen zur barrierefreien Gestaltung mit zuwen-
dungsfähigen Ausgaben von mindestens 100 000 
Euro. Dabei ist die Förderung von Maßnahmen-
paketen bestehend aus mehreren Haltestellen 
möglich, sofern diese Bestandteil eines Maßnah-
menkonzeptes mit Prioritätenreihung zur barrie-
refreien Gestaltung des ÖPNV sind, das sich auf 
das gesamte Gebiet der Gemeinde bzw. des Auf-
gabenträgers erstreckt.

  2.1.6
   Investitionsmaßnahmen zur Beschaffung von bat-

terieelektrisch und wasserstoffbetriebenen Lini-
enbussen des ÖPNV, zur Errichtung der dafür 
notwendigen Ladeinfrastruktur und zur Beschaf-
fung erforderlicher spezifi scher Werkstatteinrich-
tungen.“

 b)   Die bisherigen Nummern 2.1.3 bis 2.1.6 werden zu 
den Nummern 2.1.7 bis 2.1.10.

 c)  Nummer 4.1 wird aufgehoben.

 d)   Die bisherigen Nummern 4.2 bis 4.7 werden zu 
den Nummern 4.1 bis 4.6.

 e)  Die neue Nummer 4.2 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz  1 wird nach der Angabe „2.1.2“ die 
Angabe „- 2.1.6“ eingefügt, die Angabe 
„2.1.4“ durch die Angabe „2.1.8“ und die 
 Angabe „Bundesbehindertengleichstellungs-
gesetzes (BGG)“ durch „§ 2 Absatz 8 ÖPNVG 
NRW“ ersetzt.

  bb)   In Satz  2 werden nach dem Wort Maßnah-
menplanung die Wörter „- außer bei Maß-
nahmen nach Nummer 2.1.6 -„ eingefügt. 

 f)   Der neuen Nummer 4.3 wird folgender Satz ange-
fügt:

   „für Infrastrukturmaßnahmen nach der Num-
mer  2.1.3 kann anstelle einer Standardisierten 
Bewertung ein vereinfachtes Verfahren für den 
Nachweis des wirtschaftlichen Nutzens erfolgen. 
Die Entscheidung darüber trifft das für das Ver-
kehrswesen zuständige Ministerium.“

 g)  Die neue Nummer 4.4 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz  1 wird die Zahl „3“ durch die Zahl 
„5“ ersetzt.

  bb)  Folgender Satz wird angefügt:

    „Investitionsmaßnahmen des ÖPNV mit zu-
wendungsfähigen Ausgaben von mehr als 5 

923

Verwaltungsvorschriften
zum Gesetz über den öffentlichen Personen-

nahverkehr  in Nordrhein-Westfalen 
(VV-ÖPNVG NRW)

Runderlass des Ministeriums für Bauen, Wohnen, 
Stadtentwicklung und Verkehr

– II B 3-49-40/1 –
vom 6. März 2017

Die Verwaltungsvorschriften zum Gesetz über den öf-
fentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen, 
Runderlass des Ministeriums für Bauen und Verkehr vom 
30.11.2007 (MBl. NRW. S. 870), die zuletzt durch Runder-
lass des Ministeriums für Bauen, Wohnen, Stadtentwick-
lung und Verkehr v. 23.04.2013 (MBl. NRW. S. 160) geän-
dert worden sind, werden wie folgt geändert:

 1.   Die Überschrift „Zu den §§ 3 bis 6 (Aufgabenträger 
und Zuständigkeiten)“ wird fett formatiert.

 2.   Die Überschrift „Zu §  7 (ÖPNV-Infrastrukturpla-
nung, SPNV-Netz im besonderen Landesinteresse)“ 
wird fett formatiert.

 3.   Die Verwaltungsvorschriften zu § 7 werden wie folgt 
geändert:

 a)  Nummer 2.2 wird aufgehoben.

 b)   Die Nummern 2.3 und 2.4 werden zu den neuen 
Nummer 2.2 und 2.3.

 4.   Die Überschrift „Zu den §§  8 und 9 (Nahverkehrs-
planung)“ wird fett formatiert.

 5.   Die Verwaltungsvorschriften zu den §§ 8 und 9 (Nah-
verkehrsplanung) Nummer  2 erhalten folgende Fas-
sung:

  „Der planungspfl ichtige Aufgabenträger hat die vor-
handenen Unternehmen (§ 8 Absatz 3 Satz 6 PBefG) 
frühzeitig zu beteiligen; die Fachkompetenz dieser 
Verkehrsunternehmen sowie der betroffenen öffentli-
chen Eisenbahnen ist zu nutzen.

  Soweit vorhanden sind Behindertenbeauftragte oder 
Behindertenbeiräte, Verbände der in ihrer Mobilität 
oder sensorisch eingeschränkte Fahrgäste und Fahr-
gastverbände anzuhören.“

 6.   Die Überschrift „Zu §  11 (ÖPNV-Pauschale)“ wird 
fett formatiert.

 7.   Die Überschrift „Zu §  11 a (Ausbildungsverkehr-
Pauschale)“ wird fett formatiert.

 8.   Die Überschrift „Zu § 12 (Pauschalierte Investitions-
förderung)“ wird fett formatiert.

 9.   Die Verwaltungsvorschriften zu § 12 werden wie folgt 
geändert:

 a)   In Nummer  2.1.2 werden die Wörter „sofern die 
Maßnahme“ durch „die nach Möglichkeit“ er-
setzt.

 b)  Der Nummer 2.3 wird folgender Satz angefügt:

   „Die vom Zuwendungsempfänger getroffenen 
Festlegungen nach Satz  1, insbesondere in Form 
von Förderrichtlinien (Weiterleitungsrichtlinien) 
oder anderen Regelungen und deren Änderungen, 
sind dem für das Verkehrswesen zuständigen Mi-
nisterium anzuzeigen.“

 c)  Nummer 6.5 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz  1 wird die Angabe „30. September“ 
durch „15. August“ ersetzt.

  bb)   In Satz  3 werden nach dem Wort „ANBest-
G“ die Wörter „beziehungsweise Nummer 6.9 
der Allgemeinen Nebenbestimmungen zur 
Projektförderung (ANBest-P)“ eingefügt.

10.   Die Überschrift „Zu § 13 (Investitionen im besonde-
ren Landesinteresse)“ wird fett formatiert.

11.   Die Verwaltungsvorschriften zu § 13 werden wie folgt 
geändert:
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  „7.1.1

   Alle Maßnahmen mit Ausnahme der Förderungen 
nach den Nummern 2.1.6 und 2.1.7 sind bei der 
Bewilligungsbehörde bis spätestens zum 31. März 
eines Jahres zur Gewährung einer Zuwendung 
anzumelden, wenn eine Förderung ab dem Folge-
jahr beabsichtigt wird. Abweichend hiervon sind 
Maßnahmen des GVFG-Bundesprogramms bis 
spätestens zum 30. September des Jahres anzu-
melden, das dem beabsichtigten Beginn des För-
derzeitraumes zwei Jahre vorausgeht. Die Anmel-
dung hat in dreifacher Ausfertigung zu erfolgen, 
bei Maßnahmen des GVFG-Bundesprogramms in 
vierfacher Ausfertigung. Für ÖPNV-Infrastruk-
turmaßnahmen ist für die Anmeldung das Muster 
der Anlage 5 zu verwenden. 

   Die Anmeldung muss sich an den Anforderungen 
der Nummer  3 der Verwaltungsvorschriften zu 
§ 44 LHO orientieren.

   Anhand der von der Bewilligungsbehörde geprüf-
ten Anmeldungen stellen die Bewilligungsbehör-
den jeweils einen Vorschlag für einen Teil-Maß-
nahmenkatalog für ihren Zuständigkeitsbereich 
auf bzw. schreiben diesen fort. Die geprüften An-
meldeunterlagen und die Entwürfe der Teil-Maß-
nahmenkataloge  werden bis zum 31. Juli eines 
Jahres dem für das Verkehrswesen zuständigen 
Ministerium übersandt. Das für das Verkehrswe-
sen zuständige Ministerium stellt aus den Teil-
Maßnahmenkatalogen einen Maßnahmenkatalog 
auf.“

 r)   In Nummer  7.3.1 werden die Angabe „2-facher“ 
durch das Wort „dreifacher“, die Angabe „2.1.6“ 
durch die Angabe „2.1.10“ und die Angabe „1-fa-
cher“ durch das Wort „zweifacher“ ersetzt.

 s)   In Nummer 7.5.3 wird nach der Angabe „20 Jah-
ren.“ der Satz „Bei Zuwendungen für Fahrzeuge 
nach Nummer  2.1.6 ist eine Zweckbindungsfrist 
von 8 Jahren festzusetzen.“ eingefügt.

12.   Die Überschrift „Zu § 14 (Sonstige Förderung)“ wird 
fett formatiert.

13.   Die Verwaltungsvorschriften zu § 14 werden wie folgt 
geändert:

 a)   In Nummer 2.3.2 wird der Satz „Reparaturen an 
den Fahrzeugen können in besonderen Härtefäl-
len gefördert werden. Über die Förderfähigkeit 
entscheidet das für das Verkehrswesen zuständige 
Ministerium im Einzelfall.“ gestrichen.

 b)   In Nr. 4.2.1 werden die Wörter „Voll- oder Anteil-
fi nanzierung“ durch das Wort „Festbetragsfi nan-
zierung“ ersetzt.

 c)   In Nr. 4.4.1 werden die Wörter „Voll- oder Anteil-
fi nanzierung“ durch das Wort „Festbetragsfi nan-
zierung“ ersetzt.

 d)   Nr. 4.4.3 wird wie folgt gefasst:

  „Förderung nach Nummer 2.3:

   Beträge, die mit einem Sternchen (*) versehen 
sind, gelten für Bürgerbusvorhaben, in denen der 
jeweilige Gemeinschaftstarif und der landesweite 
Tarif nach §  5 Abs.  3 ÖPNVG NRW angewendet 
oder anerkannt werden.

   Festbetrag für die Förderung nach Nummer 2.3.1: 
6 500/7 500* Euro/Jahr 

   Soweit der Bewilligungszeitraum nicht das ge-
samte Kalenderjahr umfasst, ist der Festbetrag 
entsprechend zu reduzieren.

   Festbetrag je Bürgerbusfahrzeug (Nummer  2.3.2) 
mit spezieller Vorrichtung für die Aufnahme von 
Rollstühlen: 50 000/55 000* Euro.

   Festbetrag je Bürgerbusfahrzeug (Nummer  2.3.2) 
mit Niederfl urbereich und spezieller Vorrichtung 
für die Aufnahme von Rollstühlen: 

  60 000/70 000* Euro

Millionen Euro und eine Förderung nach den 
Nrn. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4 und 2.1.8 Bestandteil 
des ÖPNV-Infrastrukturfi nanzierungsplanes ge-
mäß § 7 Absatz 2  sind.“

 h)  Nummer 5.4.1 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz  1 werden nach dem Wort „Bewilli-
gungsbehörde“ die Wörter „nach Maßgabe 
der Anlage 16 (Abgrenzungsrichtlinie)“ ein-
gefügt.

  bb)  Folgender Satz wird angefügt:

    „Abweichend hiervon wird durch das für das 
Verkehrswesen zuständige Ministerium die 
Förderung nach Nr.  2.1.7 im Einzelfall festge-
legt.“

 i)   Nach Nummer 5.4.1 wird folgende Nummer 5.4.2 
eingefügt:

  „5.4.2
  Fördersatz

   Die Fördersätze sind in Nr. 8.3 der Anlage 16 (Ab-
grenzungsrichtlinie) näher geregelt“

 j)  Die bisherige Nummer 5.4.2 wird Nummer 5.4.3

 k)   Nach Nummer 5.5 wird folgende Nummer 5.6 ein-
gefügt:

  „5.6
   Die Bewilligungsbehörde führt eine angemessene 

Erfolgskontrolle durch. Die Erfolgskontrolle ori-
entiert sich an den individuellen Zielen der Maß-
nahme in Abhängigkeit der jeweiligen Fördertat-
bestände nach Nummer 2.1. Die Bewilligungsbe-
hörde legt in Abhängigkeit der vom Vorhabenträ-
ger im Zuwendungsantrag erklärten Ziele fest, 
mit welchen speziellen Aufl agen die Zuwendungs-
empfängerin  oder der Zuwendungsempfänger zu 
verpfl ichten ist, eine begleitende und abschließen-
de Kontrolle des Erfolgs des Vorhabens zu ermög-
lichen. Die Durchführung der Erfolgskontrolle 
hat anhand der in § 2 ÖPNVG NRW festgelegten 
Grundsätze zu erfolgen. Die Erhebung der Mess-
größen für die Erfolgskontrolle können von den 
Bewilligungsbehörden über Nebenbestimmungen 
der Zuwendungsempfängerin oder dem Zuwen-
dungsempfänger auferlegt werden. Die Bewilli-
gungsbehörden wirken gemeinsam unter Betei-
ligung des für das Verkehrswesen zuständigen 
 Ministeriums auf eine landesweit einheitliche 
 Erfolgskontrolle hin.“

 l)   In Nummer 6.2 werden die Angaben „4.4“ jeweils 
durch die Angabe „4.3“ ersetzt.

 m)  In Nummer  6.4 wird das Wort „BSchwAG“ je-
weils durch das Wort „Bundesschienenwegeaus-
baugesetz“ ersetzt und nach den Wörtern „(Anhö-
rung) der“ die Wörter „jeweils betroffenen“ ein-
gefügt.

 n)   In Nummer 6.5 wird das Wort „BSchwAG“ durch 
das Wort „Bundesschienenwegeausbaugesetz“ er-
setzt.

 o)   Nach Nummer 6.6 werden folgende Nummern 6.7 
und 6.8 eingefügt:

  „6.7
   Nummer 3 der Allgemeinen Nebenbestimmungen 

für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-
P) fi ndet für Unternehmen keine Anwendung, so-
weit die Voraussetzungen des §  138 Absatz  1 in 
Verbindung mit Absatz  3 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) vorliegen.

  6.8
   Vorhaben, für die vor dem 01. Januar 2017 bereits 

ein Bewilligungsbescheid zur Förderung gemäß 
§  12 ÖPNVG NRW oder einem anderen Förder-
programm vorlag, sind von einer Förderung nach 
den Nummern 2.1.3 bis 2.1.5 ausgeschlossen.“

 p)  Die bisherige Nummer 6.7 wird zu Nummer 6.9.

 q)  Nummer 7.1.1 erhält folgende Fassung:
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  cc)   In Nummer 15 wird die Angabe „30. Septem-
ber“ durch die Angabe „15. August“ ersetzt. 

  dd)   Nach Nummer  16 werden folgende neue 
Nummern 17 und 18 eingefügt:

    „17.  Einer mit der Vorlage des Verwendungs-
nachweises beginnende Aufbewahrungs-
frist von fünf Jahren (vgl. Nummer  7.5 
ANBest-G bzw. Nummer  6.8 ANBest-P) 
unterliegen auch die Dokumentation des 
Vergabeverfahrens gemäß §  20 VOB/A, 
die vollständigen Unterlagen zum ange-
nommenen Angebot, die Haupt- und Ne-
benangebote der beiden unterlegenen 
Bieter mit den nächsthöheren Wertungs-
punkten bzw. -summen und alle Haupt- 
und Nebenangebote der ausgeschlos-
senen oder ausgeschiedenen Bieter mit 
niedrigeren Angebotsend- bzw. Wer-
tungssummen. Die Aufbewahrungsfrist 
schließt alle mit der Förderung zusam-
menhängenden Planunterlagen und Auf-
maßblätter ein.

    18.  Die Zweckverbände führen bei der För-
derung nach § 12 ÖPNVG NRW eine an-
gemessene Erfolgskontrolle durch. Die 
Erfolgskontrolle orientiert sich an den 
individuellen Zielen der Maßnahme in 
Abhängigkeit der jeweiligen Fördertat-
bestände nach Nummer  2.1 VV zu §  12 
ÖPNVG NRW. Die Zweckverbände legen 
in Abhängigkeit der vom Vorhabenträger 
im Zuwendungsantrag erklärten Ziele 
fest, mit welchen speziellen Aufl agen die 
Zuwendungsempfängerin oder der Zu-
wendungsempfänger zu verpfl ichten ist, 
eine begleitende und abschließende 
Kontrolle des Erfolgs des Vorhabens zu 
ermöglichen. Die Durchführung der Er-
folgskontrolle hat anhand der in §  2 
ÖPNVG NRW festgelegten Grundsätze 
zu erfolgen. Die Vorschriften für die Er-
folgskontrolle nach Nummer 11 VV/VVG 
zu § 44 LHO sind zu beachten. Die Erhe-
bung der Messgrößen für die Erfolgs-
kontrolle kann vom zuständigen Zweck-
verband über Nebenbestimmungen der 
Zuwendungsempfängerin oder dem Zu-
wendungsempfänger auferlegt werden.“

19.  Die Anlage 4 erhält folgende Fassung.

20.  Anlage 5 wird wie folgt geändert:

 a)   In Nummer  8.6 wird die Angabe  „10.01.2012“ 
durch die Angabe „31.01.2017“ ersetzt.

 b)   Unter Nummer 8.7 werden nach dem Wort „Män-
ner,“ die Wörter „älteren Menschen“ eingefügt.

 c)  Nummer 9 wird wie folgt geändert:

  aa)   Die Angabe „3 Mio. EUR“ wird durch die 
Angabe „5 Millionen Euro“ ersetzt.

  bb)   Im siebten Spiegelstrich wird die Angabe 
„4.3“ durch die Angabe „4.2“ ersetzt.

  cc)   Nach dem siebten Spiegelstrich wird der 
Spiegelstrich „- Darstellung, dass bei Maß-
nahmenpaketen von Investitionsmaßnahmen 
an Haltestellen von Stadtbahn-, Straßen-
bahn- oder Bushaltestellen zur barrierefreien 
Gestaltung mit zuwendungsfähigen Aus-
gaben von mindestens 100 000 Euro gem. 
Nr. 2.1.5 der Verwaltungsvorschriften zu § 13 
ÖPNVG NRW, die Haltestellen Bestandteil 
eines Maßnahmenkonzeptes mit Prioritäten-
reihung zur barrierefreien Gestaltung des 
ÖPNV sind,“ eingefügt.

 b)   Die Angabe „1: 5000“ wird durch die Angabe 
„(M: 1 : 5 000)“ ersetzt.

21.  Anlage 6 wird wie folgt geändert:

 a)   Unter 1. Antragsteller wird das Wort „Konto-Nr.“ 
durch das Wort „IBAN“ und das Wort „Bankleit-
zahl“ durch das Wort „BIC“ ersetzt.

   Festbetrag je Bürgerbusfahrzeug ohne spezielle 
Vorrichtung zur Aufnahme von Rollstühlen 
(Nummer 2.3.2): 35 000 Euro. 

   Hierzu ist die schriftliche Zustimmung der zu-
ständigen Behindertenbeauftragten oder Behin-
dertenbeiräte bzw. – falls die Gebietskörperschaft 
nicht über Behindertenbeauftragte oder Behin-
dertenbeiräte verfügt – stattdessen des Landesbe-
hindertenbeirats und der entsprechenden Verbän-
de im Sinne des §  5 des Behindertengleichstel-
lungsgesetzes NRW vom 16. Dezember 2003 (GV. 
NRW. S. 766) vorzulegen.

   Der Festbetrag je Fahrzeug erhöht sich um 
6 000/7 000* Euro bei Erstbeschaffungen sowie 
um 6 000/7 000* Euro, wenn das Bürgerbusfahr-
zeug mit einem alternativen Antrieb (z. B. Erd-
gas- oder Hybridantrieb) ausgestattet ist. Für die 
Beschaffung von batterieelektrisch und wasser-
stoffbetriebenen Bürgerbussen kann die Förde-
rung nach § 13 Absatz 1 Nummer 6 ÖPNVG NRW 
ergänzend in Anspruch genommen werden.

   Bei Ersatzbeschaffungen ist der Verkaufserlös des 
Altfahrzeuges für die Beschaffung des neuen 
Fahrzeuges einzusetzen. Übersteigen Verkaufser-
lös und Förderung die Gesamtausgaben für das 
Neufahrzeug, vermindert sich die Förderung um 
den die Gesamtausgaben übersteigenden Betrag. 
Dies gilt nicht für Fahrzeuge, die nach Num-
mer 2.3.2 mehr als zwei Jahre als Reservefahrzeu-
ge eingesetzt wurden.“

 e)   Unter 5 (Sonstige Zuwendungsbestimmungen) 
wird folgende Nummer 5.1 eingefügt:

   „Nummer  3 der Allgemeinen Nebenbestimmun-
gen für Zuwendungen zur Projektförderung (AN-
Best-P) fi ndet für Unternehmen keine Anwen-
dung, soweit die Voraussetzungen des §  138 Ab-
satz  1 in Verbindung mit Absatz  3 des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) vor-
liegen.“

 f)   Der Satz „Die sonstigen Zuwendungsbestimmun-
gen sind in der Anlage 13 (Muster-Zuwendungs-
bescheid Förderung nach § 14 ÖPNVG NRW) nä-
her geregelt.“ Wird zu Nummer 5.2.

 e)   In Nummer  6.3 Satz  2 wird das Wort „August“ 
durch das Wort „Juni“ ersetzt.

14.   Unter „Inkrafttreten“ werden die Wörter „und gelten 
bis zum 31. Dezember 2017“ gestrichen.

15.  Anlage 1 erhält die folgende Fassung.

16.  Anlage 2 erhält die folgende Fassung.

17.  Die Anlage 2 b erhält die folgende Fassung.

18.  Die Anlage 3 wird wie folgt geändert:

 a)   Unter I. Nummer  2.2 werden die Wörter „sofern 
die Maßnahme“ durch die Wörter „die nach Mög-
lichkeit“ ersetzt. 

 b)   Abschnitt II. (Nebenbestimmungen) wird wie 
folgt geändert:

  Nummer 5 erhält folgende Fassung:

   „Bei der Förderung des Neu- und Ausbaus sowie 
der Modernisierung und Erneuerung von Bahn-
steigen für den SPNV ist das unter „www.busse-
und-bahnen.nrw.de/oepnvg“ veröffentlichte Bahn-
steignutzlängen- und –höhenkonzept NRW in der 
jeweils zum Zeitpunkt der Bewilligung geltenden 
Fassung zu beachten. Über Ausnahmen entschei-
det das für das Verkehrswesen zuständige Minis-
terium.“ 

  aa)   In Nummer 12 wird der Satz „Hiervon kann 
für Zeiträume abgesehen werden, in denen 
der Basiszinssatz unter 0,5 Prozent liegt.“ an-
gefügt.

  bb)   In Nummer  13 werden die Wörter „zu sechs 
Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in 
dem die Mittel nicht verausgabt wurden oder 
zurückgefl ossen sind,“ durch die Angabe 
„zum 30. Juni 2021“ ersetzt.
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 b)   Bei Nummer  8.5 werden nach dem Wort „Män-
nern,“ die Wörter „älteren Menschen,“ eingefügt.

 c)   In Nummer  8.6 wird die Angabe  „10.01.2012“ 
durch die Angabe „31.01.2017“ ersetzt.

 d)  Nummer 9 wird wie folgt geändert:

  aa)   Die Angabe „3 Mio. EUR“ wird durch die 
Angabe „5 Millionen Euro“ ersetzt.

  bb)   Nach dem siebten Spiegelstrich wird der 
Spiegelstrich „- Maßnahmenkonzept mit Pri-
oritätenreihung zur barrierefreien Gestal-
tung des ÖPNV bei Maßnahmenpaketen von 
Investitionsmaßnahmen an Haltestellen von 
Stadt-, Straßenbahn oder Bushaltestellen zur 
barrierefreien Gestaltung mit zuwendungsfä-
higen Ausgaben von mindestens 100 000 Eu-
ro gemäß Nr. 2.1.5 der Verwaltungsvorschrif-
ten zu § 13 ÖPNVG NRW, soweit dieses Kon-
zept der Bewilligungsbehörde noch nicht 
vorliegt,“ eingefügt.

  cc)   Das Wort „Vorhabensplanung“ wird durch 
das Wort „Vorhabenplanung“ ersetzt.

  dd)   die Angabe „Nr.  4.4 der Verwaltungsvor-
schriften“ wird durch die Angabe Nr. 4.3 der 
Verwaltungsvorschriften ersetzt.

  ee)   Der Spiegelstrich „- bei einer Förderung 
nach Nr.  2.1.3: Verbindliche Erklärung des 
Zuwendungsempfängers als Verpfl ichtung zur 
Unterhaltung des Gesamtnetzes unter Be-
rücksichtigung des beabsichtigten Betriebs-
konzeptes.“ wird angefügt.

22.   Anlage 9 Abschnitt II. (Nebenbestimmungen) wird 
wie folgt geändert:

 a)   In Buchstabe b wird der Satz „Abweichend hier-
von können bei Maßnahmen, die nach dem GV-
FG-Bundesprogramm gefördert werden, die An-
teile der Bundesfi nanzhilfen bereits vor dem Ab-
schluss der Prüfung des Verwendungsnachweises 
in voller Höhe ausgezahlt werden.“ angefügt.

 b)  Folgender Buchstabe h wird eingefügt:

  „h)  Einer mit der Vorlage des Verwendungsnach-
weises beginnende Aufbewahrungsfrist von 
fünf Jahren (vgl. Nummer 7.5 ANBest-G bzw. 
Nr.  6.8 ANBest-P) unterliegen auch die Do-
kumentation des Vergabeverfahrens gemäß 
§  20 VOB/A, die vollständigen Unterlagen 
zum angenommenen Angebot, die Haupt- 
und Nebenangebote der beiden unterlegenen 
Bieter mit den nächsthöheren Wertungspunk-
ten bzw. -summen und alle Haupt- und Ne-
benangebote der ausgeschlossenen oder aus-
geschiedenen Bieter mit niedrigeren Ange-
botsend- bzw. Wertungssummen. Die Aufbe-
wahrungsfrist schließt alle mit der Förderung 
zusammenhängenden Planunterlagen und 
Aufmaßblätter ein.“

23.  Anlage 12 erhält folgende Fassung.

24.  Anlage 13 erhält folgende Fassung.

25.   Es wird eine neue Anlage 16 eingefügt, die folgende 
Fassung erhält.
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Anlage 1 
 

Muster-Bescheid SPNV-Pauschale 
 
 
 

SPNV-Pauschale nach § 11 Absatz 1 ÖPNVG NRW 
 
 
 
Sehr geehrte , 
 
gemäß § 11 Absatz 1 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein- 
Westfalen (ÖPNVG NRW) in Verbindung mit §§ 1 und 2 der Verordnung zur Festlegung der 
Pauschalen nach § 11 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein- 
Westfalen (ÖPNV-Pauschalen-Verordnung – ÖPNVP-VO) und den Verwaltungsvorschriften 
zum Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (VV-ÖPNVG 
NRW) gewähre ich Ihnen für das laufende Kalenderjahr eine Pauschale in Höhe von 
 

..……………. Euro. 
 

Die Pauschale errechnet sich wie folgt: 
 
Jahresbetrag gemäß § 1 Absatz 1 ÖPNVP-VO:    ……………… Euro 
Zug-Kilometer auf der Grundlage von § 1 Absatz 2 ÖPNVP-VO:           ……………… km 
Pauschalbetrag je Zug-Kilometer gemäß § 1 Absatz 2 ÖPNVP-VO: ……………… Euro 
Damit Pauschalbetrag gemäß § 1 Absatz 2 ÖPNVP-VO:   ……………… Euro 
Gesamtpauschale:        ……………… Euro 
 
Die Pauschale ist insbesondere zur Weiterleitung an Eisenbahnunternehmen zur 
Sicherstellung eines bedarfsgerechten SPNV-Angebots bestimmt. 
 
Die Pauschale kann darüber hinaus für andere Zwecke des ÖPNV von Ihnen selbst verwendet 
oder hierfür an Eisenbahnunternehmen, öffentliche und private Verkehrsunternehmen, 
Gemeinden und Gemeindeverbände oder juristische Personen des privaten Rechts, die 
Zwecke des ÖPNV verfolgen, weitergeleitet werden. 
 
Die Pauschale wird in zwölf gleichen Teilbeträgen am 15. jeden Monats auf Ihr Konto 
……… 
überwiesen. Fällt der 15. auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag, erfolgt die 
Auszahlung am darauf folgenden Werktag. 
 
Nebenbestimmungen: 
1.  Die Gewährung der Pauschale erfolgt unter der auflösenden Bedingung der 

Inanspruchnahme und Finanzierung der Betriebsleistungen des SPNV-Netzes im 
besonderen Landesinteresse gemäß § 7 Absatz 4 ÖPNVG NRW in Ihrem Gebiet. 
 

2.  Gemäß § 11 Absatz 5 ÖPNVG NRW kann die Pauschale im Umfang von bis zu 10 
Prozent gekürzt, zurückgefordert oder ihre Auszahlung ausgesetzt werden, wenn Sie 
Ihrer Hinwirkungspflicht zur Bildung eines Gemeinschaftstarifes nach § 5 Absatz 3 
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ÖPNVG NRW und dessen Umsetzung nicht nachkommen oder die in § 2 ÖPNV-PVO 
definierten Anforderungen nicht oder nur teilweise beachten. 

 
3.  Sie sind berechtigt, für Ihre eigene Organisation, die Ihrer Mitglieder und anderer 

Verbundorganisationen höchstens 2 vom Hundert der Pauschale für allgemeine 
Ausgaben zu verwenden. 
 

4.  Bei der Verwendung und der Weiterleitung der Pauschale haben Sie Ihre 
haushaltsrechtlichen Bindungen sowie sonstige gesetzliche Bestimmungen zu 
beachten. 
 

5.  Die Pauschalmittel dürfen weder von Ihnen noch von den Empfängern von Ihnen 
weitergeleiteter Mittel als Eigenanteil im Rahmen einer Förderung nach den §§ 12 
oder 13 ÖPNVG NRW eingesetzt werden. Dies ist bei der Weiterleitung von Mitteln 
aus der Pauschale sicherzustellen. 
 

6.  Bis zum Ablauf des Kalenderjahres nicht verausgabte sowie unabhängig vom 
Zeitpunkt ihrer Gewährung zurück erhaltene Mittel dürfen bis zu sechs Monate nach 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Mittel nicht verausgabt wurden oder 
zurückgeflossen sind, für Zwecke des ÖPNV verwendet oder weitergeleitet werden. 
Bis dahin nicht verausgabte Mittel sind mir unverzüglich zu erstatten. 

 
7.  Bis zum 30. September …………….. haben Sie die ordnungsgemäße Verwendung der 

Pauschale schriftlich zu bestätigen. Der Bestätigung ist eine Übersicht beizufügen, die 
mindestens folgende Inhalte hat: 
- Empfänger der Zahlung 
- Zahlungsgrund/Kurzbeschreibung des Projektes 
- Insgesamt aus dieser Pauschale geleistete Zahlungen 
In der Übersicht ist die Verwendung der gesamten, durch diesen Bescheid gewährten 
Pauschale sowie ggf. im laufenden Jahr zurück erhaltener Pauschalmittel aus 
vorausgegangenen Jahren nachzuweisen, auch wenn Teile der Mittel erst im Folgejahr 
(Ziffer 6) verausgabt werden. 
Auf Anforderung haben Sie mir zur Prüfung der Verwendung weitere Unterlagen und 
Nachweise vorzulegen. 
 

8.  Auf das Prüfungsrecht des Landesrechnungshofes nach § 16 Absatz 7 ÖPNVG NRW 
wird hingewiesen. Bei der Weiterleitung von Mitteln aus dieser Pauschale an Dritte ist 
das Prüfungsrecht des Landesrechnungshofes zu gewährleisten. 

 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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         Anlage 2 
 

Muster-Bescheid ÖPNV-Pauschale 
 
 
 

ÖPNV-Pauschale nach § 11 Absatz 2 ÖPNVG NRW 
 
 
 
Sehr geehrte                     , 
 
 
gemäß § 11 Absatz 2 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-
Westfalen (ÖPNVG NRW) in Verbindung mit § 3 der Verordnung zur Festlegung der 
Pauschalen nach § 11 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-
Westfalen (ÖPNV-Pauschalen-Verordnung – ÖPNVP-VO) und den Verwaltungsvorschriften 
zum Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (VV-ÖPNVG 
NRW) gewähre ich Ihnen für das laufende Kalenderjahr eine Pauschale in Höhe von 
 

……………. Euro. 
 
Mindestens 80 Prozent der Pauschale sind für Zwecke des ÖPNV mit Ausnahme des SPNV 
und dabei mindestens 30 Prozent der Pauschale als Anreiz zum Einsatz neuwertiger und 
barrierefreier Fahrzeuge an die in Ihrem Gebiet tätigen öffentlichen und privaten 
Verkehrsunternehmen, die den Gemeinschaftstarif nach § 5 Absatz 3 anwenden oder an deren 
Subunternehmen weiterzuleiten.  
 
Der darüber hinausgehende Teil der Pauschale ist für Zwecke des ÖPNV einschließlich Ihrer 
allgemeinen Aufwendungen von Ihnen selbst zu verwenden oder hierfür an öffentliche und 
private Verkehrsunternehmen, Gemeinden, Zweckverbände, Eisenbahnunternehmen oder 
juristische Personen des privaten Rechts, die Zwecke des ÖPNV verfolgen, weiterzuleiten. 
 
Die Pauschale wird in zwölf gleichen Teilbeträgen am 15. jeden Monats auf Ihr Konto 
……… 
überwiesen. Fällt der 15. auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag, erfolgt die 
Auszahlung am darauf folgenden Werktag. 
 
 
Nebenbestimmungen: 
 
1. Die Gewährung von 80 Prozent der Pauschale erfolgt unter der auflösenden Bedingung 

der Weiterleitung an die in Ihrem Gebiet tätigen Verkehrsunternehmen, die den 
Gemeinschaftstarif nach § 5 Absatz 3 anwenden, für Zwecke des ÖPNV mit Ausnahme 
des SPNV. Mindestens 30 Prozent der Pauschale sind als Anreiz zum Einsatz neuwertiger 
und barrierefreier Fahrzeuge weiterzuleiten. Sofern eine Weiterleitung nicht in dem 
Mindestumfang erfolgt, ist die Differenz zwischen Mindestumfang und weitergeleitetem 
Betrag zu erstatten.  
 

2. Auf § 11 Absatz 5 ÖPNVG NRW wird hingewiesen. 
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3. Bei der Verwendung und der Weiterleitung der Pauschale haben Sie Ihre 
haushaltsrechtlichen Bindungen sowie sonstige gesetzliche Bestimmungen – insbesondere 
des ÖPNVG NRW – zu beachten. Bei der Weiterleitung der Pauschale an öffentliche und 
private Verkehrsunternehmen ist der Gleichbehandlungsgrundsatz zu beachten. Die 
Weiterleitung der Pauschalmittel ist nur zulässig, soweit der Empfänger die Mittel 
innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt von Ihnen für den mit der Weiterleitung 
verbundenen Zweck benötigt oder eine anderweitige Zahlungsverpflichtung (z. B. aus 
einem öffentlichen Dienstleistungsauftrag oder einer allgemeinen Vorschrift im Sinne der 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007) für Zwecke des ÖPNV mit Ausnahme des SPNV 
entstanden ist. 

 
4. Das Verfahren zur Weiterleitung der Mittel ist so auszugestalten, dass damit eine 

transparente und den gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere dem 
Gleichbehandlungsgrundsatz genügende Mittelverwendung gewährleistet wird. Hierzu 
kann ein bestimmter Zweck oder ein bestimmtes Instrument für die Weiterleitung der 
Pauschalmittel festgelegt werden. Zu den Instrumenten für die Weiterleitung der 
Pauschalmittel gehören auch öffentliche Dienstleistungsaufträge und allgemeine 
Vorschriften im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 sowie De-minimis-Beihilfen 
nach VO (EU) Nr. 1407/2013 und VO (EU) Nr. 360/2012. Der festgelegte Zweck und das 
gewählte Verfahren sind in geeigneter Form (z. B. Internet) zu veröffentlichen. Bei der 
Weiterleitung der Pauschale ist sicherzustellen, dass die maßgeblichen Bestimmungen 
dieses Bescheides dem Dritten in geeigneter Form auferlegt werden. 

 
5. Die Pauschalmittel dürfen weder von Ihnen noch von den Empfängern von Ihnen 

weitergeleiteter Mittel als Eigenanteil im Rahmen einer Förderung nach den §§ 12 oder 13 
ÖPNVG NRW eingesetzt werden. Dies ist bei der Weiterleitung von Mitteln aus der 
Pauschale sicherzustellen. 

 
6. Zinserträge oder ersparte Zinsaufwendungen, die vom Zeitpunkt des Eingangs der 

Pauschale bis zu ihrer Weiterleitung entstehen, sind zur Aufstockung dieser Pauschale zu 
verwenden; gleiches gilt für Zinsen, die bei der Abwicklung dieser Pauschale von Dritten 
vereinnahmt werden. Hiervon kann für Zeiträume abgesehen werden, in denen der 
Basiszinssatz unter 0,5 Prozent liegt. 

 
7. Bis zum Ablauf des Kalenderjahres nicht verausgabte sowie unabhängig vom Zeitpunkt 

ihrer Gewährung zurück erhaltene Mittel dürfen bis zu sechs Monate nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die Mittel nicht verausgabt wurden oder zurückgeflossen sind, für 
Zwecke des ÖPNV verwendet oder weitergeleitet werden. Bis dahin nicht verausgabte 
Mittel sind mir unverzüglich zu erstatten. Gleiches gilt für Zinsen. 

 
8. Bis zum 15. August …………….. haben Sie die ordnungsgemäße Verwendung der 

Pauschale schriftlich zu bestätigen. Der Bestätigung ist eine Übersicht beizufügen, die 
mindestens folgende Inhalte hat: 
-   Empfänger der Zahlung 
-   Zahlungsgrund/Kurzbeschreibung des Projektes 
-   Insgesamt aus dieser Pauschale geleistete Zahlungen 

 
In der Übersicht ist die Verwendung der gesamten, durch diesen Bescheid gewährten 
Pauschale sowie ggf. im laufenden Jahr zurück erhaltener Pauschalmittel aus voraus-
gegangenen Jahren und Zinsen nachzuweisen, auch wenn Teile der Mittel erst im 
Folgejahr (Ziffer 7) verausgabt werden.  
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Darüber hinaus haben Sie einen Nachweis nach dem Muster der Anlage zu § 6 Absatz 2 
des Regionalisierungsgesetzes vorzulegen. 
 
Auf Anforderung haben Sie mir zur Prüfung der Verwendung weitere Unterlagen und 
Nachweise vorzulegen. 

 
9. Auf das Prüfungsrecht des Landesrechnungshofes nach § 16 Absatz 7 ÖPNVG NRW wird 

hingewiesen. Bei der Weiterleitung von Mitteln aus dieser Pauschale an Dritte ist das 
Prüfungsrecht des Landesrechnungshofes zu gewährleisten. 

 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Mit freundlichen Grüßen 



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 16 vom 19. Mai 2017 433

Anlage 2b 
 
Muster-Bescheid Ausbildungsverkehr-Pauschale 
 
 
 
 
Ausbildungsverkehr-Pauschale nach § 11a ÖPNVG NRW 
 
 
 
 
Sehr geehrte , 
 
gemäß § 11a des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen 
(ÖPNVG NRW) in Verbindung mit den Verwaltungsvorschriften zum Gesetz über den 
öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (VV-ÖPNVG NRW) gewähre ich 
Ihnen für das laufende Kalenderjahr eine Ausbildungsverkehr-Pauschale in Höhe von 
 

……………. Euro. 
 
Der Betrag wurde wie folgt ermittelt: 
Gesamtbetrag der Pauschale gemäß § 11a Absatz 1 Satz 2 ÖPNVG NRW: 

 ..0.000.000 Euro 
Ihr Anteil gemäß § 11a Absatz 1 Satz 2 i. V. m. Anlage 2a zu den VV-ÖPNVG NRW:  

… % 
Betrag Ihrer Pauschale:  

… Euro 
 
 
Mindestens 87,5 vom Hundert der auf einen Aufgabenträger entfallenden Pauschale sind als 
Ausgleich zu den Kosten einzusetzen, die bei der Beförderung von Personen mit 
Zeitfahrausweisen des Ausbildungsverkehrs im Straßenbahn-, O-Busverkehr, im Verkehr mit 
Seilbahnen oder Personenfähren im Sinne von § 1 Absatz 3a oder Linienverkehr mit 
Kraftfahrzeugen gemäß §§ 42, 43 Nummer 2 PBefG entstehen und nicht durch entsprechende 
Fahrgeldeinnahmen gedeckt werden. Die Finanzmittel nach Satz 1 sind hierzu an alle im 
jeweiligen Gebiet des Aufgabenträgers die Verkehre nach Satz 1 betreibenden 
Verkehrsunternehmen weiterzuleiten. Voraussetzung dafür ist, dass die Verkehrsunternehmen 
die Gemeinschafts-, Übergangstarife oder den landesweiten Tarif gemäß § 5 Absatz 3 
anwenden oder zumindest anerkennen; die von den Verkehrsunternehmen angewendeten 
Tarife für Zeitfahrausweise des Ausbildungsverkehrs müssen darüber hinaus die Tarife für die 
entsprechenden allgemeinen Zeitfahrausweise in ihrer Höhe um mehr als 20 vom Hundert 
unterschreiten. Maßstab für die Verteilung des Anteils der Pauschale nach Satz 1 sind die 
Erträge im Ausbildungsverkehr des jeweiligen Jahres der Verkehrsunternehmen im Gebiet der 
jeweiligen Aufgabenträger. Die Zuordnung der Erträge der Verkehrsunternehmen, die im 
Gebiet mehrerer Aufgabenträger tätig sind, zum jeweiligen Aufgabenträger erfolgt nach dem 
auf ihn entfallenden Anteil an den vom Verkehrsunternehmen im jeweiligen Jahr insgesamt 
landesweit erbrachten Wagenkilometern im Straßenbahn- und O-Busverkehr, im Verkehr mit 
Seilbahnen oder Personenfähren im Sinne von § 1 Absatz 3a sowie im Linienverkehr mit 
Kraftfahrzeugen gemäß §§ 42, 43 Nummer 2 PBefG. Für Verkehre, die auf Grund eines 
öffentlichen Dienstleistungsauftrages im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EG) 
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Nr. 1370/2007 durchgeführt werden, ist die Zuordnung und Berechnung nach Satz 5 für die 
Jahre ab 2014 jeweils getrennt vorzunehmen. Maßstab der Berechnung dieses Anteils sind die 
Erträge im Ausbildungsverkehr des jeweiligen Verkehrsunternehmens, die auf die Verkehre, 
die auf Grund des öffentlichen Dienstleistungsauftrages im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 der 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 durchgeführt werden, entfallen.  
Bis zu 12,5 vom Hundert der Pauschale dürfen zur Finanzierung von Maßnahmen, die der 
Fortentwicklung von Tarif- und Verkehrsangeboten sowie Qualitätsverbesserungen im 
Ausbildungsverkehr dienen, oder für die mit der Abwicklung der Pauschale verbundenen 
Aufwendungen verwendet oder hierfür diskriminierungsfrei an öffentliche oder private 
Verkehrsunternehmen, Gemeinden, Zweckverbände oder juristische Personen des privaten 
Rechts, die Zwecke des ÖPNV verfolgen, weitergeleitet werden. 
70 vom Hundert der Pauschale werden zum 01.05., die restlichen 30 vom Hundert zum 
01.10. auf Ihr Konto überwiesen. 
 
Nebenbestimmungen: 
1. Die Gewährung der Pauschale erfolgt unter der auflösenden Bedingung der 

Weiterleitung von mindestens 87,5 vom Hundert der Pauschale an die in Ihrem Gebiet 
tätigen Verkehrsunternehmen für den in § 11a Absatz 2 ÖPNVG NRW und diesen 
Bescheid bestimmten Zweck. Sofern keine vollständige Weiterleitung erfolgt, ist die 
Differenz zwischen dem Anteil der gewährten Pauschale und weitergeleitetem Betrag 
zu erstatten. 

2.  Bei der Verwendung und Weiterleitung der Pauschale haben Sie haushaltsrechtliche 
Bindungen und sonstige gesetzliche Bestimmungen – insbesondere des ÖPNVG 
NRW – zu beachten. Die Weiterleitung hat diskriminierungsfrei auf Grund eines 
öffentlichen Dienstleistungsauftrages im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 VO (EG) Nr. 
1370/2007 oder einer allgemeinen Vorschrift im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 VO 
(EG) Nr. 1370/2007 zu erfolgen. 

3.  Die Weiterleitung der Pauschale kann auf der Grundlage von Einnahmeprognosen mit 
der Maßgabe einer späteren Anpassung der weitergeleiteten Mittel aufgrund der dann 
nachgewiesenen Erträge im Ausbildungsverkehr aufgrund der Einnahmeaufteilung 
erfolgen. Sie sind ebenso berechtigt, auch nur Vorauszahlungen auf den Anspruch der 
Unternehmen des laufenden Jahres zu leisten, sofern eine fristgerechte Abrechnung 
und Auszahlung der Restzahlungen bis zum 30.06. des Folgejahres (Ziffer 5) 
sichergestellt ist. 

4.  Zinserträge oder ersparte Zinsaufwendungen, die vom Zeitpunkt des Eingangs der 
Pauschale bis zu ihrer Weiterleitung entstehen, sind zur Aufstockung dieser Pauschale 
zu verwenden; gleiches gilt für Zinsen, die bei der Abwicklung dieser Pauschale von 
Dritten vereinnahmt werden. Hiervon kann für Zeiträume abgesehen werden, in denen 
der Basiszinssatz unter 0,5 Prozent liegt. 

5.  Bis zum Ablauf des Kalenderjahres nicht verausgabte sowie unabhängig vom 
Zeitpunkt ihrer Gewährung zurück erhaltene Mittel dürfen bis zu sechs Monate nach 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Mittel nicht verausgabt wurden oder 
zurückgeflossen sind, für den in diesem Bescheid näher bestimmten Zweck 
weitergeleitet werden. Bis dahin nicht verausgabte Mittel sind mir unverzüglich zu 
erstatten.  

6.  Bis zum 30. September …………….. haben Sie die ordnungsgemäße Verwendung 
der Pauschale schriftlich zu bestätigen. Der Bestätigung ist eine Übersicht beizufügen, 
die mindestens folgende Inhalte hat: 
- Empfänger der Zahlung 
- auf Ihr Gebiet entfallende Erträge der Empfänger im Ausbildungsverkehr 
- Insgesamt aus dieser Pauschale geleistete Zahlungen an die jeweiligen Empfänger 
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- Empfänger und Zahlungsgrund sowie Beträge der nach § 11a Absatz 3 ÖPNVG 
NRW eingesetzten Mittel 
In der Übersicht ist die Weiterleitung der gesamten, durch diesen Bescheid gewährten 
Pauschale sowie ggf. im laufenden Jahr zurück erhaltener Pauschalmittel aus 
vorausgegangenen Jahren nachzuweisen, auch wenn Teile der Mittel erst im Folgejahr 
(Ziffer 5) verausgabt werden. 
Auf Anforderung haben Sie mir zur Prüfung der Verwendung weitere Unterlagen und 
Nachweise vorzulegen. 

7. Auf das Prüfungsrecht des Landesrechnungshofes nach § 16 Absatz 7 ÖPNVG NRW 
wird hingewiesen. Bei der Weiterleitung der Mittel aus dieser Pauschale ist das 
Prüfungsrecht des Landesrechnungshofes bei den Empfängern zu gewährleisten. 

 
Rechtsbehelfsbelehrung: 

Mit freundlichen Grüßen 
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Anlage 4  

Muster-Verwendungsnachweis 

Pauschalierte Investitionsförderung 
 

 

          , den 

(Zuwendungsempfänger)    (Ort/Datum) 

       Fernsprecher: 

 

Verwendungsnachweis 

Zuwendungen des Landes NRW nach § 12 ÖPNVG NRW für das Jahr  

Durch Zuwendungsbescheid(e) der  

             (Bewilligungsbehörde) 

vom    Az.:   über    Euro 

vom    Az.:   über    Euro 

vom    Az.:   über    Euro 

vom    Az.:   über    Euro 

durch  

a) Rückzahlungen i.H.v.        Euro 

b) Zinserträge/ersparte Zinsaufwendungen i.H.v.     Euro 

c) Nicht verausgabte Mittel aus Vorjahren i.H.v.    Euro 

wurden insgesamt bewilligt /erwirtschaftet     Euro 

Es wurden ausgezahlt   insgesamt    Euro 

Es verbleiben nicht verausgabte Mittel i.H.v.     Euro 
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I. Sachbericht/Zahlenmäßiger Nachweis 

Lfd. 
Nr. 

Empfänger Bezeichnung 
Einzelmaßnahme

Bereich 
(SPNV/ÖPNV)

Zuwendungsfähige 
Ausgaben 

Ist-
Ausgabe 
Euro 

      

   Summe:   
 

II. Bestätigungen 

Es wird bestätigt, dass 

− Die Zuwendung nach Maßgabe des Zuwendungsbescheides sowie der 
Verwaltungsvorschriften zu § 12 ÖPNVG NRW weitergeleitet und verwendet wurde. 

− Die Allgemeinen und Besonderen Nebenbestimmungen des 
Zuwendungsbescheides beachtet wurden, 

− die Ausgaben notwendig waren, wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist 
und die Angaben im Verwendungsnachweis  mit den Büchern und Belegen 
übereinstimmen 

 

 

(Ort/Datum)     (Unterschrift) 

 

Ergebnis der Prüfung durch die Bewilligungsbehörde (Nr. 11.2 VVG) 

Der Verwendungsnachweis wurde anhand der vorliegenden Unterlagen geprüft. Es 
ergaben sich keine/die nachstehenden* Beanstandungen. 

 

 

         (Ort/Datum)            (Unterschrift) 

 

* Nichtzutreffendes streichen 
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Anlage 12 
 

Muster-Antrag 
Förderung nach § 14 ÖPNVG NRW 

 
 
 
 
 _______________ 
 (Datum) 
 
 
 
Antrag auf Gewährung einer Zuwendung 
Förderung nach § 14 ÖPNVG NRW 
 
 
1. Antragsteller 
 
 
 
Straße und Hausnummer 
 
Postleitzahl, Ort 
 
e-Mail-Adresse 
 
Auskunft erteilt (Name, Telefon) 
 

Telefax 

IBAN 
 

BIC 

Name und Sitz des Kreditinstitutes 
 
 
 
2. Maßnahme 
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___ Förderung der Personal- und Sachausgaben für das 
Kompetenzcenter         _______________________________________________________
___ 
       (ausführliche Projektbeschreibung siehe Anlage) 
 
___ Förderung folgender Maßnahme zur Verbesserung der Qualität, der Sicherheit und des    
       Services im ÖPNV:  
       ___________________________________________________________ 
       (ausführliche Projektbeschreibung siehe Anlage) 
 
___ Förderung zum pauschalen Ausgleich der Organisationsausgaben für den/die 
       Bürgerbusverein/e ____________________________________________, in dem der 
jeweilige Gemeinschaftstarif und der landesweite Tarif nach § 5 Abs. 3 ÖPNVG nicht* 
angewendet oder anerkannt wird. 
 
___ Erstbeschaffung eines Bürgerbusfahrzeuges mit spezieller Vorrichtung für die 
Aufnahme von Rollstühlen* / mit Niederflurbereich  * /mit alternativem Antrieb (z. B. Erd- 
gas- oder Hybridantrieb)* - für das 
       Bürgerbusvorhaben _____________________________ , in dem der jeweilige 
Gemeinschaftstarif und der landesweite Tarif nach § 5 Abs. 3 ÖPNVG nicht* angewendet 
oder anerkannt wird. 
 
___ Ersatzbeschaffung eines Bürgerbusfahrzeuges mit spezieller Vorrichtung für die 
Aufnahme von Rollstühlen* / mit Niederflurbereich * /mit alternativem Antrieb (z. B. 
Erdgas oder Hybridantrieb)* - für das Bürgerbusvorhaben _________________________.,
in dem der jeweilige Gemeinschaftstarif und der landesweite Tarif nach § 5 Abs. 3 ÖPNVG 
nicht* angewendet oder anerkannt wird. Das Altfahrzeug soll verkauft/ als Reservefahrzeug 
für mindestens zwei Jahre weiter eingesetzt* werden. 
 
 
___ Förderung folgender sonstiger Maßnahme im besonderen Landesinteresse:  
       ___________________________________________________________ 
       (ausführliche Projektbeschreibung siehe Anlage) 
 
 
 
Durchführungszeitraum (von/bis) 
 
 
3. Gesamtkosten 
 
Laut Anlage bzw. beiliegendem Kostenvoranschlag / Angebot (entfällt bei Förderung zum 
Ausgleich der Organisationsausgaben) 
 
   Euro 

Beantragte Zuwendung 
 

Euro  
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4. Finanzierungsplan  - Angabe in EUR - (entfällt bei Förderung zum Ausgleich der 
Organisationsausgaben) 

 
                                Zeitpunkt der voraussichtlichen Fälligkeit (Kassenwirksamkeit) 
      Jahr    Bemerkungen 
4.1 Gesamtkosten (Nr. 3)     
4.2 Eigenanteil     
4.3 Leistungen Dritter    ohne öffentliche 

Förderung 
4.4 Verkaufserlös für 
      Altfahrzeug Bürgerbus 

   Schätzung 

4.5 Beantragte Zu- 
      wendung 

    

 
5. Begründung 
 
Zur Begründung der beantragten Förderung 
- für das Kompetenzcenter 
- für die Maßnahme zur Verbesserung der Qualität, der Sicherheit und des Services  
wird auf die Anlage verwiesen. 
 
 
__ Die Förderung wird an den/die o.g. Bürgerbusverein/e zum Ausgleich der dort 
     entstehenden Organisationsausgaben weitergeleitet. 
 
__ Die Erstbeschaffung eines Bürgerbusfahrzeuges ist für die Aufnahme des Betriebs 
     erforderlich. Nach dem beigefügten Fahrplan ist eine jährliche Betriebsleistung von 
     ______ km zu erwarten. 
 
__ Das bisher eingesetzte Bürgerbus-Fahrzeug ist am _________ erstzugelassen und wird 

bis zum ___20__ eine Laufleistung von voraussichtlich ________ km erreichen. 
 
 
 
6. Erklärungen 
 
Der Antragsteller erklärt, dass 

__ mit der Maßnahme (Ausnahme: Förderung Organisationsausgaben Bürgerbusvereine, 
Förderung Kompetenzcenter) noch nicht begonnen wurde und 
     auch vor Erteilung des Zuwendungsbescheides nicht begonnen wird (als 
     Vorhabenbeginn ist grundsätzlich der Abschluss eines der Ausführung 
     zuzuordnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrages zu werten), 

__ die Voraussetzungen der Verwaltungsvorschriften zu § 14 ÖPNVG NRW vorliegen, 

__ er zum Vorsteuerabzug ___ berechtigt/ ___ nicht berechtigt* ist 
     und dies bei den Angaben berücksichtigt hat (Preise ohne Umsatzsteuer), 
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__ ihm bekannt ist, dass die beantragte Zuwendung nach dem Gesetz über den  
     öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW) und  
     den Verwaltungsvorschriften zum ÖPNVG NRW und zu § 44 Landeshaushaltsordnung  
     gewährt würde. Die Angaben in diesem Antrag (einschließlich aller Antragsunterlagen), 
     von denen die Bewilligung, Gewährung, Weitergewährung oder das Belassen der  
     Zuwendung abhängig sind, sind subventionserheblich im Sinne des § 264  
     Strafgesetzbuch in Verbindung mit § 1 Landessubventionsgesetz vom 24.03.1977 (SGV. 
     NRW. 73) sowie § 2 Abs. 1 Subventionsgesetz vom 29.07.1976 (BGBl. I S. 2034). 
 
 
Ort/Datum 
 
 

Unterschrift(en) 
 
 

 
 
 
Anlagen 
- Projektbeschreibung und Kostenaufstellung für das Kompetenzcenter 
- Projektbeschreibung und Erläuterung der vorgesehenen Ausgaben für die Maßnahmen zur 

Verbesserung der Qualität, der Sicherheit und des Services im ÖPNV  
- Bei Neugründung Bürgerbusverein, Protokoll der Gründungsversammlung, Satzung des 

Bürgerbusvereins, Erklärung zur Defizitübernahme gem. Nr. 2.3.3 der 
Verwaltungsvorschriften zu § 14 ÖPNVG NRW 

- Kostenvoranschlag/Angebot * 
- Fahrplanentwurf (Erstbeschaffung Bürgerbusfahrzeug) * 
- Liste der eingesetzten Bürgerbusfahrzeuge * 
 
 
 
* Nicht Zutreffendes streichen 
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Anlage 13 
(Muster-Zuwendungsbescheid Förderung nach § 14) 

 
Zuwendungen des Landes Nordrhein-Westfalen 
Förderung nach § 14 ÖPNVG NRW 

 
 
Ihr Antrag vom 
 
Anlagen: 
Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an Gemeinden  
(ANBest-G) 
Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P) 
2 Vordrucke Verwendungsnachweis 
2 Vordrucke Nachweis Bürgerbusverein 
  

Z u w e n d u n g s b e s c h e i d 
(Projektförderung) 

 
                                                                           I. 
 
1.  Bewilligung 
     Auf Ihren Antrag bewillige ich Ihnen für die Zeit vom ___ bis 31. Dezember __ 
    (Bewilligungszeitraum) eine Zuwendung in Höhe von  
 
 Euro 
 
    (in Worten: "                                                                                         Euro"). 
 
 
2.  Zur Durchführung folgender Maßnahme 
     Die Zuwendung ist zweckgebunden und bestimmt  

   zum Ausgleich der Personaleinsatz- und Sachmittel für das Kompetenzcenter 
    
       ____________________________________________innerhalb des   
       Bewilligungszeitraums 
       ___________________________________________________________ 
       (Maßnahmenbeschreibung) zur Verbesserung der Qualität, der Sicherheit und des 
       Services im ÖPNV 
 

     zur Weiterleitung an den/die Bürgerbusverein/e ______________________ 
       _________________________________________ 
       als pauschaler Ausgleich der Organisationsausgaben für das/die Bürgerbusvorhaben 
       __________________________________innerhalb des Bewilligungszeitraums. 
 

    zur Erst-/Ersatz-Beschaffung von ___ Bürgerbusfahrzeug/en mit spezieller         
Vorrichtung für die Aufnahme von Rollstühlen –  mit Niederflurbereich  * mit 
alternativem Antrieb (z. B. Erdgas- oder Hybridantrieb)* für das/die Bürgerbusvorhaben 
________________., in dem der jeweilige Gemeinschaftstarif und der landesweite Tarif 
nach § 5 Abs. 3 ÖPNVG nicht* angewendet oder anerkannt wird. 
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      Das/die Fahrzeug/e ist/sind für die Dauer von sieben Jahren ab dem Tag der Erstzulassung  
      oder für die Dauer von fünf Jahren ab dem Tag der Erstzulassung und dem Erreichen  
      einer Laufleistung von 300.000 km zweckentsprechend einzusetzen. 
 
 
 
3.  Finanzierungsart/-höhe 
     Die Zuwendung wird in Form der               -Finanzierung in Höhe von _____,- Euro /____v. H.  

der zuwendungsfähigen Ausgaben, maximal in Höhe von              Euro als Zuschuss gewährt. 
 
4.  Ermittlung der Zuwendung 
     Die Zuwendung wurde wie folgt ermittelt:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Bewilligungsrahmen 
 
Die Bereitstellung des Zuwendungsbetrages ist wie folgt vorgesehen: 
 
Haushaltsjahr 20..: ………… Euro 
Haushaltsjahr 20..: ………… Euro 
Haushaltsjahr 20..: ………… Euro 
Haushaltsjahr 20..: ………… Euro 
Haushaltsjahr 20..: ………… Euro 
Haushaltsjahr 20..: ………… Euro 
bzw. Folgejahre: 
 

 
6.  Auszahlung 

Die Zuwendung wird aufgrund der Nummer 6.3 der Verwaltungsvorschriften zu § 14 
ÖPNVG NRW ausgezahlt. 

 
 

II. 
 
Nebenbestimmungen: 
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Die beigefügten ANBest-G / ANBest-P sind Bestandteil dieses Bescheides.  
Abweichend oder ergänzend wird hierzu folgendes bestimmt: 
 
1.   Förderung Kompetenzcenter 
1.1 Die Nummern 1.3, 1.4, 1.5, 2.2, 5.4, 6.2, 9.3.1 und 9.5 ANBest-G/ Nummer 1.4 

ANBest-P finden keine Anwendung. 
 
1.2 Mit dem Verwendungsnachweis ist ein Bericht in dreifacher Ausfertigung über die im 

Durchführungszeitraum durchgeführten Arbeiten und Projekte des Kompetenzcenters 
vorzulegen. 

 
1.3 Hinweis: Ich weise darauf hin, dass Sie in dem Antrag auf Gewährung  
  einer Zuwendung Kenntnis davon genommen haben, welche dort gemachten  
  Angaben subventionserheblich sind. Darüber hinaus verweise ich auf  
  Ihre Offenbarungspflicht gemäß § 3 des Subventionsgesetzes vom 29.07.1976  
  (BGBl. I S. 2034). 
 
2. Förderung Organisationsausgaben Bürgerbusvereine 
2.1 Die Nummern 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2, 3, 5.1, 5.4, 5.5, 6, 7.1 bis 7.4, 8.3, 9.3.1 und 9.5 

ANBest-G finden keine Anwendung. 
 
2.2 Die Zuwendung wird unter der auflösenden Bedingung des ordnungsgemäßen Betriebs 

des jeweiligen Bürgerbusses mit ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrern des 
entsprechenden Bürgerbusvereins bzw. bei Neugründung des Bürgerbusvereins der 
Betriebsaufnahme innerhalb von achtzehn Monaten ab Gründungsdatum gewährt. 

2.3  Es ist sicherzustellen, dass bei der Weiterleitung der Zuwendungen die maßgebenden 
Bestimmungen dieses Zuwendungsbescheides sowie der Verwaltungsvorschriften zu 
§ 14 ÖPNVG NRW auch dem Bürgerbusverein auferlegt werden. Bei der 
Weiterleitung der Fördermittel sind die ANBest-P mit Ausnahme der Nummern 1.2, 
1.3, 
1.4, 2, 3, 4.2, 5.1, 5.4, 5.5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 7.4, 8.3.1 und 8.5 zum Bestandteil 
entsprechender Zuwendungsbescheide zu machen. Als Verwendungsnachweis ist von 
Ihnen der mit Prüfungsvermerk versehene Verwendungsnachweis des 
Bürgerbusvereins nach dem Muster der Anlage 15 zu den VV-ÖPNVG NRW 
vorzulegen. 

 
2.4 Der Verwendungsnachweis ist von der Gemeinde mit Ablauf des 6. Monats nach 

Ablauf des Haushaltsjahres vorzulegen. Die Bürgerbusvereine haben den 
Verwendungsnachweis mit Ablauf des dritten Monats nach Ablauf des 
Haushaltsjahres vorzulegen. Belege sind im Einzelfall auf Verlangen nachzureichen. 

 
2.5 Bis zum 30. November ist mir mitzuteilen, wenn ein der Förderung zu Grunde 

liegendes Bürgerbusvorhaben im Folgejahr nicht oder nicht für das gesamte Jahr 
fortgeführt werden soll. Die übrigen Mitteilungspflichten bleiben unberührt. 

 
2.6 Der Bürgerbusverein ist/Die Bürgerbusvereine sind darauf hinzuweisen, dass die 

Landeszuwendung eine Subvention im Sinne des § 264 Strafgesetzbuch ist. Gem. § 1 
Landessubventionsgesetz finden die Bestimmungen des Gesetzes gegen 
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missbräuchliche Inanspruchnahme von Subventionen (SubvG) Anwendung. Auf die 
Offenbarungspflicht nach § 3 SubvG wird besonders hingewiesen. 

 
3.  Förderung Bürgerbusfahrzeuge 
3.1 Die Nummern 1.3, 1.4.2, 1.5, 1.6,  2, 6 und 8.3 ANBest-G* /1.3, 1.4.2, 2, 6.6 und 6.9 

ANBest-P* finden keine Anwendung. 
 
3.2 Die Zuwendung wird unter der auflösenden Bedingung des ordnungsgemäßen Betriebs 

des jeweiligen Bürgerbusses mit ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrern des 
entsprechenden Bürgerbusvereins bzw. bei Neugründung des Bürgerbusvereins der 
Betriebsaufnahme innerhalb von achtzehn Monaten ab Gründungsdatum gewährt. 

 
3.3 Die Bestellung ist bis zum ____________ nachzuweisen. Verzögerungen bei der 

Bestellung, bei den Lieferungs- und Zahlungsterminen sind unverzüglich anzuzeigen. 
 
3.4 Das aus Mitteln dieser Zuwendung beschaffte Fahrzeug muss alle betriebs- und 

typenspezifischen Zusatzeinrichtungen und -geräte enthalten, die jeweils für seinen 
Einsatz in Ihrem Linienverkehr als Bürgerbus erforderlich sind. Insbesondere muss es 
über mindestens eine fremdkraftbetätigte Tür verfügen und eine Höhe von mindestens 
1,80 m im Innenraum aufweisen. Bei Fahrzeugen mit Niederflurbereich muss die Tür 
eine lichte Durchgangsbreite von mindestens 1050 mm aufweisen. Die übrigen 
Fahrzeuge müssen über eine zusätzliche tiefer gezogene Trittstufe an der Einstiegstür 
sowie über eine zusätzliche Griffstange als Einstiegshilfe verfügen. Das Fahrzeug ist 
unter Verwendung des landeseinheitlichen Logos als Bürgerbus deutlich zu 
kennzeichnen. 

 
3.5 Das im Wege der Erstbeschaffung geförderte Fahrzeug muss im Rahmen seines 

Einsatzes als Bürgerbusfahrzeug eine jährliche Laufleistung von mindestens 20.000 
km erbringen. 

 
3.6 Die Fahrzeuge sind in ein gesondertes Bestandsverzeichnis aufzunehmen, das 

mindestens folgende Angaben enthalten muss: 
Amtliches Kennzeichen/Wagennummer, Hersteller, Typ, Fahrgestellnummer, 
Anschaffungsgrund (Bürgerbusvorhaben), voraussichtliche Zweckbindungsdauer von 
... bis ... 
 

3.7 Verkehrsunternehmen haben mit dem Verwendungsnachweis (Nummer 6 ANBest-P) 
vorzulegen: * 
die Verträge über die Auftragsvergabe und deren Bestätigung, 
die Originalrechnung des Lieferanten, 
die Originale der Belege über die Ausgaben und den Eingang der Zuwendung, eine 
Kopie   der Zulassungsbescheinigung Teil II  des   neuen   sowie   die   
Abmeldebescheinigung des Altfahrzeuges, 
den Nachweis über den erzielten Verkaufserlös des Altfahrzeuges. 
 

3.8 Bei einer Ersatzbeschaffung des mit diesem Zuwendungsbescheid geförderten 
Fahrzeuges ist der Verkaufserlös dieses Fahrzeuges für die Anschaffung des neuen 
Fahrzeuges zu verwenden, sofern nicht auf Antrag die Vorhaltung als Reservefahrzeug 
für die Dauer von mindestens zwei Jahren zugelassen wird. 

 



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 16 vom 19. Mai 2017446

3.9 Die Belange insbesondere von Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, sind 
im Sinne der Barrierefreiheit nach dem Bundesbehindertengleichstellungsgesetz zu 
berücksichtigen (§ 2 Absatz 8 ÖPNVG NRW). 
Ebenso ist den spezifischen Belangen von Frauen und Männern, älteren Menschen, 
Personen, die Kinder betreuen, und Kindern in geeigneter Weise Rechnung zu tragen 
(§ 2 Absatz 9 ÖPNVG NRW). 

 
3.10 Hinweis: Ich weise darauf hin, dass Sie in dem Antrag auf Gewährung einer 

Zuwendung Kenntnis davon genommen haben, welche dort gemachten Angaben 
subventionserheblich sind. Darüber hinaus verweise ich auf Ihre Offenbarungspflicht 
gemäß § 3 des Subventionsgesetzes vom 29.07.1976 (BGB1.1 S. 2034). 

  
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
 
 
 
 
* Nicht Zutreffendes streichen 
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Abgrenzungsrichtlinie zu § 13 ÖPNVG  

0. Vorbemerkung

Die Ausführungen der Abgrenzungsrichtlinie werden durch ein Handbuch ergänzend 
erläutert. Das Handbuch zur Abgrenzungsrichtlinie dient als ermessenslenkendes Regelwerk 
zur einheitlichen Anwendung behördlicher Ermessensgrundsätze und gewährleitstet somit 
über die Anwendung des Gleichheitsgrundsatzes eine Gleichbehandlung aller Antragsteller. 
Das Handbuch ist nicht Bestandteil der Abgrenzungsrichtlinie und wird auf dem Erlasswege 
verkündet. 

1. Verwaltungs- und Planungskosten

Zu den Planungs- und Verwaltungskosten zählen alle Kosten, die der Träger eines 
Vorhabens aufbringen muss, um Baurecht zu erlangen, die Entwurfsbearbeitung 
durchzuführen, das Vorhaben zu überwachen und zu betreuen und um die erforderlichen 
genehmigungspflichtigen Unterlagen zu erhalten. Dies gilt entsprechend für die zum Erwerb 
von Grundstücken notwendigen Vorarbeiten, z. B. Erstellen von Grunderwerbsverzeich-
nissen und Verhandlungen mit Grundstücksverkäufern. Die Zuordnung von Leistungen zu 
den Verwaltungs- und Planungskosten richtet sich grundsätzlich nach der auszuführenden 
Tätigkeit und ist unabhängig davon, wer die Tätigkeit ausführt. 

1.1 Grundsatz 

- Verwaltungsausgaben sind im Rahmen der Förderung der Verkehrsinfrastruktur nicht
zuwendungsfähig.

- Planungsausgaben, soweit es sich nicht um Verwaltungsausgaben handelt, sind
zuwendungsfähig und werden durch eine Pauschale abgegolten.

- Entstehen aus Tätigkeiten, deren Ausgaben nicht zuwendungsfähig sind, weitere
Ausgaben oder Gebühren, so sind auch diese Ausgaben nicht zuwendungsfähig.

- Werden durch ein beauftragtes Ingenieurbüro Tätigkeiten anstelle des
Vorhabenträgers ausgeführt, deren Ausgaben nicht zuwendungsfähig sind, so sind
auch die infolge der Beauftragung entstehenden Kosten nicht zuwendungsfähig

1.2 Verwaltungskosten 

Zu den Verwaltungskosten zählen alle intern anfallenden Leistungen, die direkt aus dem 
bestimmten Vorhaben entstehen. Dazu zählen auch anfallende Geschäftsbereichsumlagen, 
soweit es sich nicht um Eigenleistungen handelt, die zu den Baukosten gehören. Hierzu 
zählen Personal- und Sachausgaben insbesondere für nachstehende Tätigkeiten, soweit sie 
nicht der HOAI oder der AHO zuzuordnen sind: 

- Entwurfsaufstellung einschließlich der notwendigen Vorarbeiten und Untersuchungen,

- Durchführung des Planfeststellungsverfahrens und anderer Verfahren zur Erlangung
des Baurechts

Anlage 16 
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- Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen

- Bauvorbereitung, -überwachung, -lenkung und -abrechnung

- sonstige Tätigkeiten im Sinne der Öffentlichkeitsarbeit und Beratung

- Hinsichtlich der Zuordnung von Verwaltungsausgaben wird auf das Handbuch
verwiesen.

1.3 Planungsausgaben 

1.3.1 Pauschale 

Maßnahmenbezogene Planungsausgaben, die als Teil der Ausführung den Bauausgaben 
zuzurechnen sind, werden pauschal mit 3 Prozent der festgestellten zuwendungsfähigen 
Bauausgaben als zuwendungsfähig anerkannt (sog. Planungskostenpauschale). Hierbei 
handelt es sich um Planungsleistungen in Anlehnung an die Leistungsphasen 5, 6 und 9 der 
HOAI (Ausführung, Objektbetreuung, Dokumentation). Maßgeblich für die Bestimmung der 
Höhe dieser Planungsausgaben sind die festgestellten  zuwendungsfähigen Bauausgaben 
des Erstantrages.  

Regelungen zur Planungskostenpauschale für Maßnahmen der Deutschen Bahn AG sind im 
Handbuch aufgeführt. 

1.3.1.1 Anträge auf Erhöhung der Zuwendung 

Die Planungskostenpauschale ist bei Anträgen auf Erhöhung der Zuwendung nur auf neue 
Vorhabenteile zu gewähren, die einen eigenen Verkehrswert aufweisen. 

1.3.1.2 Maßnahmen der Eisenbahninfrastrukturunternehmen 

Werden für Infrastrukturmaßnahmen von Eisenbahninfrastrukturunternehmen im 
Finanzierungsantrag Ausgaben für die Ausführungsplanung (gemäß EBA Handbuch) 
angesetzt, werden diese zwar den Bauausgaben zugeordnet, eine Einbeziehung dieser 
Ausgaben zur Berechnung der Planungskostenpauschale ist aber auszuschließen. 

1.3.1.3 Projektsteuerungsleistungen 

Abweichend von Nr. 1.2 sind Ausgaben der Projektsteuerungsleistung im Sinne AHO-Schrift 
Nr. 09 förderfähig und über die Pauschale abgegolten. 

1.3.2 Maßnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (EkrG) 

Für Maßnahmen der §§ 3, 13 des EkrG und § 41 des Bundeswasserstraßengesetzes 
(WaStrG) werden keine Planungsausgaben gewährt, da die entsprechenden Aufwendungen 
durch den Verwaltungskostenzuschlag von 10 v. H. abgegolten sind. 

2. Umsatzsteuer

Die Umsatzsteuer, die nach § 15 Umsatzsteuergesetz vom Antragsteller als Vorsteuer 
abziehbar ist, gehört nicht zu den zuwendungsfähigen Ausgaben. Sind Antragsteller nicht 
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zum Vorsteuerabzug berechtigt, so ist die Umsatzsteuer i. d. R. Bestandteil der 
zuwendungsfähigen Bauausgaben 

Sofern Antragsteller, die nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt sind, Maßnahmen realisieren 
wollen, die in die originäre Zuständigkeit von Antragstellern mit Berechtigung des 
Vorsteuerabzugs fallen, ist über die Anerkennung der Zuwendungsfähigkeit der 
Umsatzsteuer im Einzelfall zu entscheiden. Der Grundsatz der sparsamen Verwendung von 
Zuwendungen ist zu beachten 

3 Grunderwerbsausgaben 

3.1 Begrifflichkeiten 

Gestehungskosten 

Gestehungskosten sind Ausgaben, die der Maßnahmenträger aufgewendet hat oder 
aufwenden muss, um 

- Eigentümer des Grundstücks zu werden oder

- ein beschränktes dingliches Recht zu erwerben.

Der Umfang der Gestehungskosten ist dem Handbuch zu entnehmen. 

Anderweitige Nutzung 

Hierunter sind Grundstücke zu verstehen, die vom Maßnahmenträger in eine bestimmte 
Maßnahme mit eingebracht werden, 

- die er jedoch nicht eigens für diese Maßnahme erworben hat, sondern die ihm schon
vorher gehörten oder

- die er eigens für diese Maßnahme, jedoch vor Maßnahmenbeginn, erworben hat, so
dass die Grundstücke anderweitig genutzt werden konnten.

Nicht dauernde Verwendung 

Es handelt sich hierbei um Grundstücke/Grundstücksteile, die aus Anlass einer geförderten 
Maßnahme erworben werden müssen, jedoch nicht unmittelbar oder dauernd für diese 
Maßnahme verwendet werden, wie z.B. 

- Restflächen, die noch nutzbar sind und veräußert werden können,

- Flächen, die nur während der Bauzeit genutzt werden und wieder veräußert werden,

- Deponieflächen, die veräußert werden können, da sie z.B. in landwirtschaftlich
genutzte Flächen zurückgeführt werden und

- Flächen, die im Zusammenhang mit Maßnahmen der Landschaftspflege und des
Naturschutzes erworben werden müssen, z.B. Ausgleichs- oder Ersatzflächen oder
aber Restflächen/ Deponieflächen, die als Ausgleichs- oder Ersatzflächen dienen und
vom Maßnahmenträger veräußert werden, da sie z.B. in landwirtschaftlich genutzte
Flächen zurückgeführt werden.
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3.2 Grundsatz 

- Zuwendungsfähig, unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und
Sparsamkeit, sind Gestehungskosten für den Erwerb von 

o Grundstücken, die dauernd für die entsprechende Maßnahme verwendet
werden, wenn das Grundstück nach dem 1.1.1961 erworben wurde. Dies gilt
auch für Restflächen, die nicht mehr wirtschaftlich nutzbar sind.

o Ersatzgrundstücke (siehe 3.3)

o Tauschgrundstücke (siehe 3.4)

o Grunddienstbarkeiten (siehe 3.5)

o Erbbaurechte (siehe 3.6)

o Freiwerdenden Grundstücke (siehe 3.7)

o „In-sich-Geschäfte“ (siehe 3.8)

- Grundsätzlich zuwendungsfähig, unter Beachtung des Grundsatzes der
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, sind 

o Gestehungskosten für den Erwerb von Grundstücken, die nicht dauernd für
die entsprechende Maßnahme verwendet werden (siehe auch „Nicht
dauernde Verwendung“), unabhängig davon, ob das Grundstück vom Träger
der Maßnahme unmittelbar für die Maßnahme verwendet oder
zwischenzeitlich anderweitig genutzt und dann in die Maßnahme eingebracht
wird (siehe auch „Anderweitige Nutzung“).

o laufende Kosten/Entschädigungen für die vorübergehende Nutzung von
Grundstücken während der Durchführung der entsprechenden Maßnahme.

- Nicht zuwendungsfähig sind laufende Kosten für Grundstücke, die dauerhaft für die
entsprechende Maßnahme verwendet werden. 

- Wird eine bestehende Anlage ausgebaut, so sind Grunderwerbskosten nur insoweit
zuwendungsfähig, als bisher nicht für die Anlage genutzte Flächen in Anspruch
genommen werden.

Erforderlicher Grunderwerb für landschaftspflegerische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
sowie Nutzungsbeschränkungen werden behandelt wie Flächen für das Vorhaben selbst. 
Dabei sind die Gestehungskosten nur bis zu der Höhe zuwendungsfähig, die beim Kauf des 
für das Vorhaben erforderlichen Grundstücks entstanden wären. 

3.3 Ersatzgrundstücke 

Hierunter sind Grundstücke zu verstehen, die deshalb benötigt werden, weil durch die 
geförderte Maßnahme Anlagen zwangsläufig auf ein anderes Grundstück verdrängt werden. 
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Gestehungskosten für vom Vorhabenträger selbst benötigte Ersatzgrundstücke sind nur 
dann zuwendungsfähig, wenn sie für eine notwendige Veränderung oder Verlegung anderer 
Verkehrswege erforderlich sind. 

3.4 Tauschgrundstücke 

Wird für das Grundstück, das für ein Vorhaben in Anspruch genommen werden soll, einem 
Dritten ein Tauschgrundstück zur Verfügung gestellt, so sind zuwendungsfähig die 
Gestehungskosten, die beim Kauf des für das Vorhaben erforderlichen Grundstücks 
entstanden wären. 

3.5 Grunddienstbarkeiten 

Die Höhe der förderfähigen Grunddienstbarkeit richtet sich nach der Höhe des Kaufpreises 
und dem Grad der Nutzungseinschränkung. Hierbei setzen sich die Ausgaben zusammen 
aus 

- einem v.H.-Anteil (abhängig vom Grad der Einschränkung) des Verkehrswertes der
tatsächlich eingeschränkten Fläche und 

- einem Anteil Nebenkosten.

3.6 Erbbaurechte 

- Für den Erwerb von Erbbaurechten oder Dienstbarkeiten gelten die Nummern 3.2 und
3.3 entsprechend. Als "Gestehungskosten" wird das 10-fache des vertraglich 
festgelegten jährlichen Erbbauzinses anerkannt. 

- Beim Grunderwerb auf Rentenbasis ist der kapitalisierte Rentenbetrag
zuwendungsfähig, wenn die Rentenverpflichtung mit einem Versicherer zugunsten des
Rentenberechtigten abgewickelt wird oder der Zuwendungsempfänger/-in diesen
Betrag wertbeständig anlegt, um hieraus die Rente zu leisten.

3.7 Freiwerdende Grundstücke 

Werden infolge eines Vorhabens Verkehrsanlagen aufgegeben und können die auf diese 
Weise freiwerdenden Grundstücke oder Grundstücksteile vom Träger des Vorhabens 
wirtschaftlich genutzt werden, so ist der Verkehrswert oder der Erlös, wenn dieser höher ist, 
von den zuwendungsfähigen Ausgaben des Vorhabens abzusetzen. Dies gilt nicht, soweit 
der Träger des Vorhabens freiwerdende Grundstücke für den öffentlichen Nahverkehr nutzt. 

3.8 Grunderwerbsausgaben bei „In-sich-Geschäften“ 

Grunderwerbsausgaben sind nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten unter Berücksichtigung 
strenger Maßstäbe grundsätzlich zuwendungsfähig auch bei Grundstückskäufen zwischen  
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- Gemeinde und Eigengesellschaft

- Mutter- und Tochtergesellschaften bzw. zwischen Teilgesellschaften.

Grunderwerbsausgaben sind bei Grundstückskäufen zwischen Gemeinde und (rechtlich 
unselbständigem) Eigenbetrieb nicht zuwendungsfähig.

4. Bauausgaben

4.1 Grundsatz

Die Ausgaben für den Bau oder Ausbau der Infrastruktur des Öffentlichen 
Personennahverkehrs sind zuwendungsfähig.  

Hierzu gehören auch Verkehrswege und -anlagen der Eisenbahnen (siehe Handbuch zur 
Abgrenzung des Begriffs „Verkehrswege“). Zum Bau oder Ausbau gehören die Bauteile, 
Einrichtungen und Anlagen für die verkehrsgerechte und betriebssichere Ausführung des 
Vorhabens nach dem aktuellen Stand der Technik sowie die notwendigen 
Folgemaßnahmen. Hierzu zählen insbesondere Maßnahmen, die der Sicherheit, dem 
Komfort der Fahrgäste sowie der sozialverträglichen Stadtentwicklung vor dem Hintergrund 
des absehbaren Verkehrsbedarfs dienen. 

Bei Mischnutzung von Verkehrsanlagen des ÖPNV (z. B. Nah- und Fernverkehr) ist nur der 
entsprechende Nahverkehrsanteil zuwendungsfähig. 

Der Umfang der Bauausgaben ist dem Handbuch zu entnehmen. 

4.2 Eigenleistung 

Führt der Träger des Vorhabens Bauarbeiten selbst durch, so sind auch die hierfür 
anzusetzenden Kosten zuwendungsfähig. Weitere Einzelheiten sind dem Handbuch zu 
entnehmen. 

Werden im Finanzierungsantrag Eigenleistungen als Baukosten veranschlagt, so sind hier 
Einzelveranschlagungen, aus denen Art und Umfang der entsprechenden Leistung 
hervorgeht, vorzunehmen.  

Für die Prüfung des Verwendungsnachweises sind nachvollziehbare Belege bereitzuhalten. 

4.3 Anlagen Dritter 

Müssen Anlagen eines Dritten im Zuge einer Fördermaßnahme verlegt, verändert oder 
erneuert werden und sind die hierfür entstehenden Kosten zuwendungsfähig, so sind unter 
enteignungsrechtlichen Gesichtspunkten auch die dem Dritten entstehenden Aufwendungen 
für Ingenieurleistungen (z. B. für Planung, Bauleitung und Abrechnung) in angemessenem 
Umfang zuwendungsfähig. Dies gilt nicht, sofern es sich bei den Anlagen Dritter um 
Verkehrswege oder Verkehrsanlagen handelt.  
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Die Zuordnung von Ausgaben als zuwendungsfähig oder nicht zuwendungsfähig gilt 
unabhängig davon, ob diese von der Vorhabenträgerin/vom Vorhabenträger, von der 
Zuwendungsempfängerin/ dem Zuwendungsempfänger oder im Auftrag einer der 
vorgenannten Personen von einer/einem Dritten erbracht werden. 

4.4 Maßnahmen von Eisenbahninfrastrukturunternehmen 

Die Ausführungsplanung zählt zu den Baukosten, allerdings nur insoweit, wie sie ein 
Auftragnehmer zur physischen Herstellung eines Bauvorhabens erbringen muss. Im Rahmen 
von SPNV-Maßnahmen zählt die Ausführungsplanung nur zu den Baukosten, soweit diese 
gemäß EBA-Handbuch den Baukosten zuzuordnen sind. 

5. Abgrenzung der zuwendungsfähigen Ausgaben bei Umleitungsstrecken

5.1 Herrichtung der Umleitungsstrecke

Die notwendigen Ausgaben für die Herrichtung von Umleitungsstrecken, die für die 
Durchführung eines förderungsfähigen Vorhabens erforderlich werden, sind 
zuwendungsfähig. Zur Herrichtung gehören auch die Wiederherstellung des früheren 
Zustandes sowie die Beseitigung wesentlicher durch die Umleitung verursachter Schäden. 

In der Regel sollen Umleitungsstrecken behelfsmäßig so hergerichtet werden, wie es unter 
Berücksichtigung der Verkehrssicherheit für die Aufnahme des Umleitungsverkehrs 
erforderlich ist. Werden dennoch bei der Herrichtung der Umleitungsstrecke Maßnahmen 
getroffen, die allein für die Umleitung nicht erforderlich wären, so sind die insoweit 
entstehenden Kosten nicht zuwendungsfähig. 

5.2 Ersatzverkehr 

Ist es wirtschaftlicher, anstelle einer Umleitungsstrecke für einen Schienenweg einen 
Ersatzverkehr einzurichten, können die Kosten für die Beschaffung (Anmietung, 
gegebenenfalls Ankauf) der erforderlichen Fahrzeuge und/oder die Beauftragung des 
erforderlichen Personals zuwendungsfähig sein, wenn und soweit der Ersatzverkehr nicht mit 
vorhandenen (evtl. auch zur Ausmusterung vorgesehenen) Fahrzeugen und/oder 
vorhandenem Personal durchgeführt werden kann. Dies gilt nicht, wenn die Erbringung des 
Ersatzverkehrs vertraglich geschuldet ist. Dass der Ersatzverkehr nicht mit vorhandenen 
Fahrzeugen und/oder vorhandenem Personal durchgeführt werden kann, ist nachzuweisen. 

Bei der Festsetzung der zuwendungsfähigen Ausgaben ist der Restwert der erworbenen 
Fahrzeuge, den diese nach Beendigung des Ersatzverkehrs noch haben (Verkehrswert oder 
Verkaufserlös, falls dieser höher ist), abzusetzen. Der Restwert ist spätestens bei Vorlage 
des Verwendungsnachweises vom Zuwendungsempfänger zu belegen. Bis dahin sind die 
zuwendungsfähigen Ausgaben für die Fahrzeugbeschaffung vorläufig aus dem Verhältnis 
einer linearen Abschreibung der Fahrzeuge zur veranschlagten Umleitungsdauer 
festzusetzen. 
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5.3 Betriebserschwernisse 

Kosten für Betriebserschwernisse, die dem Träger des Vorhabens selbst oder dem 
Verkehrsträger durch die Umleitung entstehen, sind nicht zuwendungsfähig. 
Entschädigungen, die an einen Dritten für Betriebserschwernisse zu leisten sind, sind 
zuwendungsfähig. 

 

5.4 Vorteilsausgleich 

Erwirbt der Bauträger durch die Herrichtung der Umleitungsstrecke einen erheblichen 
bleibenden materiellen Vorteil, so ist dieser bei der Festsetzung der zuwendungsfähigen 
Ausgaben angemessen zu berücksichtigen. Das gilt nicht, wenn der für die Umleitung 
benutzte Verkehrsweg selbst förderungsfähig ist.  

Werden nach Beendigung der Umleitung Stoffe zurückgewonnen (z.B. Signalanlagen), so ist 
der Wert von den zuwendungsfähigen Ausgaben abzusetzen. 

 

6. Berücksichtigung von Vorsorgemaßnahmen 

6.1 Begriffsbestimmung 

Vorsorgemaßnahmen sind einzelne Bauleistungen, die aus bautechnischen, 
baubetrieblichen oder wirtschaftlichen Gründen bereits vorsorglich mit einem Bauvorhaben 
(Erstvorhaben) ausgeführt werden, deren Nutzen allerdings erst mit der Realisierung eines 
späteren Verkehrsvorhabens (Zweitvorhaben) gegeben ist. Eine Vorsorgemaßnahme kann 
z.B. darin bestehen, dass beim Bau einer Stadtbahn, einer Straße oder auch bei der 
Realisierung eines privaten Investitionsvorhabens (Erstvorhaben) zusätzlich ein 
Kreuzungstunnel, eine Brücke oder ein Straßenabschnitt für ein später zu bauendes 
zuwendungsfähiges Verkehrsprojekt (Zweitvorhaben) errichtet wird oder dass mit dem 
Ausbau der gemeindlichen Kanalisation bereits Vorkehrungen für die Einleitung des 
Oberflächenwassers einer künftig zu bauenden Straße getroffen werden. 

 

6.2  Grundsätze 

6.2.1  

Als Kosten der Vorsorgemaßnahme sind, soweit sich aus kreuzungsrechtlichen Regelungen 
nichts anderes ergibt, die durch sie tatsächlich entstandenen Mehrkosten anzusetzen. In 
begründeten Fällen kann eine andere Kostenabgrenzung sinnvoll sein. 

6.2.2  

Die Ausgaben der Vorsorgemaßnahme werden zuwendungsfähig, wenn das Zweitvorhaben 
durchgeführt und gefördert wird und soweit die Vorsorgemaßnahme für das Zweitvorhaben 
tatsächlich verwendet wird. 
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6.2.3  

Zur Beseitigung der Ausschlusswirkung der Nr. 1.3 VV bzw. VVG zu § 44 LHO ist für die 
Zuwendungsfähigkeit der Ausgaben bei einer späteren Förderung im Rahmen des 
Zweitvorhabens erforderlich, dass die Vorsorgemaßnahme vor ihrer Ausführung als solche 
anerkannt worden ist. Diese Anerkennung soll nur dann erfolgen, wenn die spätere 
Ausführung der Vorsorgemaßnahme mit wesentlich höheren Kosten verbunden, technisch 
oder betrieblich nicht oder nur mit großem Aufwand durchführbar wäre und außerdem 
sichergestellt erscheint, dass die Vorsorgemaßnahme später für das Zweitvorhaben 
verwendet wird. 

6.2.4  

Mit der Anerkennung der Vorsorgemaßnahme ist der Antragstellerin/dem Antragsteller 
mitzuteilen, dass die Anerkennung der Vorsorgemaßnahme einen Anspruch auf eine spätere 
Förderung des Zweitvorhabens nicht begründet. 

 

6.3 Verfahren 

6.3.1  

Die Vorsorgemaßnahme ist zu beschreiben und darzustellen. Die technische oder 
wirtschaftliche Notwendigkeit zur Durchführung mit dem Erstvorhaben ist eingehend zu 
begründen. Die durch sie bedingten Kosten sind anzugeben. 

Für das Zweitvorhaben sind Unterlagen in Anlehnung an die Anmeldung für das jeweilige 
Förderprogramm (jedoch unabhängig von der Kostenhöhe) beizufügen. Die 
Bewilligungsbehörde kann weitere Unterlagen anfordern. Die Unterlagen müssen eine 
Beurteilung der technischen und wirtschaftlichen Notwendigkeit zur Durchführung der 
Vorsorgemaßnahme ermöglichen. 

6.3.2  

Sofern das Erstvorhaben nach dem ÖPNVG NRW gefördert werden soll, kann der Antrag 
auf Anerkennung der Vorsorgemaßnahme in den entsprechenden Finanzierungsantrag 
einbezogen werden. 

6.3.3  

Sofern das Erstvorhaben nicht nach dem ÖPNVG NRW gefördert wird, ist zur Anerkennung 
der Vorsorgemaßnahme ein gesonderter Antrag zu stellen. Hierzu sind zusätzliche 
Unterlagen vorzulegen, in denen das Erstvorhaben dargestellt ist. 

6.3.4  

Die Bewilligungsbehörde entscheidet über den Antrag auf Anerkennung als 
Vorsorgemaßnahme nach vorheriger Zustimmung des für das Verkehrswesen zuständigen 
Ministeriums. 

 



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 16 vom 19. Mai 2017456

7. Berücksichtigung eines Wertausgleichs bei der Festsetzung der 
zuwendungsfähigen Ausgaben 

7. 1 Grundsätze 

Zu den zuwendungsfähigen Ausgaben gehören grundsätzlich auch die Aufwendungen, die 
bei der Durchführung eines förderungsfähigen Vorhabens durch eine notwendige Verlegung, 
Veränderung oder Erneuerung anderer Verkehrswege und -anlagen oder sonstiger Anlagen 
anfallen. 

Tritt durch die Verlegung, Veränderung oder Erneuerung für derartige Anlagen eine 
Wertsteigerung oder -minderung durch Hinausschieben oder Vorverlegen des nächsten 
Erneuerungstermins ein, ist bei der Festsetzung der zuwendungsfähigen Ausgaben ein 
Wertausgleich zu berücksichtigen. 

Diese Regelungen über die Berücksichtigung eines Wertausgleichs sind nicht zugrunde zu 
legen, soweit besonderes Recht etwas anderes über den Wertausgleich bestimmt. 

 

7.2 Ausnahmen 

Ein Wertausgleich entfällt, soweit im notwendigen Umfang 

- Verkehrswege oder -anlagen des Vorhabenträgers selbst verlegt, verändert oder 
erneuert werden, 

- Verkehrswege oder -anlagen Dritter, die selbst förderfähig sind, verlegt, verändert oder 
erneuert werden, 

- zusätzliche Anlagenteile nur infolge des Vorhabens erstellt werden müssen, (z.B. bei 
Versorgungsleitungen: Einbau von Schiebern, Muffen, Schächten, Dükern und 
Rohrmehrlängen). 

Das Gleiche gilt, wenn der Eingriff in die Anlagen dem Unternehmen keinen Vor- oder 
Nachteil bringt. Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn 

- eine Anlage unter Verwendung des vorhandenen Materials nur verlegt wird oder 

- nur ein Teil der Anlage erneuert wird, der bei einer späteren Erneuerung der Anlage 
nicht ausgespart werden kann. 

Ein Wertausgleich ist auch dann nicht vorzunehmen, wenn bei Anlagen Dritter 
Folgekostenpflicht besteht, und der Dritte die gesamten Kosten der Verlegung oder 
Veränderung der Anlage zu tragen hat. Besteht bei Anlagen Dritter eine Folgekostenpflicht, 
so entfällt für diese Anlagenteile anteilig der Wertausgleich und die Entschädigung. 
Entschädigungen im Zuge von Maßnahmen, die aufgrund von förderungsfähigen 
Baumaßnahmen notwendig werden, können nur an selbständige Betriebe gewährt werden, 
für die keine Folgekostenpflicht besteht. 

 

7.3 Berechnung des Wertausgleichs 

Als Wertausgleich sind für die Ermittlung der zuwendungsfähigen Ausgaben 
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- die nachvollziehbar geschätzte Kapitalwertdifferenz zwischen der alten und der neuen 
Anlage, 

- der Wert der anfallenden Gegenstände, 

- die Kosten für Maßnahmen auf Veranlassung des Trägers der Anlage, 

- Vor- und Nachteile der Betriebsführung und Unterhaltung der Anlagen Dritter 

zu berücksichtigen. 

 

 

 

7.4 Pauschalierung 

Bei Ver- und Entsorgungsanlagen sind in der Regel als Wertausgleich 40 v. H. der 
tatsächlichen Kosten der Verlegung, Veränderung oder Erneuerung anzusetzen. Hierin sind 
auch enthalten 

- Kosten für Maßnahmen auf Veranlassung des Trägers der Anlage, 

- Vor- und Nachteile der Betriebsführung und Unterhaltung, 

- Wertminderungen. 

Bei Telekommunikationslinien beträgt der Ausgleich pauschal 20 v. H. der tatsächlichen 
Kosten der Verlegung, Veränderung oder Erneuerung, soweit dem eine gesetzliche oder 
vertragliche Regelung nicht entgegensteht. 

Für kathodisch geschützte Leitungen gilt ebenfalls ein Pauschalansatz in Höhe von 20 v. H. 

 

8. Fördersatz nach § 13 ÖPNVG NRW 

8.1 Absatz zu Begriffsbestimmungen  

Nettoausgaben = zwf. Bauausgaben ohne Planungskostenpauschale, ohne 
Grunderwerb (GE) 

Bruttoausgaben = Nettoausgaben + Planungskostenpauschale 

Zwf. Investitionsausgaben  = Bruttoausgaben + Grunderwerb 

Die Planungskostenpauschale wird auf Grundlage des Erstantrages gewährt. Bei Vorlage 
eines Änderungsantrages wird auf Nr. 1.3.1.1 verwiesen. 

 

8.2 Zuwendungsfähigkeit der Umsatzsteuer 

Hierzu wird auf die Regelungen unter Nr. 2 verwiesen. 
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8.3 Fördersatz 

8.3.1 Generelle Förderhöchstgrenze  

Höchstens 90 % der zwf. Investitionsausgaben. 

Insbesondere für folgende Maßnahmen:  

1. Stadtbahn- und Straßenbahn-Maßnahmen
2. Infrastrukturmaßnahmen des SPNV (Schienenwege und Stationen)
3. und weitere Maßnahmen im Sinne des § 13 ÖPNVG NRW

8.3.2 

Abweichend vom Förderhöchstsatz nach Nummer 8.3.1 beträgt der Förderhöchstsatz für 
Investitionsmaßnahmen zum Erhalt und zur Erneuerung der Infrastrukturen von Stadt- und 
Straßenbahnen sowie dem SPNV dienenden Infrastrukturen öffentlicher nichtbundeseigener 
Eisenbahnen gemäß § 13 Absatz 1 Nummer 3 ÖPNVG NRW höchstens 40 % der zwf. 
Investitionsausgaben. 

8.3.3 

Abweichend vom Förderhöchstsatz nach Nummer 8.3.1 beträgt der Förderhöchstsatz für 
Investitionsmaßnahmen zur Beschaffung von batterieelektrisch und wasserstoffbetriebenen 
Linienbussen des ÖPNV gemäß § 13 Abs. 1 Nummer 6 ÖPNVG NRW höchstens 60 % des 
die Kosten eines vergleichbaren Dieselbusses übersteigenden Betrages. 

8.3.4  Ausnahme 

Im Einzelfall kann für Maßnahmen nach Nummer 8.3.1 Ziffer 2 und 8.3.2 ein höherer 
Fördersatz vom für das Verkehrswesen zuständigen Ministerium festgelegt werden, wenn 
dies zur Erfüllung des Zuwendungszwecks geboten ist. 

9 Ausnahmen von dieser Richtlinie 

Im Einzelfall und bei besonderer Begründung kann die Bewilligungsbehörde im 
Einvernehmen mit dem für das Verkehrswesen zuständigen Ministerium Ausnahmen 
zulassen, durch die von Regelungen dieser Richtlinie abgewichen wird – soweit diese die 
gesetzlichen Regelungen und die Regelungen des § 13 ÖPNVG NRW nicht verletzen oder 
für die eine Ermächtigung nach den VV/VVG zu § 44 LHO gegeben ist. 

– MBl. NRW. 2017 S. 424
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(2) Die dem Sondervermögen Pensionsfonds zufl ießen-
den Mittel sind unter Wahrung angemessener Mischung 
und Streuung anzulegen.

(3) Als Ausfl uss der Ziele Sicherheit und Rentabilität ist 
auch die Nachhaltigkeit der Kapitalanlage angemessen 
zu berücksichtigen (§ 3).

§ 3
Nachhaltige Kapitalanlage

(1) Wertpapiere (§  6 Abs.  4 PFoG) von Emittenten mit 
ethisch oder ökologisch besonders problematischen Ge-
schäftspraktiken dürfen nicht erworben werden. Als 
Mindeststandard gilt die Beachtung der in § 4 genannten 
Ausschlusskriterien.

(2) Bei der Beurteilung von Sicherheit und Rentabilität 
einer Kapitalanlage sind relevante Nachhaltigkeitsas-
pekte, das heißt ökologische und soziale Aspekte sowie 
die Qualität der Unternehmens- bzw. Geschäftsführung 
des Emittenten des betrachteten Wertpapieres, zu be-
rücksichtigen (ESG-Integration).

(3) Die Anforderungen der Absätze 1 und 2 gelten auch 
bei Erwerb von Fondsanteilen oder Anteilen an Fonds-
gesellschaften einschließlich börsengehandelter Invest-
ment anteile an Sondervermögen (Exchange Traded 
Funds – ETF). Die Nachhaltigkeit dieser Anlageinstru-
mente kann auf der Grundlage von Darstellungen des 
Fondsanbieters bzw. der Fondsgesellschaft beurteilt wer-
den.

§ 4
Ausschlusskriterien

(1) Wertpapiere sind vom Erwerb ausgeschlossen, wenn 
deutliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass für den 
Emittenten einer oder mehrere der nachfolgenden Tatbe-
stände vorliegen:

(a)  Eindeutige Verstöße gegen die in den Prinzipien des 
UN Global Compact niederlegten Grundsätze ver-
antwortungsvoller Unternehmensführung in den Be-
reichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Kor-
ruptionsbekämpfung,

(b)  Herstellung kontroverser Waffen (Streubomben, 
Landminen, ABC-Waffen),

(c)  Herstellung konventioneller Waffen, falls der Umsatz 
aus diesen Geschäften 5 % vom Gesamtumsatz des 
Emittenten überschreitet,

(d)  Betrieb von Kernkraftwerken oder Herstellung we-
sentlicher Komponenten, falls der Umsatz aus diesen 
Geschäften 5 % vom Gesamtumsatz des Emittenten 
überschreitet.

(2) Sollte sich nach Erwerb eines Wertpapiers heraus-
stellen, dass eines der Ausschlusskriterien nach Absatz 1 
vorliegt, ist das Wertpapier grundsätzlich zu veräußern. 
Die Veräußerung erfolgt unter Berücksichtigung aller 
Umstände des Einzelfalls wertschonend zu einem geeig-
neten Zeitpunkt. Bei Wertpapieren, die vor dem 1.1.2017 
erworben wurden, trifft in den Fällen des Satzes 1 der 
Anlageausschuss die Entscheidung über eine mögliche 
Veräußerung. Bei der Entscheidung ist auch die Rest-
laufzeit bis zur Fälligkeit des Wertpapiers zu berücksich-
tigen.

§ 5
ESG-Integration

(1) Bei der Ermittlung der Leistungen eines Emittenten 
in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance 
(ESG-Performance) können branchenspezifi sche Beson-
derheiten berücksichtigt werden. Soweit die erforderli-
chen Informationen im Finanzministerium nicht vorlie-
gen, kann auf Darstellungen sachverständiger Dritter 
Bezug genommen werden.

(2) Je größer die negativen Auswirkungen einer Branche 
im Umwelt- und Sozialbereich sind, desto höhere Anfor-
derungen sind regelmäßig an das Nachhaltigkeitsma-
nagement zu stellen.

(3) Bei der Entscheidung über die Kapitalanlage in Un-
ternehmensanleihen und Aktien sind innerhalb dersel-

II.

Landschaftsverband Rheinland 

14. Landschaftsversammlung Rheinland
Feststellung eines Nachfolgers 

Bekanntmachung
des Landschaftsverbandes Rheinland 

vom 28. April 2017 

Für das ausgeschiedene Mitglied der 14. Landschaftsver-
sammlung Rheinland 

  Herr Dr. Günter Weinert, Alternative für Deutschland 
(AfD) 

rückt als Nachfolger aus der Reserveliste der AfD

 Herr Dr. Rolf Walter Böhnke 
 Gustav-Oel-Straße 9 
 53129 Bonn

in die 14. Landschaftsversammlung Rheinland nach. 

Gemäß § 7 b Absatz 6 Satz 4 der Landschaftsverbands-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 
S.  657), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 15. November 2016 (GV.NRW. S. 966) stelle ich den 
Nachfolger mit Wirkung zum 1. Mai 2017 fest und mache 
dies hiermit öffentlich bekannt. 

Köln, den 28. April 2017 

Die Direktorin
des Landschaftsverbandes Rheinland

L u b e k

– MBl. NRW. 2017 S. 459

Finanzministerium

 Allgemeine Anlagerichtlinien 
für die Verwaltung von Anlagen 

des Sondervermögens 
„Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen“

durch das Finanzministerium 
Runderlass des Finanzministeriums 

vom 2. Mai 2017

Das Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen 
erlässt gemäß § 6 Abs. 6 des Gesetzes zur Errichtung des 
Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen (Pensi-
onsfondsgesetz Nordrhein-Westfalen – PFoG) vom 2. Fe-
bruar 2016 (GV. NRW. S. 92) nach Anhörung des Beirats 
(§ 11 Abs. 1 Satz 3 PFoG) folgende Anlagerichtlinien:

§ 1
Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Anlagerichtlinien gelten für sämtli-
che Anlagen im Rahmen der Verwaltung des Sonderver-
mögens „Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfa-
len“ (Sondervermögen Pensionsfonds) durch das 
Finanzministerium gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 PFoG sowie 
bei Übertragung auf Kreditinstitute oder Kapitalanlage-
gesellschaften gemäß § 6 Abs. 1 Satz 3 PFoG.

§ 2
Anlagegrundsätze

(1) Die Anlage der Mittel orientiert sich im Rahmen ei-
ner langfristigen Anlagestrategie an den Zielen Sicher-
heit und Rentabilität (§  6 Abs.  3 PFoG). Die Sicherheit 
der Anlagen erfordert es, diese sowohl im Zeitpunkt ih-
rer Vornahme als auch während der Laufzeit zu prüfen.
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am 28. April 2017 das Exequatur als Generalkonsul er-
teilt. Der Konsularbezirk umfasst die Länder Nordrhein-
Westfalen, Hessen, Baden-Württemberg, Bayern und 
Rheinland-Pfalz.

Das dem bisherigen Generalkonsul, Herrn John Chika 
Ejinaka, am 15. April 2015 erteilte Exequatur ist er-
loschen.

– MBl. NRW. 2017 S. 460

Honorarkonsularische Vertretung 
des Königreichs der Niederlande in Köln

Bekanntmachung der Ministerpräsidentin 
– LPA II 1 – 02.63-2/09 –

vom 3. Mai 2017

Das Herrn Jean Möhring erteilte Exequatur als Honorar-
konsul des Königreichs der Niederlande in Köln mit dem 
Konsularbezirk Köln mit Ausnahme der kreisfreien 
Stadt Aachen sowie der Kreise Aachen, Düren und 
Heinsberg im Land Nordrhein-Westfalen ist mit Ablauf 
des 1. April 2017 erloschen.

Die honorarkonsularische Vertretung des Königreichs 
der Niederlande in Köln ist somit geschlossen.

– MBl. NRW. 2017 S. 460

ben Branche Unternehmen mit der relativ besten ESG-
Performance zu bevorzugen bzw. stärker zu gewichten 
(Best in Class).

§ 6
Überprüfung der Anlagestrategie

Die Anlagestrategie im Sondervermögen Pensionsfonds 
ist in regelmäßigen Abständen, mindestens alle drei 
Jahre, zu überprüfen. Die Überprüfung erstreckt sich 
auch auf den gewählten Ansatz zur Beurteilung der 
Nachhaltigkeit der Kapitalanlage.

§ 7
Bericht an den Beirat

Dem Beirat zum Pensionsfonds (§  11 PFoG) und dem 
Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags (§  6 
Abs. 2 Satz 2 PFoG) ist einmal im Jahr über die Nach-
haltigkeit der Kapitalanlage im Sondervermögen Pensi-
onsfonds zu berichten. 

§ 8
Inkrafttreten

Diese Richtlinien treten am 1. Juni 2017 in Kraft.

– MBl. NRW. 2017 S. 459

Ministerpräsidentin

Berufskonsularische Vertretung
der Bundesrepublik Nigeria in Frankfurt am Main

Bekanntmachung der Ministerpräsidentin 
– LPA II 1 – 02.65-1/17 – 

vom 3. Mai 2017

Die Bundesregierung hat dem zum Leiter der berufskon-
sularischen Vertretung der Bundesrepublik Nigeria in 
Frankfurt am Main ernannten Herrn Dayo Olu Falowo 
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